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Vorwort 

Schanz behandelt in,seinem Werke „Die Steuern 
der Schweiz" das Steuerwesen des Kantons Wallis. 
Die republikanische Zeit 1802—1810 hat er nur in 
einem kleinen Absatz erwähnt. 

Die vorliegende Arbeit ist ein Versuch, diese Lücke 
auszufüllen und die (iutnncklunc; der Fiuanzgesetzge-
bunss zu vervollständigen. 

Die Arbeit wurde zu diesem Zwecke in vier Ab-
schnitte eingeteilt. Der erste Abschnitt „Einleitung" 
hält die geschichtlichen Momente fest, denen die Re-
pnblik Wallis ihre Entstehung verdankt und streift 
ihre verfassuugsrechtlichen Gruudlageu und ihre Ne-
völkenrngöverhältnisse. 

Die Organisation und Venvaltuug des republi-
kanischen Staatohaushaltes wird im zweiteu Abschnitt 
„Die Finanzverwaltnng der Republik" dargestellt. 

Der dritte Abschuitt „Die Mouopole und Rega-
lieu" und der vierte Abschnitt „Die Abgaben" geben 
eine Darstellung der republikanischen Finanzgesetzge-
bung in 'ihrer (intstehnng und Entwicklung. 

Meine Absicht war, an Hand des gesammelten 
Quellenmaterials und der historischen Tatsachen die 



gesetzgeberische Tätigkeit zur Zeit der Republik mög-
lichst anschaulich und faßlich wiederzugeben. 

. Um die Arbeit, zu vertiefen, habe ich die der Re­
publik nachfolgende Periode am Schlüsse der einzelnen 
Kapitel jeweilen kurz skizziert. 

Wenn es mir möglich wurde meiner Arbeit eint-
germaßen gerecht zu werden, so verdanke ich dies 
zunächst dem freundlichen Vntgegenkomlnen des Staats-
archivaren Dr. L. Meyer, der mir durch seine Rat­
schläge das Quellenstudium um vieles erleichterte. 
Dankbar erinnere ich mich der Anregungen und wert-
vollen Winke der Herren : Regierur.gsrat vi'. H. Seiler, 
Vorsteher des kantonalen ^inanzdeparteinentes und 
Domherrn Dr. D. Imesch und meiner verehrten Pro-
fessoren Dr. U. Lampert und Dr. H. Schorer. 

B r i g . im Juli 1918. 

m\mr pellig. 
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T. Einleitung 

i. Die Begründung der Republik Wallis') tu 
Beginn des 19. 3abrbunderts. 

Nach beiu glücklichen Ausgang ber Schlacht von Ma-
vengo unb bei» barauffolgrnben Waffenstillstand von ?lllessan-

') Im Jahre 999 schenkte der letzte König, Rudolf III. die 
Grafschaft — Oomitatum Vallensem — (Ueber den Umfang dieses 
(Eornitats vgl. Blätter 1895: 21 ff) mit all ihren üblichen und 
konstitutionellen Rechten dem Bischof Hugo und seinen Nachfol» 
gern auf dem bischöflichen Stuhl von Sitten. (Blätter 1895: 9 ff., 
Furrer 53, Furrer Statistik 80, Gay « Mélanges » 39, Hoppeler 
R. R. „Beiträge zur Geschichte des Wallis im Mittelalter", Iü< 
rich 1897: 8 ff., Rameau 2 ff., Yallesia Lib. II. 100 ff.) Allein die 
wenigsten Bischöfe oon Sitten tonnten sich dieses Geschenkes 
recht freuen. Schon oon Anfang an hatten sie an dem Hause 
Eaooyen ihren Hauplfeind, der immer mehr seinen Besitz im 
Wallis ausdehnte und Rechte des Bischofs an sich riß, bis endlich 
die Schlacht auf der Planta bei Sitten am 13. November 1475 
ihren Eroberungsplänen ein Ende bereitete (vgl. Rameau 2 ff., 
Gingins 657). Nicht minder beanspruchte der einheimische Adel 
manche Regalrechte und verweigerte häufig dem Bischof den Ge> 
horsam (vgl. Heusler 17 ff.). Als endlich durch die kräftige Hülfe 
der Landleute oder Patrioten der Adel gedemütigt und Sanaven 
zurückgewiesen ward, da erhoben die Gemeinden als Sieger ihre 
Ansprüche auf die Mitregierung des Landes (Heusler 21 ff.). I n 
den heftigen Streitigkeiten des 16,—17. Jahrhunderts zwischen den 
Iehnden und den Bischöfen verloren die letztern fast ihre ganzen 
politischen Rechte und behielten bloß den Vorrang und den Namen, 
bis endlich der franz »helvetische Einfall von 1789—1799 alle« Alte 
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den, wollte er von der damals erschöpften und völlig Hülflosen 
helvetischen Republik») das Wallis,') das feit 1798 ihr an-
gegliedert war, trennen.") 

Mit der ihm eigenen Rücksichtslosigkeit ließ er, ungc-
achtet der Proteste des Wallis^) und der Helvetik, ersteres 
durch General Turreau°) besetzen, um die Einverleibung in 
Frankreich vorzubereiten und sich dadurch die freie Verfügung 
über den Simplon jederzeit zu sichern.") 

Dem energischen Vorgehen des Landammannes Alois 
Rrding') in Paris, den der helvetische- Senat und das gc-

« Mémoire sur la Koulc du Simplon», Paris 182(1, 10, 13. 17, 19. 
«L'exécution <lu travaux du Siinplon pour traverser las Alpes entre 
Brig et Domo-d'Ossola, , l'ut ordonné par Bonaparte* après 
la' bataille de Marengo , . . . » . Grenat 521. 

') Grenat 492 N. Hilly S. 209, 429. Kämpfe« 49, B3 ff. 
') Imefch Freiheitskämpfe 30, 31. Gay «Mélanges» 103. 
') Hilty st. 198. 
*) Grenat 525. 
*). De Riva/, 44 ss. Müll« 83, 156, 223. Rilliet In'tr. LXIX. 

Holder 112. Vändliker III. 419. Kämpfen 153 ft. «Am Ende de« 
Jahres (1801) ist in Sitten ein He« (Turreau) angekommen, dieser 
sprach das ganze Land bis an die Massa hinauf an — als fein. 
Er stellte sich bald wild, bald barbarisch, bald hielt er es mit den 
Herrn, bisweilen mit den Bauein, die er wacler .strigelte". — 
Gr soll im Sinn gehabt haben, die Kirchen schließen zu lassen, 
wenn die Wallis«! nicht mit Frankreich halten wollen usw." (Aus 
der „Chranil der merlwürdigsten Ereignisse seiner Zeit, Manu«» 
cript uon Ritter, Schullehrer".) Guillon 72 . . . dont l'énergie, 
qui confinait à la brutalité, soulevait de nombreuses protestations ». 
Grenat 528. 

«) Guillon 87. 
7) De Rivaz 32 <!'., Grenat 529, Kämpfen 159, Blätter 1902 : 

36, Weiß XX. 328 ff, Müller 163, 147: »Redlng non gemäßigter 
Gesinnung, vom ganzen schweiz. Volle geachtet, besaß außer einem 
stellenlosen Namen und ritterlichem Wesen noch die bei Morgar» 
ten und am Rotenlurm errungenen Lorbeeren. Allein die Lang» 
samleit seines Geistes, seine Offenheit und seine in Mitten einer 
kleinen Demokratie angenommene Handlungsweise reichten für 
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samte Wallisl) lebhaft unterstützten, gelang es, das Per-
hängnis der Eingliederung an Frankreich noch einmal aufzu-
halten.') Napoleon hatte zwar die Trennung des Wallis 
von Hcluetion durchgesetzt, aber in die Schaffung einer freien 
und unabhängigen Republik eingewilligt-.^) Die hierauf sich 
beziehenden Verhandlungen schleppten sich die ganze erste 
Hälfte des Jahres 1802 hin. 

?lm 25. Juli 1802 schrieb Napoleon an seinen Kriegs-
minister General Berthier^) : Bürger Minister, alle Truppen 
in Heluetien haben sich bereit zu halten, um dieses Land zu 
verlassen,5) . . . Das Wallis bildet eine unabhängige Ncpu-
blil unter dem Schutze Frankreichs, Italiens und Heluctiens, 
Unsere Truppen werden daselbst verbleiben und einen Teil 

der 7. Wlitärdiuision bilden General Turrcau ist 
mitzuteilen, daß es meine Absicht ist, vom ersten Fructidor 
an die neue Regierung des Wallis in vollständiger Unab-
hängigkeit ihr Amt antreten zu sehen. Die französischen Trup« 
Pen dürfen der neuen Republik nicht mehr zur Last fallen . .6) 

die Aufgabe deß Oberhauptes ein« Republik, welche sich auf 
einem schlüpfrigen Abhang befand, nicht aus." 

») Grenat 555, De Rivaz 20, 21^ 22 ff., 107, 204 ff., Mül l« 
82, vgl. .Ueber die Abtretung des Wallis", von einem Heloeti« 
und einem Schweizer, im Archiv d. Geschichtsforfch. Vereins v. 
Oberwallis, 

») Blätter 1902: 34 ff. 
') V« französische Geschäftsträger Mangourit — das Wallis 

halte als selbständiger Staat einen eigenen französischen ©e« 
schäftsträg« — schreibt: « Il est plus généreux et plus politique 
de laisser les Yalaisans. selon leur vœu tonner une république in­
dépendante, que la faiblesse attachera nécessairement à la France », 
Vgl Dunant : ->< Les relations diplomatiques de la France et de la 
République helvétique, 44, 155. » 

*) Weiß XX. 2, C'éard 1. c. 28. 
•*) Mül l« 231, Weiß XX. 328, 829, 380. 
•) GuiUon 74. 



- 1 5 — 

Bereits am 27. Juli wurde,Müller - Fiiedberg'), von 
der helvetischen Negierung beauftragt, mit General Turreau 
ulid Staatsrat Lambertcnghi, als bevollmächtigten Pe>rtre-
teni der drei Garantie-Mächte die neue Republik Wallis zu 
organisieren.8) 

Dank dem tatkräftigen und klugen Handeln Müller-
Friedbergs'') konnte am 16. August 1802 der Landral seine 
Eröffnungssitzung abhalten,. 

Die erste Arbeit des neuen Landrales bestand darin, 
den Verfassungsentwurf, welchen Napoleon ihm vorlegen 
ließ, scheinbar durchzuberatcn und anzunehmend) Dazu hatte 
der Landrat noch zwei Akte zu genehmigen: einen, der die 
Unabhängigkeit des Wallis unter dem Schutze Frankreichs, 
Helvctiens und Italiens garantierte,^) und den andern, der 
vertraglich die Servitut festlegte, daß Frankreich den „freien, 

') II« Riva/, 320: « M. Müller de Friedberg était avant la 
révolution baron du St.-Krnpire, chevalier de l'ordre de St.-Maurice 
et Lazare et Baillis du prince abbé de St.-Gall dans le comté de 
Toggenburg. Il avait depuis la révolution été employé dans le dé­
partement des finances, membre de la Diète helvétique de 1801. secré­
taire d'Etat après la révolution du 17 avril et avait été nommé Sénateur 
le 25 mai 1802. » 

') Grenat 502 11'.. Boecard 32Ü N. 
') Ame.1 C. K. 7: Brief on Sanbammann Stoiber: «Nous 

avons une obligation inexprimable au Gouvernement Helvétique du 
choix qu'il avait l'ait de sa personne pour son envoyé (Müller-Fried­
berg) et son commissaire. II a déployé dans sa mission les ressources 
d'un esprit également terme et fécond en moyens pour surmonter les 
entraves, qui se renouvelaient sans cesse sur ses pas et pour forcer 
l'accélération des opérations, qui était si nécessaire dans la position 
pénible, où se trouvait le Valais. » Vgl. Mül l« 245, De Rivaz 32tî. 

*) Grenat 568: «Le projet d'une Constitution imposée par 
Bonaparte, sur Jequel la Diète valaisanne était appeler à délibérer, 
mais que l'on ne discuta rapidement que pour la forme. » 

5) W. ©. I. 3. Verfassung vom 30. Augustmonat. 1802 Titel 
11.; OQl. De Rivaz 348 ff. 



immerwährenden Gebrauch einer kommerziellen und militä-
tischen Straße durch das Wallis über den Siniplonberq 
[uon dem Departement de Montblancs bis auf das Gebiet 
der italienischen Republik" erhalten sollte.') 

Diese beiden Akte wurden auf Perlangen der beooll-
mächtigten Vertreter in die neue Verfassung aufgenumincn.^) 

Damit war die Mission der Kommissäre beendet, Vor 
ihrer Abreise erließen diese eine Proklamation an das Walliser-
voll, in welcher sie den Willen der benachbarten, das Wallis 
umgebenden Republiken kundgaben, die Freiheit dieses Landes 
zu festigen und seine Unabhängigkeit offen zu erklären. „Die 
Republik Wallis besteht und es bedarf nur mehr des Bc-
ginncno ihrer Amtstätigkeit, damit sie ihren Plah unter den 
freien Nationen einnehme."') 

Der 5. September 1802, der Tag der Proklamation, war 
für das Wallis ein Frcudrnlag. Nach fünf unglücklichen 
Jahren durfte wieder das ganze Land freudig die Prokla-

') 38. ®. J. 4, vgl. Blattei 1900: 377. 
') Grenat 507, Schreiben der drei Kommissäre an den Land» 

tat am 28. August 180'2: «Il devra (le traite signé, qui constate 
la garantie . . ) être inséré dans votre constitution, puisque les con­
ditions de cette garantie deviennent obligatoires pour elle. » Vgl. l)e 
Rivaz 347. Archiv De Riva/, Oorresp. du préfet national, Nr. 7(107, 
5. April 1802, erblickt schon damals eine Gefahr für die llncib-
hängigleit des Wallis: « Cet avis nous a sort consterné, car cette 
indépendance ne serait que de nom et la dépendance de la France 
que trop réelle, » 

3) Grenat 570: « Au peuple valaisans I,a lîépuldiqiic 
valaisanne existe et il ne faut plus que la mise en activité de son 
gouvernement pour qu'elle occupe sa place parmi les nations libres.» 
Val. De Uivaz 305, Stoclalpel 75 ff.< 99 ff. 

Ven drei Kommissaren übersendet der Landrat den 5)anï 
der Republik in einem Schreiben, Stoclalper 103. und übergibt 
ihnen eine Ncnlmünze, Prol. G. 408, 410, 419. Boccanl 331, 



— 17 — 

mation seiner Unabhängigkeit begrüßen und zuversichtlich 
einer ruhigen und segensreichen Entwicklung entgegensehend) 

„Die Republik Wallis sollte nicht allzu lange dauern. Was 
das Wallis vorzüglich erhob, diente nun zum beliebten Vorwande, 
dasselbe unter die Botmäßigleit des Weltbeherrschers (Nc>poleon) 
zu bringen. — T>ie sich durch das Bimplontal schlängelnde Pracht-
stiaaße, ein Wurdciweik des neunzehnten Jahrhunderts, schien 
Europas Eroberer zu gelüsten. Um allein über diesen Paß oer-
fügen zu können, mußte Wallis um jeden Preis seinem Kaiser, 
reiche einverleibt werden. Sowie er im Jahre 1802 als Vermittler 
dem Wallis zurief: Werde frei! so vereinigte er im Jahre 181U 
gewalttätig das gleiche Land mit Frankreich, unterm Namen 
Departement du Simplon", (vgl. Sloclalper 107 ff., Kämpfen 161.) 

Mit Frankreich bleibt Wallis bis 28. Dezember 1818 ner° 
einigt, und wird in diesem Zeitpunkte vom österreichischen Regi-
mcntskommandllnten Varon Simbschen besetzt, und damit von 
Frankreich wieder losgelöst. Niese Besetzung dauert bis zum 16. 
Mai 1814. Von diesem Augenblicke beginnen auch die Verhand-
lungen im Wallis, um dem eidgenössischen Bunde beizutreten. 
Am 4. August 1615 tritt dann Wallis als Kanton der Schweiz 
bei (vgl. Grenat 586, 589, 605, Stoclalper 155 ff ). 

2. Die (lettazzung von i$02. 

Vliii -2r>. Oktober trat der erste ordentliche Landrat, 
einberufen durch den Landeshauptmann und den Staatsrat, 
im Stadthause zu Sitten zusammen. Der oberste Magistrat') 
der jungen Republik begrüßte die Versammlung mit folgen-
den Worten: 

„Mit wärmsten Freudegefühl heißet der Staatsrat der 
freien und unabhängigen Republik Wallis die constitution 

') Grenat 570, 571. Rillict. In!,'. IAX, Snell 17, Kl. Schweizer 
Ehronik 649 ff. 

2) Landeshauptmann ist „Anton Maria Augustini, ehema» 
liger Senator der helvetischen Republik", Stoclalper 96. 

Grenat 572, 570. «Le Grand-bailli tut Augustiiii, — homme 

2 
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ncllen Mitglieder des Landratcs an einem Orte ^willkommen, 
an dem sich unsere Väter schon seit Jahrhunderten über 
das Wohl des so teuern Vaterlandes beratschlaget haben. 
Der Schutz, den uns die Porsicht (sie!) in diesen letzten 
verwirrten Zeiten so unverkennbar angedeihen ließ, läßt uns 
mit Zuversicht hoffen, daß Wallis noch glücklichere Tage erleben 
werde und eine frohe Zukunft für unsere Enkel in dem 
Vuche des Schicksales aufgezeichnet sehe. Unsere Einigkeit, 
das gemeinsame Hinwürkeu auf einen Punkt, nämlich auf 
Vaterlandsrettung und die ausharrende Duldung haben uns 
die Achtung der Völker zuWegen gebracht, und der Staats-
rat ist vollkommen überzeugt, daß diese unter den eonsti-
tutionellen Gewalten fortdauernde Einigkeit, dieses gemein-
schaftlichr Streben zum Besten des Vaterlandes dem Walliser 
für die Fortdauer dieser Achtung Gewähr leisten werde. 
Mit Vergnügen hat der der Staatsrat die Epoche der or-
deutlichen Zufammentretung in etwas vorgerückt, um Ihnen 
einen Beweis zu geben, wie begierig selber ist, Ihren Wür-
kungskrcis zum Besten des Vaterlandes zu öffnen und Ihre 
Einsichten zu benutzen. 

Er rufet Sic zusammen in einem Zeitpunkte, in welchem 
die ob unserem Paterlande waltende sonderbare Vorsicht 
Gottes Niemanden unverkennbar sein kann. Wir haben das 
Glück durch weise Gesetze an der Befestigung unseres gc-

sincèrement religieux, comme le témoignent tous les actes de son 
administration. C'était un magistrat intelligent, actif et dévoué au 
bien de son pays. Sans avoir l'abnégation et le désintéressement de 
s,»! collègue l'ancien préfet national de Riva/,, il remplit dignement 
ses (onctions, qui exigeaient beaucoup des perspicacité et de tact 
pour la période de transition, où I on était, et de transformation, qui 
s'opérait. Ses contemporains ne lui reprochèrent que la soif des hon­
neurs et des titres et son adulation envers le monarque, dont il soignait 
les faveurs . . . . Il est juste de dire que cette adulation, sans nuire 
à personne, était aussi un moyen d'atténuer le mauvais eflet de cer­
taines infractions aux conventions réciproques. » 
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Titel IV teilt das Gebiet der Republik in Zehnen ein1) 

Verfassung: Titel II und III sind die wörtliche Kopie der zwei 
Verträge oom 23. und 28. August 1802. die, obgleich besonders 
abgeschlossen und unterzeichnet und für sich bestehend, dennoch 
in die Verfassung, die der Landrat des Wallis angenommen hat, 
aufgenommen wurden. — Gs ist hier zu bemerken, daß Wallis 
auch für den Vau und später für den Unterhalt der Simvlon-
stiaße große Opfer bringen mußte. Vgl Archio (198) Nr. 4: 
Rapport de la Commission chargée d'examiner le message relatif aux 
péages du Canton dil Valais . . . « Votre députation a calculé, que 
la route du Simplou parcourrait 26 liens en plaine et 12 par la mon­
tagne dès St-Gingoulph jusqu'à I'. Joseph dans le pays ossulin. que 
cette route ayant coûtée 18 millions d'après le décret de Napoléon, 
on pouvait juger de l'éuormité des frais de son entretien. Ceux qui 

connaissent cette montagne, les effets des avalanches chute 
des glassiers, des débordements de torrens sans tin. décroulements 
des rochers. Moi-même j'ai vu crouler une galerie entière n'en ayant 
été étergné que d'un dixain des theriers. Le gravelage seul par cette 
montagne coûte annuellement près de 10 mille francs. Le gouverne­
ment est contraint d'entretenir 7 maisons de Cantoniers et 7 Cantoniers 
pour dicourir les voyageurs et man tenir le passage ouvert, Kn hiver 
cette route se ferme des fois par les grandes neiges deux fois la 
semaine, pour l'ouvrir il faut des fois (H) à 70 chevaux et autant 
d'hommes, cependant ouvert-on quelquefois qu'un trajet de, deux trois 
liens par jours. II y a sur la montagne huit ponts à entretenir et des 
gardes . . . innombrables, emportées souvant, soit à chaques instant 
des ponts, un seul a coûté 100,000 francs de France, en montagne 
rien est sûr, l'hospice du Simplou n'est pas fini, il a coûté au gou­
vernement du Valais déjà près -10,000 francs, pour la finir il faut 
encore une somme immense. 11 y a depuis St~-Manrice jusqu'au pied 
de la montagne 19 ponts à entretenir . . ». Vgl. Rilliet Intr. LXX1V. 
« Cette constitution donné par la France, n'avait qu'un seul objet : 
l'établissement de la route du Simplou, les titres 2 et 3 s'en occupent 
exclusivement, ils sont déclarés immuables ». Vgl. de Riva/. 211 If. 

l) Alchio s. Schnx ©cfch v-!'b. 11. 25, Cingins. Note sur la 
signification du mot dixains : Josias Siinler (Vallesia. liber. I.) a 
déjà observé que le mot disains ou dizains (deseme), Zehnten. Zenden 
(Zehnen) en allemand, «a decumis aut denario. non. potest derivari. 
cum tant um septem desenie sint », et il ajoute : « undc nonien deduc-
tuin sit, ignore ». « Voici l'explication que nous proposons comme la plus 



und bestimmt als Hauptort Sitten,') wo auch die höchsten 
Landesbehörden ihre Sitzungen abhalten. 
consonne aux documents et aux faits: On remarque ilans divers actes, 
et particulièrement dans un inventaire des biens de l'église de Sion 
du XI le siècle (Archives de Valère, à Sion, tabula lit. B). que le 
chapitre de la Cathédrale avait le droit de prélever la dixième partie 
du revenu appartenant dans chaque localité à la table épiscopâle 
(mensa episcopalis) : Seduni, . . . decimum episcopalis rei . . . totius 
vill*. In potestate Sidrio, decimum episcopalis rei. Les domaines 
épiscopaux étaient divisés comme ailleurs en châtellenies, vice-domnats 
ou majories, l'évêque désignait ces territoires seigneuriaux par les 
mots latins correspondants, telsque: castellania de Sirro, majoria de 
Vespia, viee-doinnatus de Raronia etc. de son côté, le chapitre se 
servait pour désigner les mêmes territoires d'une expression en rapport 
avec la quotité de ses droits sur les revenus de ces territoires, il 
disait desenre de Sirro, de Vespia, de Raronia etc. Cette expression 
prévalut parmi le peuple, qui la traduisait par «Zehnten» en allemand, 
et «dizain» en français. C'est en ce sens seulement que le mot dizains 
(desense) est en rapport avec le nombre.dix (decuma). Au reste, les 
dizains sont souvent appelés contrée (contracta, en italien contrada) 
dans les actes du XIITe et du XlVe siècle, et même plus tard. 
Exemples: Castellanus contracta' de Sirro, annis 13i">0, 1420, 1459, 
casameuta qiue jncent in contractu de Ajent, anno 1249 (soit- le di­
zain Me Hörens), castellanus et eomtinitas contracta? Contegii, anno 
1442 (soit le dizain de Conthey). Kn principe, chaque commune pa­
roissiale envoyait des députés aux diètes ou assemblées générales du 
pays, ainsi : la commune de Mœrill (Morgia), qui aujourd'hui fait 
partie du dizain de Rarogne. envoyait en 133") son propre député à 
la dièt.\ au contraire, les coinmnt.es de Xaters et de Brigue,' qui. 
réunies plus tard en un seul dizain, étaient encore politiquement 
séparées l'une de l'autre, se réunirent pour nommer leurs députés eu 
commun. Kn I44fi, on comptait dans le Haut -Valais huit dixains. 
savoir, en remontant: deseme de Seduno, de Sirro. de Leuca, de 
Raronia, de Vespia, de Briga seu de Xaters, de Morgia et de Monte-
dei-superius (Couches, Coins).» 

S)en historischen Ausdruck «dixains» behält die Verfassung 
Do,: 1844 bei (JB. V VIT.). Nie Verfassung von 1848 weicht oon 
« dixains soit districts » (SB. ®. VIII.) und erst die Verfassung uon 
1852 teilt den ssanton „in Bezirke", « en districts » ein, (W. ®. 
IX.) Vgl. 8. Nevölkeiungsoeihältnisse, pag, 26, Heusler 12. 18 

') Vallesia Lib. I. 72, 73. 

http://coinmnt.es
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Die Regierung der Republik (Titel V I I I ) wird von 
einem Landratc und einem Staatsrate gebildet.') 

Der Landrat,') die gesetzgebende Behörde (Titel IX) 
besteht aus den Abgeordneten jedes Zehnen. Den Zehnen-
Präsidenten, der an der Spitze des Zehnen steht (Titel VI I ) 
und in Verwaltungsangelegcnheiten im Zehnen den Staats-
rat vertritt, einbegriffen, wählt ein jeder Zehnen einen Ab-
geordneten auf 2000 Seelen. Ein Zehnen kann nicht weniger 
als zwei Abgeordnete haben. Der Bischof von Sitten hat 
von rcchtswcgen in dem Landrate einen Sitz mit beratender 
Stimmet) 

Zweimal des Jahres versammelt sich der Üandrat zur 
ordentlichen Sitzung, im Mai und im November. Der Staats» 
rat ist die vollziehende Behörde (Titel X). Ihm allein steht 

') 28.®. III. 5: Die Verfassung von 1815 hebt diese Zwei-
tcilung auf und spricht die höchste, allein gesetzgebende Gewalt 
dem Landrate zu. 

*) Yallesia Lib. I. 25 « nomine liic senatum, quem vulge vocant 
lier laiuitraatit : liic raorc majomni quotannis bis eonvocatur, Majo et 
Deeembri mensilms, quo tempore ex singulis pagis liini et nonnumque 
terni legati conveniunt idque Seduni in Castro Majorité », 

*) Vallesia Lib. I. 25. « Senatui interest Bpiscopus ». Vgl. 
Blattei 1910, 127 ff.: „Die Rechtsstellung des Bistums Eitlen im 
Kanton Wallis", von Leo Mengis, Nr. jur.: Der Altilel 53 der 
Verfassung von 1802 schafft ein besonderes Organ, das Départe-
ment des öffentlichen Unterrichtes und des Kultus, welches mit 
den kirchlichen Behörden zu verkehren hat. Der Bischof als ober« 
stes Haupt dieser Landeskirche hat von rechtswegen Sitz im Land-
rat. Aber dem Juge der Zeit konnten auch die Wallis« nicht 
ganz widerstehen und so wurden dann alle übrigen Geistlichen 
gemäß Art. 32 aus dem Landrate ausgeschlossen, gleich wie in 
Frankreich, dessen aufgedrungenes Geschenk diese Verfassung übri» 
gens war . . . Das Grundgesetz von 1815 nach der lFinoerleibung 
des Wallis in den fchweiz. Staatenbund steht auf ähnlichem 
Boden, nur gewährt es dem Bischof Sitz im Großen Rat und 
zählt seine Stimme für vier andere. 
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die Gesetzesinitiative zu. ') Er besteht aus einem Präsidenten, 
dem Landeshauptmann und zwei Mitgliedern, Diese werden 
in Fällen von Abwesenheit oder Tod ersetzt durch den 
Landeshauptmann-Statthalter und zwei Vize-Staatsräte. 
Die einzelnen Mitglieder des Staatsrates bleiben drei Jahre 
in ihrem Amte. Sic »verde» alle Jahre drittelweis er-
neuert. Dae> erste mal geschah dies im Jahre 1805. Die 
Geschäfte sind nach Departementen verteilt. Der Landes-
Hauptmann wacht in seinem Departemente über die innere 
und äußere Sicherheit der sllepublik, unterhält die Vezie-
hungen mit den fremden Staaten betreffend die Freundschaft, 
Politik und den Handel. Er hat die Verwaltung des Kriegs-
Wesens und verfügt über die bewaffnete Macht.») Ein 
Mitglied des Staatsrates besorgt die Rechtspflege und die 
Polizei, den öffentlichen Unterricht, die Pcrwaltungsgeschäfte 
und die öffentlichen Gcsundl)eitsanstalten. Das andere Mit-
glied ist mit dem Finanzwesen beauftragt und verwaltet die 
Nationalgütcr, besorgt die öffentlichen Einkünfte und beauf-
sichtigtdns Straßen- und Vrückenwescn. 

Die richterliche Gewalt (Titel IX) wird in erster I n -
stanz von dem Gemeindekastlau, und in zweiter Instanz von 
dem Zchnengerichte ausgeübt. Letzteres besteht aus einem 
Großkastlan^! oder einem Statthalter und sechs Beisitzern. 

') Arne.' ('. R. 29. « . . . \c sacre joyau (In la législation est 
confié entre vos (la diète) mains sons l'initiative du Conseil d'Etat », 
ebenso Ame.1 C. E. 49. 0. L. R. II. 1. 

2) Solange ber Bischof „©ras und Präfekt» des Wallis ist, 
gebietet er über die bewaffnete Macht des Landes. Nach dem 
Abschied von Sitten 7/16 Oktober IG 13, soll der Landeshaupt' 
man befugt sein, in Kriegs« und andern weltlichen Sachen den 
Landrat zu berufen. Heusler 22. 

') Blätter 1896, 38. I n Nrig. Visp, Siders und Sitten 
kommt der Name Kastlan bereits im 15, Jahrhundert vor. Früher 
nannten sie sich Meyer, Maior, sie galten als die ersten Beamten 
des Bezirkes und hatten ein bestimmtes Einkommen an Gütern, 
Gilten und Gefallen, vgl. auch Heuslei l l l . -
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Obwohl der Landrat die gesetzgebende Behörde ist, kann 
er doch über kein Gesetz beratschlagen, das ihm nicht vom 
Staatsrate vorgeschlagen worden ist. Die einzelnen Zehnen 
haben auch kein Recht mehr die vom Staatsrate uorge-
schlagcncnen und vom Landrate angenommenen Gesetze dem 
Volke zur Genehmigung vorzulegen. Das Referendum, ei» 
Erbstück des Wallis aus dem fünfzehnten Jahrhundert'), 

wo der Vollsgeist und die Volksgebiäuche äußerst bedroht worden 
sind durch die Verfassung, welche das Land unter dem Ginfluße 
Frankreichs erhalten hat." 

4) Furrer 410 spricht sich sehr scharf aus, er schreibt: „Wallis 
erhielt eine Art Verfassung, die es zu einem freien unabhängigen 
Staate erklärte, in der Tat aber zu einem Sklaven des französt-
schen Direktoriums machte, oon dem es dergestalt als einen Vor-
Posten angesehen wurde, um es nach Willkür zu besetzen und 
militärisch zu beherrschen," 

') Grenat 93: « Los Absclieiils nous montrent le référendum 
populaire pleinement en vigueur dans le liant-Valais déjà dans le 
quinzième siècle . . . acte authentique du 23 mai 15+1 . . . com-

'mences en ces tenues: Comme les statuts qu'on vient de rédiger ont 
été publiés dans toutes et chacune des communes de ce pays (des 
sept dizains seulment). qu'ils ont été acceptés et approuvés par elle, 
les dites communes nous ont expressément ordonné à nous leurs man­
dataires, de signer les dits statuts en leur nom. dès que nous serions 
réunis en diète et de les corroborer encore en y apposant les sceaux 
pour les dites communes . . . » Vgl. Heusler 19, 20: „Vei LllNdial 
Hat kein Gesetz als Landiecht erlassen können, Mit der Willung, 
daß es kraft seines Beschlusses in sämtlichen Zenden Geltung 
erlangt Hätte, sondern die Zenden Hatten das Recht, es für ihr 
Gebiet anzunehmen oder abzulehnen. Daraus ist das Prinzip 
des Referendums der spätern Walliser Verfassung heroorgegan-
gen . . . ", ebenso 41: „Nie Zenden betrachteten sich bezüglich der 
Gesetzgebung als souverän". 

Vgl. Imesch 33, 34. 43: „Nr. 17, Sitten, Majorie. 18 Juli 
1503 . . . . Hierauf erläutern die Boten von Morel, Brig, Visp, 
Leu! und einige von Siders, „wie wol sy by ir eonsäentz und 
end biechte, gut were, unser lieben lantlült und kriecht zu ver­
halten, sy nit in sold und frömbd krieg züggen, heigen sy doch 
lein empfelch oder gemalt", ein solches Verbot zu erlassen, denn 
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begrabt die neue Verfassung und bestimmt, das; die vom 
Landratc beschlossenen Gesetze auch ohne die spezielle An-
»ahme durch die einzelnen Zehnen in der ganzen Republik 
vollzogen werden sollen, sobald sie von dem Staatsrate bc-
siegelt und öffentlich bekannt gemacht worden sind. 

Der Grundsatz, der in der vierten französischen Ver-
fassung von 1800 ausgesprochen ist, hätte auch für die 
Walliser-Verfassung maßgebend sein sollen: das Vertrauen 
muß von unten und die Macht von oben komme».') 

.'. Levölllelungzverdältnizze. 

Das Gebiet der neuen Republik ist in zwölf Zehne» 
eingeteilt. Zu de» historische» sieben Zehnen des alte» 
Freistaates Wallis konuncn fünf neue des Unterwallis hinzu, 
das seit 1475, bis zur Anglicderung des Wallis a» die hcl-
vetische Republik von dem Bischof von Sitten und dem 
Obcrwallis durch Laadvögtc regiert wurden war.*) Die zwölf 
Bezirke, die feit 1798 den helvetischen Kanton Wallis bildeten, 
nehmen wieder den Namen Zehnen a».3) Die Neuord»u»g 
zur Zeit der Republik ist die folgende: 

(Inteicssehalber stellen wir die Gebietseinteilung von 1798 und 
i802 einander gegenüber und vergleichen damit zugleich diejenige 
nach dem Aufhören der Republik 1810 und den heutigen Zustand.) 

„iren gemeinden weiten iren fryen zug haben". 44, 45, 154, 174, 
179: „Tarin haben die gemeinden nit gewilliget, noch ans recht 
gelegt, sondern ad référendum genommen." 223,307,583,587,679. 

') Weiß XX. 4 ff. Vierte franz. Verfassung, ausgearbeitet 
von Siéyès, am 15. Dezember 1799 vom franz. Volleinngenommen. 
Aas Referendum wird in der Verfassung von 1815 wieder ein» 
geführt. W. G. III. <!. 

') Vgl. Hoccai-d 120 ff., Kämpfen 11 ff., Imesch, Freiheits­
kämpfe 1 ff., Wyß 76, Echollenberger II. 210, ßeusler 6, 23 ff.. 
Rilliet lutr. XIX.. Blätter 1904: 247, Gay 156, Rameau 3, ßilly 
98, Grenat 412 ff.. 492 ff, Altenslg. II. 329. 

3) Grenat 509. 
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kämpfe 82, 63, travaux statistiques du Canton du Valais. 93ctr. das Departement du Sirnulon vgl. Annuaire 29 tt' 
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Die erste Volkszählung, von der wir ausgehen, datiert 
von 1798, ihr folgt 1802 eine zweite infolge des Gesetzes 
„über die Vilduin; der Gemeinderäte, die Ernennung der 
Gemeinde-, und Iehüenbehörden und über die Wahl der 
Abgeordneten auf den Landrat", welche ein Verzeichnis aller 
Personen beider Geschlechter, die sich auf dein Gebiete der 
Republik befinden, enthält,') Nach dieser Zählung hat die 
Republik eine Wohnbeuölkerung von 60,051 Seelen. Diese 
Zahl bedeutet gegenüber der von 1798 eine Zunahme von 
277<> (4,8°/o) Seelen. Nach der Einverleibung der Republik 
mit Frankreich, am 15. November 1810"), veröffentlicht der 
Präfekt3) des nunmehrigen «Departement, du Sirnploii » 
am 18. Juli 1811 das Ergebnis einer neuen Volkszählung, 
wornach das Wallis seit 1802 um 2850 Seelen (4,7%) zu* 
genommen hat. Wie aus obiger Tabelle ersichtlich ist, sind 
nur die beiden Zehnen Scmbrancher, das spätere Entremont, 
und Martinach in ihrer Gemeindezahl immer gleich geblieben. 
Diese haben in der Periode, 1802-1810. an Wuhnbeoöl-
kerung um 179 resp. 1437 zugenommen. 

') W. ©. I. 28. 
-) Grenat 589. 
') Wer Präfekl des Wallis hieß Neioille Malüchaid, vgl. 

Furier 41G ff., Guillon 199 ff. Nerville Malschard ist zur geil 
der Republik beoollmächtigter Gesandte der franz. Regierung bei 
der Republik Wallis. ®r war als solcher beliebt. Am 8. Ne» 
zember 1808 gibt ihm der Landrat ein Zeichen der Hochachtung 
der Walliser^Regiciung und der Gefühle von denen er durch» 
drungen ist „für die verbindliche Sorgfalt, mit welcher S. ©. es 
nicht unterlassen hat die guten Beziehungen der Republik mit 
seinem durchlauchtigen Heun in einem günstigen Zustand zu 
«halten, und beschließt Moritz Hugo Leopold Rudolf, Sohn S. ©. 
des Herrn Dervillc Mal^chard, Minister S. M des Kaisers der 
Franzosen:c, Tauslind der Republik, ist als Bürger von Wallis 
naturalfiert und zugelassen aller mit dieser Eigenschaften ner-
knüpften Rechte laut Verfassung und dem Gesetze", vgl W, G. 
II. 58 (207). vgl. Furrer Statistik 48 ff. 
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Vci den übrigen Zehnen sind 1810 die Gemeinden von 
147 auf 80 reduziert wurden'), davon haben sieben Zehnen 
einen Zuwachs uon 206? und drei eine Abnahme von 833 
Seelen zu verzeichnend) 

Die uolksrcichsten Gemeinden der Republik sind Bagues 
mit 3201. Martinach mit 240« und Sitten mit 224? Ein-
wohnern.') Der durchschnittliche Iahreszuwachs in den ver-
gangenen hundert Jahren ergibt den Betrag von 036 Seelen. 

') Mémorial administratif ilii Departement <lii Simplon. 133. 
3) Gemeinden ffiotjnbeuött e rung 

Zehnen: 
Vrig 
<Sembrancf)cr 
(SomS 

©érémencc 
Lenk 
Martinach 
Monthey 
St. Moritz 
Raron 
©ibets 
Sitten 
Visp 

gl. Anzahl-Abnahme Zuwachs 02—10 -Abnahme 
24 

179 
10 335 

— 2 
— 6 

10 — 
— 2 
- 4 

15 
— 6 

4 
- 14 

— 
— 

1437 
— 
— 
' — 
— 
— 
— 

1616 

23 
362 
— 

544 
293 

50 
— 

771 
— 

2067 

Nie oollsieichsten Gemeinden: 

— 
— 
— 
— 
— 
— 

254 
— 

244 

833 

1802 
Bagnes 3201 
Martinach 2109 
Sitten 2247 

1811 
Bannes 3207 
Martinach 3032 
Sitten 2803 

1850 
B a g n e s 4062 
Martinach 3374 
Sitten 2926 

1910 
Sitten 6513 
Martinach 5569 
Monthey 4301 
Bagnes 4062 

Mart inach scheidet hier eigentlich a u s , da Mart inach seit 
1840 in drei Gemeinden zerfällt, 

> 
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Derselbe ist während der republikanischen Zeit um das Vier-
fache überstiegen worden.1) 

Was die Bcvölkcrungsdichtigkeii anbelangt, so verteilen 
sich auf einen qkm 1810 ca. 11, 1811 ca. 12 Seelen. 

Die an Flächeninhalt kleinsten Zehnen Sitten und 
Montheh sind die dichstbcuölkcrten, ersterer zählt pru qkm 
«il resp. 70, letzterer 29 resp. 33 Seelen. Am dünnsten 
bevölkert sind die umfangreichsten Zehnen Visp, Brig und 
©embrancher2), ö.3 resp, ö, 4.3 resp. 4.4, 12.3 resp. 12.6. 

I n der Republik ist die Berufsgruppc der Landwirtschaft 
am stärksten vertreten. Sie betreibt hauptsächlich die Auf-

Volls-
zählung i. I . 

1798 
1802 
1811 
181« 
1821 
1829 
1837 
184(i 
1850 
1860 
1870 
1880 
1888 
1900 
1910 

Wohnbe-
völkerung p. 

57,275 
60.051 
62,901 
63,156 
64,966 
73,699 
77.648 
81,^24 
81,559 
90,792 
96,722 

100,190 
101,985 
114,438 
128,501 

Durchschnittliche 

Zunahme 
Zählung 

2776 
2830 

255 
1810 
8733 
3949 
3876 

35 
9233 
5930 
3468 
1795 

1:2453 
14063 

Beoälkeiungs-
7» seit 1798 Wichtig!, p . qkm 

4,8 
9,8 

10,3 
13,5 
28,7 
35,5 
42,3 
42,4 
58,3 
68,9 
74.1 
78,2 
99,8 

124,1 
Zunahme-Summe: 4748 

a) Wie weitere Entwicklung zeigt folgendes Vild: 
1816 

Zehnen Sitten 2« ®. 
Manchen 32 „ 
Conthey 19 „ 

„ Visp 
„ Viig 

4 „ 
4 „ 

„ Gntremont 13 „ 

1850 
4 8 ® . 
42 „ 
2 6 . , 

6 „ 

6 „ 
15 „ 

1900 
8 4 ® . 
57 „ 
8 8 , . 

9„ 
14, . 

14,8 „ 

10,9 
11,3 
12,03 
12,08 
12,4 
14,1 
14,8 
15,6 
15,61 
17,3 
18,5 
19,1 
19,5 
21,5 
24,5 ' 

1910 
91 ®. pro i(km 
6 5 , 
4 0 , 
1 2 , 
1 3 , 

14,7 „ 

, „ „ 

, „ „ 
, „ „ 
, „ „ 

« 
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,;ucht des Viehes und die Herstellung von Käse für den 

Exporthandel.') 

Neben der Landwirtschaft beschäftigt der Handel in den 

Jahren,1803 und 1804 durchschnittlich 258 Personen, die 

Lebensmittelbrunche (Bäcker, Metzger, Müller) 25(>, die Ho-

tclcrie in ihrer primitiven Entwicklung 18<>, den Handwerker-

stand 1-18, die gebildeten Berufe 103 Personen, die In -

dustric arbeitet in zwei Etablissemente,') 

i) Viehstatistik aus dem Jahre 1811. (V. unten Annuaire.) 
2) Archiv (197) 26 « Nous avons des dixains i|iii on abondent 

(liétail gras) et que généralement ce pays peut engraisser beaucoup 
au delà de sa eonsomation et qu'il suffisait pour encourager une in­
dustrie aussi facile de prohiber le bétail gras de l'étranger . . . Nous 
avons dans notre propre sol une mine féconde: ses produits excédent 
déjà notre eonsomation. L'écoulement de nos grains est sûr, celui de 
nos fromages et de nos bestiaux ne l'est guerre moins. Il ne faut 
qu'encourager le travail el les essais pour perfectionner les cultures.» 
©ine Quelle beträchtlichen Reichtums ist auch die Schaf-, Pferde-
und Maultieizucht. (Message o. Mai 1808.) 

Vgl ©an « Mélanges » 30. lîilliet Intr. XX VIT. 'Dans le 
Valais, l'agriculture ou plutôt le soin des bestiaux, était la principale 
occupation des liabitans, la plupart, des pâturages étaient communs, 
les richesses consistaient en troupeaux, en prairies, en montagnes, ^ 
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. 

«Les dénombreneurs fait en 1811 et 1812 ont donné les résultats ci-après sur 

la quantité des cheveaux, bestiaux et bêtes à laines: 

Schweiz. Statistik: 178. Lieferung. 
« VII. Allgemeine Viehzählung, 
vorgenommen am 21. April 1911.» 

p. 4, 577 

213. Lieferung und 
« IX. Schweiz. Viehzählung vom 
19. April 1918 ». ») 

p. 1G1 

1. 47 Cheveaux entier, dont quelques-uns seulement sont employés à la saillée 

2. 1,056 Jumens, il y a quelques poulinières et mulassières, mais toutes sont 

employées au service. . . . . . .' 

3. 003 Hongres 

4. 248 Paulains et 287 pouliches, ayant moins de cinq ans . . . . 

Total: 2240 cheveaux 

5. 505 Taureaux approximativement. . 

0. 25,000 Vaches » » . 

7. 000 Bœufs ,» » 

8. 5,230 Veaux et 15,800 génisses, idem 

9. 210 Anes et ânnesses, idem 

10. 1,480 Mulets 

11. 22 Béliers mérinos et 59 métis 

12. 23 Brebis mérinos et 385 métis : . . 

13. 7,913 Béliers de race indigène 

14. 18,57:! Brebis, idem 

15. 11,777 Antenos et 8177 agneaux de toutes races . . . . . . 

10. 8,015 Moutons, idem 

Total: 54,949 

Ces divers espèces d'animaux ont pour la plupart besoin d'amélioration; les 

administrations municipales l'ont senti, et plusieurs se sont déjà impressées de 

prendre des mesures pour favoriser l'entretien de quelques étalons afin de parvenir 

à avoir des cheveaux plus parts et mieux faits; on remarque avec satisfaction la 

beauté des diverses races de bêtes à laine. » 

• 2,750 Pferde 

34,879 Kühe i B e s t a nd Rindvieh: 
( 08,481 

) 

885 Esel ') ) 3037 Maultiere 

2,518 Maultiere J «nd Esel 2) 

34,899 Schafe 

23,591 Sehweine 

30,172 Ziegen , 

') Viehzählung von 1900, Geogr. 
Lexikon VI. 552. 

') Schweiz. Statistik:-168. Liefe­
rung. Ergebnisse der eidgen. Be­
triebszählung vom 9. August 1905. 

} 1,915 !'forde 

33,925 Kühe Bestand Kindvieh: 
76,501 

351 lîsel 

2,504 Maultiere 

45,033 Schafe 

20,403 Schweine 

40,352 Ziegen t 

') 207. Lieferung: 1916. p. 161. 
Bestand: Pforde: 2,216 

Esel: 430 
Mault iere: 2,45il 
Rindvieh : 80,27a 
Schalo: 31,005 
Schweine: 25,01« 
Zielen : 38,223 





TL Die Tinanzoerwaltung der RepubliK 

i. Die Gesetzgebung. 

„Dem Staate bic Einkünfte anzuweisen, um seine Be° 
dürfnisse bestreiten zu können", ist nach der Ansicht des 
republikanischen Gesetzgebers, des Staatsrates und des Land-
rates, das wichtigste Geschäft, dem er seine ganze Aufmerk-
samkeit zu schenken hat. 

Für ihn ist dies keine leichte Staatsaufgabe. Bereits 
die helvetische Regierung war, als im Wallis ihr Finanz-
gesetz zur Durchführung komme« sollte, auf grüßen Wider-
stand gestoßen. Es ist dies auch gut zu erklären, da das 
Wallis „seit urdenklichen Zeiten" die Steuerfreiheit inne-
gehabt hat^) und noch vor wenigen Jahren die einzelnen 
Zehnen jährlich beträchtliche Einnahmen, die ihnen ihre 
Untertanen verschaffen mußten, untereinander teilen konnten2)! 
Diese guten Jahre sind mit dem Beginn der Republik vorbei. 
Der Gesetzgeber weiß dies gar wohl. „Jeder Anfang ist 
schwer", sagt er bei der Durchberatung des ersten Finanz-
gesetzes im November 1802. „Wir erfahren es selbst bei 

') (', !.. K. II. 8. Arne.2 C \i. 83 ff. Aktenslg. III. 200. Vgl. 
Imesch, Freiheitskämpfe 91. 

2) Grenat 360. @o konnten 1714 die Zehnen seit mehreren 
Jahren nach Abzug aller Ausgaben ca. 1700 Fr. jährlich unter 
sich verteilen. 

3 
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dem Anfange unserer Staatswirtschaft um so mehr, weil 
der größte Teil der Natiunalgüter, die bei der vorigen Ne-
gierung da waren, von der helvetischen Negierung veräustert 
worden sind, weil auf allen Seiten noch alte Schulden zu bezah-
len, die Staatskapitalien von Frankreich und Piémont verloren 
oder doch gefährdet sind, weil die größtenteils am Vorabend 
der Révolution eingelehnten großen Summen große'Zinse 
kosten, das Kapital aber gleichsam verlöre» gegangen ist, 
. . , weil die heutige Bedeutung der Dinge wegen unseren 
äußern Verhältnissen eine permanente Regierung und Kor-
respondenzen ohne Ende im Auslande und im Innern in 
allen Zehnen erheischt, denn man wartet nicht mehr monate-
lang auf.ciite Antwort . . , , weil die letzten finis Jahre, 
die wir eben im Elend durchlebt haben, »ich! nur unsere 
Staatskasse, sondern auch die Börse unserer Mitlandoleuie, 
alle Keller, Ssiicher und Garderoben geleert haben" '), 

Der Gesetzgeber muß daher bestrebt sein, dem Bolle die 
Neberzeugung beizubringen, daß der Staat notwendig Ein-
fünfte haben muß, um existenzfähig zu sein und es zu bleiben 
und um die tiefen Wunden der vergangenen Jahre heilen 
zu können. 

Um sich eine» durchschlagenden Erfolg seiner Finanz-
Politik versprechen zu können, mußten ^.'andrat und Staatsrat 
eine Finanzgesctzgcbung schaffen, die das Bolk in seinen alten 
Gebräuchen und Gewohnheiten möglichst wenig behinderte 
und zugleich die direkte Vermögenssteuer und die Grund-
steuer vermied. Und diese zwei Momente sind denn auch 
während der ganzen republikanischen Zeit maßgebend und 

l) Archiv 7 Finanzsystemc 1802—1823 Vgl Holder 03, Mül-
l«l 156 ff C'éanl 1. c. 14. , Le Valais, dans sa plus grande partie 
n'est qu'un énorme t'ossé creusé par la lîliône. c'est le pays le plus 
pauvre que l'un puisse rencontrer . . . .l'ai ui un grand bailli ma­
lade, alité, sa chambre ne renfermait pas pour ou francs de meubles. > 
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nicht festen scheu wir den Gesetzgeber sich dessen rühmen.') 
Der Gesetzgeber tastet daher nicht lange herum, um eine 
^inanzgesctzgebung zu schassen, Er knüpft einfach an die 
Zeit der Hcluetik an und adoptiert uun ihr, was ihm für 
die Verhältnisse des Wallis recht und billig scheint. Dabei 
bevorzugt er die Erträge aus den Regalien, für die er das 
Pachtsystem wieder einführt und macht den Persuch mit 
einzelne» Steuern, wie Handnnderungs-, Stempel- und 
Patentgebühr. 

Um sich den Ertrag, besonders der letztern, besser zu 
sichern, bringt er der Steuergerechtigkeit ein Opfer und wälzt 
diese Gebühren Uon den mit der Naturalwirtschaft Veschäf-
tigten auf jene, „welche, da sie ihre Gelder auf eine vorteil-
haftere Weise durch ihren Gewerbefleisi gelten machen, sich 
im Falle befinden, etwas mehr zu steuern, um den Schutz 
des Staates zu erhalten"2). Die Erkenntnis ist hier offenbar 
maßgebend, das; die Gewerbetätigen auch eher imstande sind 
die Steuern zu bezahlen als die Sauern3). 

Au? diesem Grunde auch beschränkter die Dauer eines 
Finanzgesetzcs auf ein Jahr und spricht dann jcwcilen die 
Hoffnung aus, die Abgaben zu beseitigen oder abzuändern, 
sobald „die Finanzlage der Republik dies gestattet", 

>) A im:.» ('. K. 227 ff. Staatsrat an den Ländrat: , . , le 
Valais seul en tëurope est libre de toutes impositions territoriales ou 
directes.» ©est vas Finanzgesetz oom 6. Nezemver 1850 führt eine 
direkte Steuer, die „Kapital- und Ginlommensieuei", ein. 28. ©. 
Vlll. 358 (294). 

') Abscheid l.Vlll. I.!, 14) I. 18. 

8) Arne.3 ('. K. 208. Staatsrat an den Landrat: « . . . un 
système, qui ne soit pas odieux ny révoltant pour nos anciens usages 
et nos mœurs simples, un système qui favorise la classe des pauvres 
et des petits propriétaires et labourons, u» système qui pesé princi­
palement sur le luxe et le riche, qui en ferait usage. » 
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• Die Grundlage bet Steuergesetzgebung bildet das hcl- -
vetischc Finanzgesetz von 1800. Diese Grundlage ist für die 
ganze Dauer der Republik mehr oder weniger massgebend.1) 

2. Nie Verwaltung. 

Die Verfassung bestimmt für die Verwaltung der Re-
publik das Departcmentalsm'tcm, 

Es gibt drei Departemente: das Departement des Lan-
deshausitmanns (Département du Grand Baillis), das 
Finanzdepariemcnt und das Iustizdepartcment, dem das 
Polizei- und Nntcrrichtswcsen und die Verwaltung des 
Landesinncrn angegliedert sind. 

An der Spitze des Finanzdepartementes steht der Finanz-
direkter. Derselbe hat für seine Aintsführung einen Bürgen, 
der vom Landrate anerkannt werde» mus;, zu stellen.') Seine 

') Schanz I. ff, „Die ©ntroidlung in den einzelnen Kantonen 
während des 19. Iahrhunderls geht stets auf die Heloetit als 
ihren Ausaangspunlt zurück und ist ohne diese nicht zu begreifen " 
Vgl. Politisches Jahrbuch der Schweiz. Gidgenossenschaft non 
Hilly. XXIII, Bein 1909: „Die Finanzlage der helvetischen Re-
publik, von Julius Landmann", 

») Abscheid (AI1T. 13. 14) II6. 13: „Der Staatsrat benachrich­
tigt den Landrat, daß Herr Lang, Staatsrat im Finanzdeparle-
ment, der Vorschrift der Verfassung gemäß seinen Herrn Vruder, 
den Präsidenten des löbl Zehnen Visp, zum Bürgen gegeben, und 
der Landrat genehmigt ihn" (Dezember 1808) 

Abscheid (A11T. 13. 14). Staatsrat an den Landrat. 22. No-
vember 1805: „Wir haben cie Ehre ihnen hier den Vürgschafts-
alt zu übersenden, den uns feine Excellenz Herr Sigiisten als 
mit den Finanzen beauftragte Staatsrat, laut Vorschrift der Staats-
Verfassung eingegeben, Sie weiden ohne Zweifel, wie wir die 
Bürgschaft seiner Gzcellenz, des Herrn Stockalpers, Präsident des 
Landrates, übcrgenugsam finden." 

Die Verfassung 1815 bestimmt 5 Mitglieder der vollziehenden 
obersten Behörde (W. G. III. 10), die Verfassung von 1846 7 Mit» 
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Amtstätigkeit besteht in der Verwaltung der Staats- oder 
Nationlllgüter, des Strafen- und Brückcnwesens und der 
Staatsregalc, in der Uebcrivachung der Staatswirtschaft und 
in der Beaufsichtigung des Handels und der Industrie, 

Der Bchördcnorgllnismus und der Beamtenapvarat, der 
ihm zur Lösung seiner ?lufgal»cn zur Verfügung steht, ist ein 
höchst einfacher. 

Der Staatsrat als Pollziehungsbehördc und oberstes / 
Aufsichtsorgan der Republik interpretiert die Steuergesetze,' | 
an diese Interpretation hat sich der Finanzdirektor zu halten. 
Der Staatsrat schafft und organisiert auch in seinen Staats- . 
ratssitzungen den Beamtenapparat. 

Im Finanzdcpartemente selbst gibt es nur drei Beamte: 
der Finanzdirektor und seine zwei Sekretäre. Der eine der 
letztern ist für die Direktion des Finanzwesens, — eine Art 
Priuatfckretär — der andere für' das Rechnungswesen bc-
stimmt.') Zwei Kopisten, die dem ganzen Staatsrate zur 
Verfügung stehen, helfen von Zeit zu Zeit im Finanzde-
partementc aus.") 

Die ausführenden und kontrollierenden Beamten des JJ\'/,oi' 
Finanzdepartementcs in den einzelnen Zehnen find die „Fi-
nanzpflcger der Zehnen" und die „Bcrichtstcllcr" der Zehnen-

gliedei (W. ©. VIII. 37), Verfassung von 1852 hat wieder 5 Mit­
glieder (W, G. IX. I), ebenso die Verfassungen non 1875 und 
1907 (W. G. XII., XXII.). 

') I n den Stllllls-Nechnungen non 1857 figuriert zum 
erstenmal ein « Caissier », 185!) ein «Teneur de livres», 1800 ein 
« Controleur de l'impôt », 187s! ein « Caissier adjoint », 1910 finden 
wir folgendes Personal des Finanzdevarlementes: Buchhalter, 
Buchhalter-Adjunlt, Kassier, ssassiergehülfe, ©teuerîontrolleur, 
Steuerlonlrolleuigehülfe, deutscher Sekretär, französischer Selretar, 
Hülfsangestellte, 

2) Prot. C. E. A. 50, 00«, «30, 232, 285, 30«, 392, 410, 490, 
491, 529. 
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geiichtshöfe^), wie sie in der Finanzgesetzgebunq offiziell ge< 
nannt weiden. 

Die Finanzpflegcr der Zehnen werden vom Staatsrate 
auf ein Jahr gewählt, Sic können jederzeit wegen Pflicht-
Vernachlässigung zur Verantwortung gezogen und entlassen 
werden.') Ihre Amtsobliegenheit besteht in der Eintreibung 
der Staatseinnahmen, ausgenommen derjenigen, welche in 
den Monopolen und Ncgalicn ihre Quellen haben, Sic 
können vom Staatsrate auch noch für andere Staatsge-
schäftc, die mit dem Steuerwcsen selbst nichts zu tun haben, 
gebraucht werden.^ 

Der Gehalt dieser ^inanzbeamten besteht erstens aus 
einein Fixum (Traitement pour frais de Bureau), das 
1803 mit 10 Fr., von 1804 an mit lli Fr. angegeben ist, 
zweitens aus einer Provision, die 180', und 1806 ">"/o, die 
übrigen Jahre 7°/o aller Einnahmen, die sie für den Staat 
einziehen, ausmachte drittens aus einer Gratifikation, die 
feit 1804 auf Wunsch des Landratcs den pflichtgetreuen 
Finanzpflegern bewilligt und deren Höhe zu bestimme» dem 

') Prot, C. E. A. 281, M289: Der Staatsrat antwortet dem 
Finanzpstegei des Zehnen Raion, der sich bellaat. daß er bis nach 
Morel müsse, um fein Amt auszuüben: es sei für jeden Zehnen 
nur ein Finanzpfleger bestimmt, ei sönne nicht zwei ernennen. 
Vr müsse daher in Morel die Einnahmen selbst besornen, da die 
Entfernung nicht weiter sei als die non St. Gingolph nach Monlhey, 
von Oberwald nach Fiesch, wo auch nur ein Finanzpfleger sei, 
(80. September 1809.) 

') Prot. C. E. D189, 343, 487, E185 : Der Staatsrat wählt am 
21. Hezember 1804 die Finanzpfleger non 1805 unter dem aus-
drücklichen Vorbehalt, diese nach Belieben ersetzen zu können. 
Prot. C. E. F481. Arne* 0. E. 

3) Prot. C. E. A276, B20. 209,236, 257, 439 : Am 29. Juni 1803 
meldet ein Finanzpfleger dem Staatsrate, daß er den Auftrag, 
Korn für dm Staat zu verkaufen, ausgeführt habe, Prot, C.E. 1)330, 
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Ermessen des Staatsrates überlassen roird.1) Schließlich 
erhält der Finanzpfleger, falls er Steuerrenitente anzeigt 
einen Drittcil der ausgesprochenen Fiskalstrafe.-) 

Für ihre Aintsausübung dürfen die Finanzpflegcr keine 
Sporteln erheben.^) 

Damit das Finanzdepartement über die Ergebnisse der 
Steuergcsetzc stets orientiert ist und zugleich die Finanzpfleger 

') Ver Gehalt sämtlicher Finanzbeamten während der Re» 
oublis beträgt: 

1. für den Finanzdireltor: 1600 Fr. (1916: 6000 Fr.) 
2. für die beiden Selretäie: MO Fr. (1916: 4150 Fr) 

Derjenige Selrelär, der die Staatslasse besorgt, erhält nach einem 
Landratsbeschluß von 1807 eine jährliche Zulage oon 200 Fr., die 
von 1802 an ausbezahlt wird. 

3. für die Finanzpfleger: geschieht nach folgender Berechnung 
(Staatsrechnung von 1804): 

Désignations 
des Reeevurs 

de Dixains 

Brigue 

Ent iv inont 

Siene 

Kaioirno 

Viòpre 

Herein. 

St.-Ma n r. 

Sinn 

Martiirn.v 

Conclu' 

Montl iey 

Loèelie 

Provisions 
5 pour-cent 

sur tout leurs 
Recettes 

Fr. 

( i l .30 

41.30 

24.1 15 

18.00 

54.(10 

7.(15 

44.75 

119.35 

180.05 

15.75 

172. -

31..SO 

728 50 

Provisions 
2 pour-cent 
ensus pour 
Imposit, arr. 

Fr. 

3.90 

s.-jo 

1.15 

2.05 

11.90 

0.(10 

1.35 

li.05 

2 5 | o 

0.30 

41 30 

3.00 

105.75 

Traitement 
fixe pour frais 

de Bureau 

Fr. 

1 0 . -

!<>.— 
!<!. -
10 , 

1 0 . -

1 0 . -

1 0 . -

1 0 . -

1 0 . -

1 0 . -

10 — 

10.— 

1 9 2 . -

Gratifi calions 
accordés par 

le C. E. 

Fr. 

2 0 . -

12.— 

2 4 . -

12 — 

20. 

12. 

1 2 . -

3 2 -

3 2 . -

1 2 . -

3 2 , 

12. 

232. -

Sommaire de 
ce qui a été 

paqé a 
chacun 

Fr. 

101.20 

85.50 

05.20 

48.05 

102.50 

35.65 

74 10 

173.40 

209.50 

44.05 

261.30 

02.90 

1203 35 

1916 : B e z i r s e i n n e h m e r (Receveurs île districts) : Gehalt 18000, 
Provisionen 1122 Fr, Tuqgelder 000 Fr., Summa: 19723 Fr. 

') lïot. ('. 1). A279. 281. K534. 
:i) A im-. C. K. 343. 
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•kontrollieren fcmn, haben diese alle Monate über ihre ein-
kassierten Betrage Rechnung abzulegen. Diese Rechnungen 
werden von dem Generalfinanzsisleger der Republik überprüft 
und erst dann dem Departementsuorsteher unterbreitet.l) 

Die. Einnahme, welche sich aus den Fiskalstrafen er-
geben und die von dem Staatsrate oder dein Zehnengerichte 
«erlangt• werden, besorgt für das Finanzdepartement der 
,.Berichtsteller".2) 

Der „Berichtsteller", auch Rapporteur genannt, wird 
vorn Zehnengerichte aus der Zahl seiner sechs Beisitzer ge-
wählt. Derselbe hat über alle Verbrechen, seien sie „krimina-
lischer oder zu der züchtigenden Polizei gehörend" seinem 
Gerichtshofe Bericht zu erstatten.') 

An ihn sind auch alle Anzeigen, welche die Uebertretung 
• oder Nichtbeachtung der Finanzgesetze betreffen, zu richten, 

falls diese nicht direkt dem Staatsrate oder dem Großkastlan 
j hinterbracht werden. Dem Zehnengerichte fällt nämlich die 
' Bestrafung des Steuerrenitenten zu.4) Der letztere muß 

dabei ordnungsgemäß uor Gericht geladen werden, damit er 
sich dort eventuell verteidigen kann.6) 

Alle zwei Monate hat der Berichsteller über die uom 
Zehnengerichte verfügten Geldstrafen und über diejenigen, 
welche er eingezogen hat, dem ^inanzdepartemente Rechnung 
zu erstatten. 

Das Finanzdepartement gewährt ihm alsdann eine 
Provision von 10u/o von den dem Staate durch ihn zuge-
sandten Geldstrafen. Damit auch die Rechnungsführung 

i) I'rot. ('. K A279, E454. 
') Prot. 0. E. D330 : Staalsratsbelchluß oorn 5. Juli 1804 : 

„Nie Berichtsteller haben die Bußen aus dem Finanzlysteme ein-
zuziehen." 

») Abscheid (AIII. 13. 14) I. 14. 
*) Prot, C. E. A583. 
5) l'rot. C. E. B400. 
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des Berichtstellers kontrolliert werden könne, führt der Groß-
kllstllln seinerseits ein Register der Geldbußen und stellt dieses 
zweimal jährlich dem Finanzchef zur Einsicht zu.') 

Es ist sowohl den Finanzpflegern als auch den „Bericht-
steifern" verboten, ohne Einwilligung des Landrates, welcher 
die einzige Vegnadigungsinstanz der Republik ist, die fälligen 
Fiskalstrafen von sich aus zu mildern oder nachzulassen.') 

Oberste Aufsichtsbehörde des Finanzdepartementes und 
seiner Geschäftsführung ist der Landrat. Er übt diese Auf-
ficht durch ein eigenes Kontrollorgan, die Rcchnungsprü-
fungskommifsion, in den Protokollen « la Commission de 
la Diète » genannt, aus. Diese berichtet in jeder Mai-
session, in ' welcher die Staatsrechnungen des verflossenen 
Jahres vorgelegt werden müssen, über dieselben, macht dazu 
ihre Bemerkungen und stellt den Antrag auf Genehmigung 
oder Nichtgenehmigung der vorgelegten Rechnungen.^) 

Sobald der Landrat den Bericht seines Kontrollorganes 
genehmigt, was in der republikanischen Periode immer vor> 

') IJrot. C. E. Ü117. 
*) i'rot. C. E. 554. Staatsralsbeschluß vom 19. Januar 1803. 
*) Nie Berichte der Rechnunaspiüfungslommiision sind in 

de« Regel sehr kurz gehalten, Sie lritisieren in den ersten Jahren 
scharf und immer wieder die Geschäftsführung der Finanzvfieger, 
so z N, 1803: «La Commission observe une grande disproportion 
de Recettes entre les dixains et elle ne peut nue l'attribuer à la 
négligence des'Receveurs de Dixains» . . . Dem Staatsrate gegen­
über ist sie nie! zurückhaltender und lann oft nicht genug Lob 
Wenden. 1810 schreibt sie in ihrem Bericht: « La Commission se 
l'ait un devoirs de vous (la Diète) observer, que le Conseil d'Etat a 
apporté une grande sagesse et beaucoup de soins dans la vaste étendue 
de sa pénible administration. Elle s'en promet des résultats d'un 
heureux avenir. » 

1805: « Le Commission a vu avec satisfaction les soins que le 
Conseil d'Etat s'est donné pour la rentrée des revenus publics . . » 
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kommt, ist der Staatsrat und durch denselben auch das 
Finanzdcparteinent von seinen Verantwortlichkeiten entlastet. 

3. Das Rechnungswesen. 

Im Ncricht der Rechnungsprüfungskommission von 1804 
drückt diese ihre Befriedigung aus über die Methode, welche 
der Staatsrat resp, das Finanzdepartement für die Staats-
rcchnungen verwendet. x) 

Diese Methode ist den Verhältnissen entsprechend ein-
fach und gibt daher auch ein annähernd genaues Bild Uon 
dem republikanischen Staatshaushalte. Wir sagen „annähernd 
genau", weil in den Rechnungen alle Einnahmen brutto 
enthalten und auch jene verzeichnet sind, die noch nicht ein-
kassiert wurden, aber doch bis Ende des Rechnungsjahres 
einlaufen sollen.-) 

') « La Commission a vu avec satisfaction la méthode avec, la­
quelle ces comptes ont été dressés et elassitiés et qui ne laisse vieil 
à cet égard. » 

2) (So ist der Ginnahmeübeischuß non 1804 mit 20.675 Fr. an-
gegeben, während der Kassabefiand nur 5000 ffr. ca. beträgt. Der 
Staatsrat gibt den Grund hieuan wie folgt an : « Cette différence 
vient de ce que pour satisfaire à l'intention de la Diète sur la manière 
de dresser les comptes, on porte, comme reçu au 31 Xltre des objets 
de recettes qui appartiennent à l'année, et qui ne rentrent qu'après 
le mois de janvier, et que d'un autre coté on ne porte eu dépense 
dans ce compte que les objets dont le compte est finalement réglé et 
que par conséquence les acomptes qui se donnent sur diverser parties 
ne parraissent pas dans ce compte produit à la Diète de manière qu'il 
s'y trouve à la t'ois des recettes de trop et des dépenses de moins. » 

Dr. ?. Meyer: Décret du 12 septembre 1810 : Pièce de 10 liât/ 
de Suisse. =" 1.50 gt. Batzen: Silbeischeidemünze, zuerst Gnde 
des XV. Jahrhunderts in Nein geprägt. Ter Name „Batz" kommt 
uon dem Vären oder „Vätz" im Wappen. I n den einzelnen Kan-
tonen ist die Prägung eine verschiedenartige. 1 Geldst. - 15 N.< 
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tuliert. Eine gewisse Systematik kann sowohl bei den Ein-
nahmen wie bei den Ausgaben beobachtet weiden. 

Der Einnahmenüberschuß der vorigen Rechnung wird stets 
an die Spitze der Einnahmen gesetzt, *) Es folgen die Erträge der 
indirekten Steuern und der Gebühren und der eingelaufenen 
Geldstrafen, An diese schließen sich die Einnahmen aus den 
Staatsdomänen, den Regalien und Monopolen und endigen 
mit den Geldern, die dein Staate nicht aus den Finanzgesetzen, 
sondern z. B. aus dem Auslande und von den Gerichten für 
Gerichts- und Arrestkosten zufließen, und andern verschiede-
neu Einnahmen. 

Diese Einteilung wird im allgemeinen strikte eingehalten 
und es ist kein Unterschied zu konstatieren bei dem Wechsel 
der Finanzdirektoren.2) 

I m detaillierten Einnahmebericht wird jeder einzelne 
Posten für sich abgeschlossen uni) mit den notwendigen Er-
läuicrungen versehen. Erst in der Rekapitulation werden 
jene in die obenerwähnten Gruppen zusammengefaßt. 

Die Staatsrechnungen für die Ausgabenposten werden 
in diejenigen der einzelnen Departemente klassiert. Jedes 
Departement — es werden hier fünf unterschieden-') — 
befolgt eine bestimmte Einteilung die seinem Charakter ent-
spricht und reiht Kosten für die Besoldung seines Personals 
und der Ausführung seiner Amtstätigkeit untereinander. 

Bei den Ausgabenposten des Finangdepartemcntes 
kommen zunächst die Besoldungen und Entschädigungen der 

') Nur in den Staatsrechnungea non 1803 und 1804 ist der 
Vinnabmcüberschuß an den Schluß der Einnahmen gesetzt. 

') Unter den Geldern oom Auslande figurieren die Zahlun-
gen der franz. Regierung für den Unterhalt der Truppen, die das 
Wallis not und nach 1803 gehabt hal. 

') Departement du Grand Baillis. Departement de la Justice. 
Departement de l'Intérieur. Departement des Arts et Sciences, De­
partement des finances. 



- 45 -

demselben unterstehenden Brücken- und Straßcninspektoren, 
dann die Kosten des Stempelbureaus, die Zahlungen für 
den Unterhalt der Nationalgüter und der öffentlichen Gc-
bäude, die Zinsleistungen für die Staatsschulden und die 
Entschädigungen an die Finanzpfleger. 

Am Schlüsse der Ausgaben werden diese mit den Ein-
nahmen balanciert. Der daraus sich ergebende Nest,- der 
stets ein Einnahmeüberschus; ist, wird als Kassasaldo des 
abgeschlossenen Rechnungsjahres gebucht. ') 

Damit schließt die Staatsrechnung, die von» Landes-
Hauptmann und dem Staatssekretär unterzeichnet ist, ab. 

4. Der siaupMnanxiluzweiz. 

Bei der Beobachtung der Rechnungsergebnissc der Jahre 
1802 — 1810 findet man weder bei den Gesamteinnahmen 
noch bei den Gesamtausgaben große Differenzen zwischen 
den Minima und Mazima. 

Man konstatiert eine Tendenz des Ansteigens des 
Staatshaushaltes, die sich aus der Entwicklung des neuen 
Staatsorganismus ergibt. Ist zunächst das Bestreben mas;-
gebend, die laufenden und notwendigsten Staatsausgaben 
mit den wenig vorhandenen Staatseinnahmen zu decken, so 
tritt mit dem Auffinden neuer Finanzguellcn das Bestreben 

l) Ginnahmenüberschuß des Jahres 1802: 0,228 Fr. 
1803: 2.752 „ 
1804: 20,675 „ 
1805: 19.087 „ 
180(i: 10,681 „ 
1807: 10,189 „ 
1808: 21,951 „, 
1809: 20,8?2 „' 
1810: 812 „ 
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zu tctflc, den ©tcmt auch in wirtschaftlicher Beziehung besser 
zu organisieren und dementsprechend auszubauen. 

Die Republik, die zu Beginn ihres Entstehens fast ganz 
auf Anleihen angewiesen ist, um nur die laufende» Aus-
gaben regeln zu können, emanzipiert sich bald davon und 
weis; mit allerdings noch recht bescheidene» Mitteln die ge-
fährlichen Klippen ständiger Defizite zu vermeiden. 

Zur Bekräftigung des Gesagten lassen wir eine Dar-
g der Jahre» 
Jahre: 

1802 
1803 
1804. 
1805 
1806 
1807 
1 808 
ISO!» 
1810 

''einnahmen und 
Einnahmen: 

Ai\ 
34,214 

146.675 
83,77!) Vi 

142,116 
122,535 
143,10!» 
204.41!» 
225,392 
212,523 

Iahresausgabe» folgen: 
Ausgaben: 

(Vr. 
27,!»86 

143,5)23 
63,104 

123,02!» 
111,611 
132,512.0 
182,46s 
205,570 
211,711-1 

Die Ausgaben haben sich in den Rechnungsjahren 1803 
bis 180!» im Iuftizdepartemente verdoppelt (6000 auf Hr. 
14,000), i» dem des Unterrichtes verdreifacht (3000 auf 

') Nie grüßen Differenzen in den Einnahmen und Ausgaben 
im Jahre 1804 und 1805 entstehen dadurch, daß der Staat zu de» 
drei hoheilsrechte»: Salzpacht, Gin- und Äustritlsaebühr, Brief-
vostpacht des Jahres 1804 im folgenden noch oon zwei weitein: 
den Transitzöllen und dem Puloerregal bedeutende (Kinnahmen 
erzielt, ferner daß die Einnahmen aus den Fislalstrafen höher 
find (1804: 600, 1805: 5000 Fr.) und daß der Staat aus den 
Staatszehnten und Staatsgülten, die noch nicht losgekauft find, 
eine Einnahme von 12,000 Fr. erzielt, 

*) Nie Angaben find entnommen: « Recettes et Dépenses du 
Conseil d'Etat du 5 septembre 1W2 au 14 novembre 1810. » Archiv 
AUL 14. 4. 
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74,000 Fr.1), für Reisen im Auftrage des Staates nach 
Paris, Bern, Freiburg, Genf 7600 Fr.^j, für das Straßen-
wesen und die öffentlichen Gebäude 10,000 Fr. Diese für 
die Republik verhältnismäßig großen Ausgaben fallen für 
das Jahr 1804 zum Teil gänzlich weg oder find doch stark 
reduziert. Im Jahre 180« ist das Resultat der Staats-
rechnung deshalb ein so günstiges, weil der Staat durch 
den Verkauf von Staatsgütern 16,000 Fr,, sodann von der 
französischen Regierung 38,000 Fr. und die Zahlung der 
sog. « créance d'Eiiisiedeln » im Betrage uon 58,000 Fr, 
erhält.') 

Seit dem Jahre 1803 gibt der Staatsrat auch regel-
mäßig einen V o r a n s c h l a g der Ausgaben und Einnahmen 

') Der Staat macht in diesem Rechnungsjahr an die Zehnen 
für ihre Auslagen, welche die franz. Truppen vom 19. August 1802 
bis 31. Nezembei 1803 verursacht haben, Zahlungen im Betrage 
non 64,000 Fr., davon erhallen Manchen 15,000, Sitten 13,000, 
St. Moritz 9000. Marlinach 7000, Vrig 8000. Seils 2000. Goms 
2000, Siders 1000, Gntremont 3000, Raron 1000. Vlsp 800 Fr. 

') Im Nonember 1802 wird eine Deputation zu Napoleon 
nach Paris geschickt, um den Nückzug der franz. Truppen, die sich 
immer noch im Wallis aufhalten und die Zahlung der dadurch 
verursachten Unkosten zu verlangen. Diese Deputation bleibt bis 
Februar 1803 m Paris und lostet den Staat 5600 Fr., vide: 
Prot, G. 376, 392, 403. Nbscheid (AIII. 13. 14) II'. 4. 

•'•) Die Stadt Sitten war am 10. Juni 1797 dem Kloster 
Ginsiedeln 56,000 Fr. schuldig geworden. Diese Summe war bis 
1816 auf 74.000 Fr. angewachsen. Die Schuldforderung war auf 
die heloet. Regierung des Wallis übertragen worden. Als die Re-
publik 1802 entstand und die Beamten ihre Vesoldungsgelder noch 
nicht erhalten hatten, übernahm die republikanische Regierung 
diese Aufgabe. Auf ihre Schritte hin zahlte Sitten 1808 die Summe 
non 58,000 Fr. Diese Summe, gewöhnlich « la créance d'Eiiisie­
deln » genannt, figuriert deshalb in der Staatsrechnung von 1808. 
Vide: .VIII. 11. 20. Liquidation de 1803 à 1829 Messages XVII. 
Mo 2 <̂ Note d'une information sur la question de la créance d'Eiii­
siedeln. » 



Voranjchl 
1804 

5r. 
000 

3,343 

44,400 

8,000 

400 

3,000 

7,748 

1807 

Fr. 
500 

4,000 

40,000 

30,000 

400 

3,000 

8,000 

39 
1800 

Fr, 
788 

16,100 

57,170 

34,000 

400 

2,400 

7 000 

18,560 

860 

3,200 

3,210 

20U 

1,200 

2,620 

26,020 

2(1 540 

1,200 

12,000 

5 000 

1,000 

1,400 

7,401) 

9,653 

20,550 

1,200 

16,000 

5,400 

1,000 

2,000 

8,080 

78.413 

E i n n a h m e n , 

Ertrag der Staatsgüter , , , , 
„ Transitzollpacht 

Salzpacht 
@in= und Ausgangs-Gebühren 
Siegelgebühr 
Bußen 
Gebühren und Patente 

A u s g a b e n , 

Gehälter 
Äureaulusten der Nepartcmente , , , , 
Straßen- und Blückenwesen 
Gerichtslosten 
Unterhalt der öffentlichen Gebäude , . , , 
Entschädigungen der Finanzpfleger und der Aerichtsieller 
Unlerrichtswesen 
Zahlung der Staatsschulden 

Summer 
1804 

Fr, 
1,103 

3.292 

21,362 

17,974 

427 

645 

14,791 

20 129 

1,245 

1,923 

5,436 

1,579 

I 1,388 

6,541 

18 7 

Fr. 
946 

5,155 

15,769 

48,951 

238 

2,150 

ln,350 

21,363 

821 

4,384 

1,882 

702 

2,415 

7,750 

1809 

Fr, 
6,738 

16,100 

67,110 

35,255 

— 

2,239 | 

8,575 

o 
1 
1 

26,575 
700 

13 879 

3,405 

712 

1,588 

11,472 

1 !,454 28,502 130.326 
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Die Filiation des Staatsuoranschlages ist den Staats-
rechnungcn ähnlich, nur findet sich beim Ausgabe-Budget 
keine Gliederung nach Departementen und keine Rekapitu-
lation am Ende jedes Budczctteiles. 

Die obigen Budgetangaben sind entnommen dem Compte 
d'Etat 1802-1833 St. A. 

i 





III. Die Monopole und Regalien. 

i. Das Salzregal.') 

„Nci jedem Landrate beschäftigte sich die alte Regierung 
mit der Salzrechnung, Dieser Gegenstand ist für die Repu-
blif sowohl unter dem Gesichtspunkte der Bcnurrätigung 
dieses Landes mit einem der ersten Bedürfnisse, als unter 
jenem der öffentlichen Einkünfte, wovon er de» beträchtlichsten 
Zweig, ausmacht, betrachtet, von äußerster Wichtigkeit."-), 

') Reichcsbeig lit, 4(>8. Steiger I, 128 und 129. 
') Abschrie (ATTt. 13. 14.) I.4 15 ff. Walter 1807: 312 ff. 

Slttcnilp. I. 9?8 ff.: Achnlichc Beroegantiibe sichrten bereits die 
gefefcçiebcnben Näle der veloclik am 4. Mai 1798 zur Annahme 
des ©alzmonopolcS. „In Giiucissuna, dn das Salz eines der eisten 
Bedürfnisse eines Staates ist, fc> maß es dadurch einer der Haupt-
gegenstände der sorge der Reaiernna werden, das! man nie an 
demselben Mangel leide, ebenso ist es eine seiner unerläßlichen 
Pflichten darüber zu roacben, daß das Voll immer diesen unent^ 
behrlichen Gegenstand seiner Lebensbedürfnisse in wohlfeilsten Prei-
sen erbalte und niemals von der Habsucht der Händler e.bhange." 

Sois F. M. I. Nr. 8: Ver Staatsrat an den Landrat (8. Ok-
tober 1802): <: Cette denrée de première nécessité partout mérite 
encore plus d'être l'objet de la prévoyance du Gouvernement dans 
un pays dont tout la richesse consiste dans le commerce des bestiaux 
et trornaffes. . . . Mais un des motif les plus puissants pour réserver 
à !'!''.!at la vente exclusive du sel c'est que ce privilège est, le moyen 
de sonder le revenu public sur une contribution éiralo. d'une percep­
tion facile proportionné aux facultés individuelles et dont l'habitude 
est contractée. 
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Diese zwei Gesichtspunkte sind für den Gesetzgeber der 
Republik sLandrat und Staatsrats maßgebend, um für sich 
den ausschließlichen Salzuerkauf zu beanspruchen und dem 
Lande die notwendige Sicherheit zu geben, daß es stets mit 
gutem und annehmbaren Salze versorgt sein werde. 

Der Gesetzgeber stellt daher auch das Ausbeuten des 
Salzregalcs, das für ihn lediglich ein Verkaufsmonopol ist, 
an die Spitze aller Finanzgesetze, und die Erfahrung und 
die Geschichte geben ihm hierin ihre Zustimmung und uer-
sprechen ihm, wenn er auch noch manche Schwierigkeit zu 
lösen und manchen Unannehmlichkeiten auszuweichen hat, 
einen vollen Erfolg sowohl in wirtschaftlicher wie in finan-
zieller Beziehung,') 

Da das Wallis aber nicht selbst Salzproduzent ist, so ist 
die Sorge des Staatsrates in erster Linie darauf angewiesen, 
vom Auslande her sich den notwendigen Bedarf zu sichern, 
lind da sind Frankreich und Italien, als große Salzprodu-
zentcn im Wallis von altersher bekannt, die nächsten und 
besten Salzuersorger.2) 

>) Grenat 88, 319 ff. 
') Im Wallis werden schon im 16. Jahrhundert Salzquellen 

gesucht. So bei Reichesberg IH. 459: Ä>ei Bischof von Sitten 
versuchte 1644 im Eringerlal eine Saline zu gründen, scheiterte 
am ungenügenden Salzgehalt der entdeckten salzigen Quellen. 
Vgl. Stockalpei Archiv, D, no. 11 : Salzausbeutg. z. Cambiola 1609. 
Abscheid (AIII. 11. 2) VII. 9: 1744 ist im Landrate die Rede von 
«sources salines», und VII. 828 heißt c§ im Dezemberpiotololl: 
«Loretan et Leimer des Bains ont sollicité de pouvoir rechercher 
sources salines, s'orl'rant de se mettre promptement à l'œuvre, si l'on 
désigne présentement un membre du lit. Rtat avec plein pouvoir de 
traiter avec eux en cas de succès. . .'Accordé » 

Auch nach dem Aushören der Republik werden Salzquellen 
im Wallis auszubeuten gesucht: vide Gioßiatsprotoiolle von 1817, 
1819, 1822. Glenck 9: Im Jahre 1824 wurde ein Bohrloch von 
900 Fuß bei Sitten erstellt, um Salz zu gewinnen; dieser Versuch 
blieb aber ohne Erfolg. 
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I n diesem Vertrag verpflichtet sich die italienische Ne-
gierung, ihrer Schwesterrepublik Wallis jährlich eine Salz-
quantität von 6000 Zentner „mayländer Gewicht", den Zent-
ner zu ö livres 10 sols zu liefern.1) Der italienischen Re­
gierung gegenüber ist der Staat Wallis der Salzkäufer, der 
für die pro Quartal verursachten Lieferungskosten aufzu-
kommen hat. Die Lieferungen erfolgen in Suna und werden 
von dort zu Lasten des Wallis über den Siniplon in das 
Landesinnere gebracht. I n Suna haben auch die Zahlungen 
jedes Quartals innert drei Monaten nach erfolgter Salz-
lieferung stattzufinden.') 

Dieser Vertrag läuft in, Jahre 180«! ab und das Wallis 
beeilt sich denselben zu erneuern. Doch ist der neue Vertrag 
nicht mehr, so günstig. Seine Dauer wird statt auf zehn 
Jahre, wie dies der Wunsch des Üandrates gewesen wäre, 
nunmehr auf sechs Jahre fixiert. Die zu liefernde Salz-

avec lui un traiter pour le sel d'en Haut . . . . Ms. l i ts . Sgrs. re­
mercient la commission et lui donnent pouvoir de conclure avec le dit 
un accord pour 500(1 sacs • Prot. ('. B. 0351., Bl(i8, 223, 245, 
32(1, 44(S. Abschcid (Alu. 13. 14) J.2 10: Mm 1809. T>« Staatsrat 
hat dem Landiat „non den Verhandlungen Rechenschaft abgelegt, 
welche er mit der üal. Regierung unterhielt, um einen Vertrag 
für eine Lieferung welschen Salzes abzuschließen " Vgl. 
Tlockalper Archiv, £>, no. 32. 

') A. M. 37 (Juni 1811) erwähnt ein Gesetz uon 1790, wor» 
nach arme Reisende zur Erhaltung eines Betlel-Vasses eine Steuer 
von 3 sols (einen Vatzen) durch Stunde, oder uon 30 Eis. durch 
Vlyriameter (zwei Stunden) bewilligt wird. A. M. 53* (Roo. 1812) : 
5 livres 10 fols = ca. 6 Fr. 35 Ets. 

Prot. C. E. M24, N117. ^)as Salz von Italien kommt haupt­
sächlich von T r a p a n i (Provinz in Italien auf der Insel ©ici-
lien, hat Seesalze an der Westküste) und P i r a n o (Stadt in Islrien 
auf einer Halbinsel am Meerbusen Pirano mit den bedeutendsten 
Salzschlammereien in Istrien, jährliche Produktion ca, 50,000 t 
Salz), I n den Protokollen weiden auch noch Verl et ta und 
S a n t a M a r i a genannt, 

') Prot. C. E. C152, 202. E035, ÖÜO. U35U, H303. 
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Quantität wird von 6000 auf 3000 Zentner und der Preis 
des Zentners auf (i livres erhöht. Für die Zahlungen des 
gelieferten Salzes hat der Staat Wallis Bürgschaft zu leisten.'! 

So sind denn Italien und Frankreich die ständigen und 
regelmäßigen Salzlieferanten der Republik. Nur wenn die 
Zufuhren aus diesen Lieferungsländern: von Italien über 
den Simplan infolge der Unterbrechung der Straße, von 
Frankreich durch dir Äusfuhrschwicrigkciten infolge der fran-
zösischen Zollpolitik, zeitweise unterbrochen werden und Salz« 
knapphcit oder gar Talzmangcl vorkommen, wendet sich die 
Negierung an den Kleinen Nat von Wandt, um durch seine 
Vermittlung in den Saline» von 'Bei; den notwendigsten 
Bedarf,decken zu können.') 

Wenn auch die Negierung die Lieferung des Salzes in 
das Gebiet der Republik sichert, so befaßt sie sich im Lande 

') Arne.' (.'. E. 239. Prot. ('. E. 1<T>69, G386. 4<i«, 194, 11228, 
K32, 258. Prot, ('. K. N94: Der neue Vertrag wird am 14. Mal 
1806 abgeschlossen. Arne4 72, 71, 118, 217. Abscheid (AIII. 13.14) 
[.' 11, II.» 13. 17, IL- 7. I n Sels F. M. I. ist das Dekret nom 
27. November 1805, welches den Staatsrat ermächtigt einen neuen 
Salzoertrag mit Italien abzuschließen. Ebenso ist daselbst der 
Brief des heloet. Gesandten, Staatsrat Marcacci an den Landes-
Hauptmann enthalten, worin dieser den Abschluß des Salzoer» 
träges mit Italien, den er im Auftrage der Walliser-Negierung 
abgeschlossen hat, mitteilt (17. Mai 1806). 

') Reichesberg III. 460. Glenct 8 : Im Jahre 1554 wurde 
. . . . das Salzlager in Ver entdeckt, Dasselbe wurde aber erst 
1630 uon Bern, dem damaligen Landesheirn der Wandt, berg-
männisch ausgebeutet. 

Prot, C. E. IC 19. 47: «Le petit Conseil verrait avec plaisir 
i|iie le gouvernement du Valais ne l'ut plus dans le cas de lui l'aire 
de pareille demandes, ijui n'entrent nullement dans ses eonvenaus. » 
Wenn auch hieraus ersichtlich ist, daß Waadt nur ungern mit 
Salz aushalf, so liefert er doch immer, sobald er darum ange^ 
gangen wird. Prot. C. E. 72, 195, 450. Vgl. Holder 117 ff. 
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selbst in Ermangelung eines zuverlässigen und brauchbaren 
Beamtenmaterials nicht mit dem Salzverkaufc.l) 

Die Regierung knüpft an die Verpachtung des Salz-
monopoles an, das General Turreau im Mai 18022), nach-
dem seit 1678 die Salzregic geherrscht^», wieder eingeführt 
hatte und läßt Turreaus Pachter seinen Pachtvertrag been-
den. Dieser mus; aber einen Teil seiner Einkünfte, vom 
5 September 1802 an, der Staatskasse zustellend) 

') Arne.2 C. K. 314: Der Staatsrat an den Landrat: « Nous 
sommes convaincus d'avance, que l'Etat ne tira jamais de cette branche 
un revenu de 44.(100 1rs, s'il administrait par régie pareeque les in­
térêts de l'Etat sont rarement aussi bien soigné, qu'un particulier 
soigne les siens lui même.» 

') aittenflg.VIII. 109 (6. Mai 1802). ..Publitalion non General 
Turreau betr. Einsetzung einer Salzoacht für den Kanton Wallis." 
Archiv TCépubl. Hélvet. Turreau 1802 et 1803 Ils. Procès verbaux 
île l'inventaire des sels dans différents dixains 1802 (10 pièces): Tuireau 
Hat 241,091 Pfund Salz und die Salzlassen im Betrage von 95^4 
Fr. beschlagnahmt und die Pacht einem gewissen Rochat über-
geben. Vgl. De Rivaz 235, ff. 

') (rrenat32(i: « Au lieu de remettre i> im particulier la ferme 
des sels, comme on l'avait toujours pratiqué jusqu'alors l'Etat la prit 
dès ce jour (24 mai lo'TM) à son compte et nomma un conseil de régie 
composé d'un membre de chaque dixain et présidée par un directeur, 
l'eu après, on décida qu'un commissaire général, au nom de l'Etat 
serait fourni à tour par chaque dixain et que sa charge lucrative 
durerait deux ans. » > 

aibfcheib (AIII. 13. 14) I.317. I.« 14. 9Ibftf)«ib(AIII. Il, 2) VII. 
tl7fi : « Julier remis la commission du sel a lieu confié, il y 2 ans (1791).» 

«) Abscheib (AIII. 13. 14) I.° 10 (20. Mai 1805), Salzbeiicht 
des Staatsrates: „Nachdem wi: Ihnen (Landrat) von den Salz-
lieferungen des ehemaligen Standes gesprochen haben, wollen wir 
Ihnen ein Wort von der von General Turreau dem Bürger Rachat 
zugesprochenen Salzoacht, in dessen Namen Y.Mercanton gehan­
delt und davon die Einkünfte zum Teil, nämlich vom 5. Sevtem-
ber 1802 bis zum 1. Juni 1803 dem Staate zugeflossen sind, reden. 
. ' . . . . " Vgl. Karmin 5, 88. 
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Die Verwaltung, der Transsiurt und der Verkauf des 
Pachtobjektes sind uuNständig zu Lasten des Pächters.') 

Der Salzpächter hat dem Staat für die Abtretung 
seines Regales einen Pachtpreis, gewöhnlich „Pachtschilling" 
genannt, in zwölf Raten zu bezahle«,*) Dieser Pachtschilling 
beträgt im Durchschnitt ca. 47,000 Fr. 

Die Zahlungsbedingungen sind für den Pächter sehr 
strenge. Er muß jeden Monat pünktlich seine Rafc bezahlen, 
ansonst die verfallene Summe mit (iu/o verzinst wird oder 
er für jeden Zentner Salz, den er in Suna erhält, dem 
Staate Wallis 10 sols (50 Cts.) mehr bezahlen îrnife.3) 

Schließlich ist der Pächter gehalten beim Staatsrate 
eine Vollmacht einzuholen, ohne welche er kein italienisches 
Salz erhält. 

Schließt er Privat-Lieferungsvcrträge mit Salzhänd-
lern ab, so hat er die Ratifikation dieser Verträge durch den 
Staatsrat einzuholend) 

') Attenslg. VUI. 109: Diese Bedingungen finden sich auch 
in der Publikation von General Turieau betr. Einsetzung einer 
Salzpacht für tien Kanton Wallis. IV. s.ha régie, administration 
et transport des sels seront, entièrement aux frais des pourvoyeurs. » 

Prot, C. E. L141 : Dec Staatsrat, dem ein Gesuch des Salz-. 
Pächters zukommt, ihm die Transportmehrausgaben, die durch 
Unvorhergesehenes bedeutend gestiegen sind, zu entschädigen, ant» 
wollet am 21. T>ez. 1808, er stehe grundsätzlich auf dem Stand-
vunlte, daß dem Salzpächter keine Entschädigung für Transport-
auslugen gebühre, weil die Straße Mer den Simplon) aus irgend 
einem Grunde geschlossen und der Salztransport zur bestimmten 
Zeit unmöglich war. 

') Abscheid (Am. 13. 14) 1." 16. Salzbericht. 
•) Arne.» ('. E. 92 lt'., 28 ff., 43 ff. Prot. C. E. N92. Abscheid 

(AUL 18. 14) I." 10. 
*) Prot. C. E. «25«, 423, H351, 456, J540, 124, 125, K393, 

538, 597, L116: Salzpächtei Juli« ersucht den Staatsrat, ihm die 
Vollmacht zu übersenden, damit er in Suna auf Rechnung des 
3. Quartals Salz erheben könne. 
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• Den Pflichten des Salzpächters stehen aber auch Rechte 
gegenüber, die manches erleichtern, was die ersteren zu er-
schweren scheinen. 

Der Pachter hat das Recht in Suna italienisches Salz 
in der Menge von 6000 bis 8000 Zentner zu erheben. Die 
Republik inuß ihm auf sein Verlangen eine Vollmacht dazu 
ausstellen. ') 

Der Staat sichert dem Salzpächter die freie Ausfuhr-
Möglichkeit des französischen und italienischen Salzes nach 
dem Wallis und zwar für ersteres ein Maximum von 10,000 
Zentner, für letzteres ein sulches von 8000 Zentner. 

Der Staat bezahlt die Transportkosten des französischen 
Salzes uon Genf bis nach Bouucret. 

Um den Verkauf des Salzes in den einzelnen Zehnen 
zu erleichtern und zu sichern, sind in jedem Zehnenhaupturte 
sogenannte „Salzkammer" errichtet.') 

Die Salzkammer steht unter der Leitung des Salzucr-
waltrrs, welchen der Staatsrat auf zwei Jahre wählt, wobei 
jedoch dem Salzpächter das Vorschlagsrecht gewahrt bleibt. 

Dem Salzucrwalter liefert der Pächter das Salz in 
die Zchnen-Salzkammcr und jener verkauft dasselbe an die 
Konsumenten, 

Für seine Arbeitsleistung entschädigt ihn der Pächter 
mit 6"/« Provision der Salzeinnahme. 

Der Salzucrwalter hat für gewissenhafte und sorgfältige 
Geschäftsführung dem Pächter Bürgschaft zu leisten. Letz-
tcrcm steht ein Klagerccht gegen den nachlässigen Verwalter 
beim Staatsrate zu. Ist diese Klage begründet, — die Ent-

.') Abscheid (All!. 13. 14) II.2 7. 
2) Abscheid (AIIJ. 11. 2) VII. 673 wird van „Salzstall" ge-

sprachen. Arne* C E. '22 ff.. L243: franz.- «la tinrie», * le tinnier». 
Außer den Zehnenhauptorten finden sich noch Salzlammern u. a. 
in Taoitzse, Prot. C. E. ,1173, in Simpelen, Prot. <*. E. 1/243, in 
Morel, Prot. C. E. L166. 
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Da das Salzmunopol bte einträglichste Finanzquelle der 
Republik ist1), so hat der Gesetzgeber alles Interesse, den 
Salzschmuggel scharf zu ahnden. Er erläßt daher strenge 
Vorschriften gegen die Umgehung seines ausschließlichen Ver-
kaufrcchtes. Seine Erlasse werden auch uom Auslande be-
cinflußt, besonders von Seiten der italienischen Regierung, 
von welcher der Staat Wallis, wie es im Salzbcricht nun 1804 
heißt, „eine förmliche Klage über die Wiedcrausschüttung 
des Salzes auf ihrem Gebiete erhalten hat.") 

„Es soll einem jedem begreiflich sein, wie sehr ein solcher 
unerlaubter Handel, schon für sich, der dieser Macht schul-
digcn Achtung und dem Interesse zuwider sei, so der Staat 
Wallis hat, einen so vorteilhaften Traetat beizubehalten, ah 
der ist, den sie mit ihm abgeschlossen. Es ist wirklich nieder-
schlagend für einen jeden biedern Walliscr, für die Regierung 
aber äußerst uerdrüßlich, zu sehen, daß es Seelen gibt, die 
niedrig genug denken, und um eines elenden Privatinteresses 
. . . sich nicht scheuen, das freundschaftliche Vernehmen der 
Republik, das Wohl ihrer eigenen Zehnen, die dadurch der 
Gefahr ausgesetzt sind, des italienischen Salzes beraubt zu 
werden, aufs Spiel setzen, welches letztere ohne Zweifel gc-
fchehcn würde, wenn die italienische Regierung einem ihren 
Finanzen schädlichen Schleichhandel nicht anders als durch 
die Verfügung desselben vorbeugen könnte . . . ." 

„Urteilen Sic (der Landrat), was für nachteilige Folgen 
daraus entstünden, wenn der 3)berkonsul und Präsident der 
italienischen Republik davon berichtet, noch ausdrücklich darauf 

Taae vorzunehmen und dann die Verzögerung eines einzigen die 
Verrichtungen aller übrigen unnütz macht und uns außerstand 
setzt ihren Zustand zu erfahren." 

') ('. !.. I{. 1.25. heißt daher auch « la branche la plus essen­
tielle de nos finances», « le revenu des plus considérables de la Ré­
publique ». Ame.1 (J. E. "205. 

-) Abscheid (AlIJ. 1-î. 14) l.< 22. 
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drängen, daß das Wallis sein benötigtes Sa lz von den 
franz. Salzwcrlen nehmen sollte, wenn es ihn» einen Titel 
an die Hand gäbe und unter die Verpflichtung des Jah res 
B zurück zu bringen l) und dazu ist unser Land einmal aus-
gesetzt durch diese Uerabscheuungswertcn Spekulationen." 

Wer daher im Gebiete der Ncpublik, ohne dazu vom 
S t a a t e beauftragt resp, ermächtigt zu sein, Sa lz kauft, ver* 
braucht oder dasselbe hcrcinschafft, wird mit Konfiskation 
der Ware und 200 bis «00 Fr . bestraft.2) F ü r den Wieder­
holungsfall wird diese Strafe mit einer zwölfjährigen Vcr-
bannung des Schmugglers aus dem republikanischen Gebiete 
verschärft. 

Die Konfiskation trifft nicht nur die geschmuggelte Sa lz -
guantität, sondern dehnt sich auch aus auf die dazu uerwen-
deten Transportmittel : Wagen, Schiffe, Pferde und die da-
mit geführten andern Warcnartikel. 

Die Personen, welche den Schmuggel begünstigen und 
unterstützen, unterliegen denselben Geldstrafen und es kann, 
wenn mehrere bei demselben Schmuggel beteiligt sind, von 
den Gerichten die Solidarhaft ausgesprochen werden.^) 

Von den gefällten Strafen erhält die Staatskaffc 2/3, 
während 7s dem Angeber zufällt. 

D a s Gesetz gegen den Salzschmuggcl wird vom S t a a t s -
rate mehrmals publiziert und dessen strenge Vollziehung den 
Großkastlänen und Berichtstellern nachdrücklichst empfohlen,4) 

I m llebrigen hat der Salzpächter die Befugnis, auf 
seine Kosten eine Polizei zu organisiere», wobei ihm nur 
verboten ist, Hausdurchsuchungen ausführen zu lassen, da 

>) Hilll) 721. l'rnt. «'. \i. E25. 30. Aine • ('. E. 54 ff. Vlies 
de8 Staatsrates an Talleyiand. 

2) Mscheid (AIll. 13. 14) I." ü. 7. Gesetz vom 2. Nov. 1802 
über den Salzschmuagel. W. G. !. 50. Sels F. M. I. Nr. 8. 

3) W. G. 1. 410. 
*) Prot. ('. E. 330. 
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diese allzu inquisitorischen Charakter haben und der Dcnkungs-
art des Landratcs nicht entsprechen.') 

Die Klaqen über das Unwesen der Salzschnmgqler hören 
damit aber noch nicht auf und im ?lugenblicke, da die italieni-
sche Regierung, welche das Salzmonopol im Regiebetrieb 
ausnützt, droht, den Salzlieferungsuertrag mit dem Wallis 
rückgängig zu machen"), wird der Gesetzgeber genötigt, ein 
neues Gesetz „über den Verkauf des Wallifersalzcs auf dem 
Gebiete der italienischen Republik" zu erlassen. Dieses Ge-
fetz behält die oben genannten Strafen bei für Personen, 
welche in dem Gebiete der italienischen Republik uun dem für 
das Wallis schon empfangenen oder bestimmten Salze zu 
Verkaufs- und Gebrauchszwecken zurücklassen oder die uoin 
Wallis aus Salz nach Italien verkaufen.3) 

Um die Wirksamkeit dieser Prohibitivmaßnahmen noch 
zu erhöhen, ermächtigt der Staatsrat die Zehnen-Salzuer-
waltcr, die von den einzelnen Gemeinden gemachten Salz-
einkaufe mit ihrem mutniaßlichcn Bedarf zu vergleichen und 
im Falle großer und auffallender Differenzen als schmuggln'-
verdächtig anzuzeigen.') 

') l'iot. -G. .587 : Del Staatsrat an den Slllzvächter Mer. 
canton, der sich über den Salzschmuggei beilagt und vom Staats» 
rate schärfere Maßregeln dagegen verlangt, „der Staatsrat hat kein 
Recht, Maßregeln gegen den Salzschmuggel zu ergreifen, welchenicht 
bereits durch das Gesetz gegeben worden sind. Gr gibt aber dem 
Salzpächtei das Recht auf seine Kosten eine Polizei gegen den Salz« 
schmuggel zu errichten" (Jan. 1808), Vgl, Karmin, > 'ièces .jiistificatives 
XXXI.: Reglement du '21 septembre 1798, Art. VI.: « Défenses sont 
laites aux employés et commis des fermiers de s'introduire dans les 
maisons et lieux fermés pour y faire la recherche et saisie de faux sel. 

-) Prot. 0. E. K04: Reklamationen der ital, Regierung bell 
den Salzschmuggei dûtes) das Formazmtal. (Dezember 1807.) Vgl. 
Vlättei 1890: 147, 158. 

') 28. G. I. -J-K) (210): Gesetz uom 28. Non. I803. Nbscheid 
(Alll. 13. 14) I.3 ->H. ff. Sels !>'. M. I. 24. 

4) Arne* (.'. K. ;J5, 40 ff. 
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Bald aber zeigt es sich, daß die Geldstrafen zu hoch 
angesetzt wurden sind, so daß sie gewöhnlich gar nicht bezahlt 
werden können. Und da der Salzschmuggel sich nun auch auf 
das französische Gebiet ausdehnt, werden die Geldstrafen in 
einem neuen Gesetze in sechsmonatliche bis lebenslängliche 
Zuchthausstrafe umgewandelt. ') 

Z u erwähnen ist zum Schlüsse, daß der Staat trotz 
der Pacht noch manche Auslage für die Salzversorgung auf 
sich nehmen muß. 

So finden wir in den Staatsrcchnungen uon 180.'5, 
1804 und 1805 einzelne Posten uon 1179, 1309 und 826 
Fr., die hauptsächlich uon den Transportkosten herrühren, 
die der Staat für die Versorgung einzelner Salzkammern 
noch hat.2) Von 180«, hören diese Auslagen auf, da der 
Pachtzins etwas erniedrigt wird und der Pächter dafür diese 
Transportkosten übernimmt.") 

I n der Staatsrechnung uon 1 .Sit) findet sich ein an« 
sehnlicher Ausgabeposten für Vorschlagszahlungen in der 
Salzpacht im Betrag Uon 11,582 F r , ein Zeichen, daß die 
Salzpächter ihren Zahlungspflichten keineswegs regelmäßig 
nachkommen und der Staat, falls dem Lande nicht Salz 
fehlen soll, für die säumigen Salzpächter einspringen muß. 

Endlich führen wir noch an, daß der Staat jedes Jahr, 
einem alten Ilsus der frühern Walliscr-^lcgiernng folgend, 
den Kapuzinern uon S t . Moritz und Sitten ein sogen. Salz-
alnwscn im Werte uon 100 Fr. gibt 

') 28. G. II. 54 (201): Gesetz vom 24. Nov. 1808. Abscheid 
(AIII. 13. 14) II.6 10. Sels F. M. 

'') Wer Staat hat die Transpoillosten für das Salz non Niia 
nach Grnen, Marlinach nach Sembrancher, Sitten nach ©erwnence 
zu bezahlen. 

') Allies ('. B. 28 IV. 
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Jahr 

1809 

1821 

1829 

1837 

18411 

1840 

1851) 

1850 

180(1 

1801 

1870 

1880 

1888 

1900 

1010 

ii)ir> 
1010 
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Preis pro 
Pfund 
Cts. 

2,, 
20 
20 
20 
10 
15, 
15, M. S. 

12 St. S. 

15, 12 

15, 12 

12 
12 
12 
12 
10 

- 10 

10 . 

: 10 

lllziabelle. 

(Ertrag 
(netto) 

Fr.') 

83 
120 
101 
147 
131 
Ulli 

154 

130 
170 
150 
103 
180 
103 
101 
200 
191 
211! 

Konsum 

Kg. 
048«) 

730 
830 
801 

1033 

87! 
033 

1030 

1003 

1127 

1208 

1283 

1327 
1008 

1805 

1050 

1853 

(Srtrag pro 
Kopf 

. Sr. 
1,33») 

1,03 

2,18 

1,80 

1.01 

1,30 

1,80 

1,57 

1,88 

1,00 

2,00 
1,88 

1,90 

1,07 

. 1,01 

1,49*) 
1,08 

Ner obigen Tabelle sind zur Verechnung des Ertrages pro 
Kopf die Vollszählungen auf Seite 30 zu Grunde gelegt worden. 
Für die Jahre 1915 und 1916 wurde die Wohnbeoöllerung von 
1910 benützt. 

1850 bestimmt der Gesetzgeber im Finanzgesetze zwei Salz» 
preise, für das Meersalz 15 Cts, und für das Steinsalz 12 Cts. 
Vas gleiche ist für das Gesetz von 1856 der Fall. Niese zwei 

') Nie Berechnung wurde sowohl für den Nettoertrag als 
für den Konsum aus tausend reduziert. Ebenso Anmertg' 2). 

;1) Nie Angabe ist entnommen: Prot. <'. B. M3I9. 
*) Nie Angaben von I82l — t80t wurden entnommen dem 

« Compte do l'Etat A. 1—14», von 1870—1010 « Corapte-ßernlu de 
la Gestion Financière pour l'exercice de 1800 — 1010», ebenso «Grand 
Conseil » (A'. 0, 30, 38, 54). ebenso „Slllzwesen-Votschllften 1816/25", 
A. 40. Vgl. Steiger I. 120. 
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Salzpreise weiden bis 186 l beibehalten, in diesem Jahr wild der 
Preis auf 12 (£t§. für beide Salzalten festgesetzt infolge der leich-
lein Tlansportmiltel. 

2. Das Pulverregal. 

Durch das G esc h Vom 17. Mai 1803 überträgt der 
Gesetzgeber — der Staatsrat und der Landrat — der Re-
publik das Recht der ausschließlichen Pulverfabrikation und 
des ausschließlichen Pulververkaufes.') 

Der Gesetzgeber will mit der Schaffung des Pulver-
régales den Staat von den Lieferungen des Auslandes und 
von der inländischen Privatspekulation unabhängig machen. 
Er will ferner Verhindern, daß allzu viel bares Geld zum 
Ankauf fremden Pulvers über die Landesgrenzc gehe und 
schließlich hofft er, daß der Handel mit dieser Materie ein 

') Äbscheid (Am. 13. 14) I.2 5 ff. W. G. 1.107. Minen (20): 
(10. Mai 1803) Der Staatsrat an den Landrat: „Alle Gegenstände, 
die vermögend sind, die Staatseinkünfte zu vermehren, den Na° 
tionaleinlünften neue Quellen zu eröffnen und den Staatsrat 
dadurch in den Stand setzen, die schweren Abgaben, die der letzte 
Landrat, um die Staatsausgaben zu decken, aufzutragen gezwun-
gen war, zu vermindern, erregen die Aufmerksamkeit des Staats­
rates. I n dieser Absicht schlägt er Ihnen verschiedene Verfügun-
gen vor, die geschickt sind uns neue Einkünfte zu verschaffen. Nie 
Ihnen heute vorzulegenden betreffen die Fabrizierung und den 
Verlauf des Pulvers . . . ." 

Arne.' C. E. 207 : Einzig die Einfuhr fremden Sprengpulners 
für den Bau der Simplonstraße ist erlaubt, doch darf dieses an 
die Bewohner des Landes nicht verlauft werden. 

Ner Gesetzgeber des Wallis folgt in der Schaffung des Pul-
verregales der Maßnahme der helvet. Regierung, welche bereits 
im November 1798 alle Pulnermühlen und die damit verbundenen 
mechanischen Anstalten unmittelbar als Nationaleigentum erklärt 
halte. Vgl. Altenslg. III. 586 ff.. 1C66 ff. 
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wieder, fehlt aber-in den Rechnungen von 1809 und 1810. 
Es ist wahrscheinlich, das; der Staat statt der Geldzahlung 
Vu»! Pächter die' Lieferung Von Pulver verlangt hat. Wir 
nehmen dies an, da eben in diesen zwei Jahren an den 
Straßen und Brücken des Landes bedeutende Arbeiten der-
richtet wurden, wie dies die Ausgaben von 1:5,000 Fr. für 
1809 und 14,000 Fr. für 1810, die höchsten in der revu-
blilanifchen Zeit, beweisen. Ueberdies hat sich der Staat 
das Recht. Pulver statt Geld zur Bezahlung des Pachtzinses 
zu verlangen, ausdrücklich vorbehalten.^ 

Der Pachter des Pulverregales ist Verpflichtet gutes und 
brauchbares Schieß- und Sprengpulver zu liefern.-) 

I n jedem Zehnen soll eine Verkaufsstelle sein. Diese 
kann bei dem Salzverwaltcr errichtet werden. Trägt der 
Pächter dem Salzverwaltcr des Zehnen gegen eine ange-
mcffcnc Entschädigung den Pulververkauf an, so ist letzterer 
verpflichtet dieses Amt anzunehmen. Falls der Pächter und 
der Salzverwaltcr über die gewährte Entschädigungssumme 
sich nicht einigen können, entscheidet der Staatsrat, welche 
Provision der Salzverwalter zu empfangen hat. Der Pächter 
darf die Rohstoffe, besonders den Salpeter, zur Pukvcrfabri-
kation nicht vorn Auslande beziehen, so lange er seinen 
Bedarf durch die Inlandsproduktion decken kaun. 

Auch ist ihm der Verkauf des Pulvers außerhalb des 
Gebietes der Republik nur dann gestattet, wenn der Inlands-
konfum befriedigt ist.*) 
'i Der Staat, der dein Pächter jeden Schutz in der Aus-
Übung und Aufrechterhnltung seines Privilegs gewährt, hat 

, ') I n der StaatsiechNung von 1809 findet sich der Pacht-
zins non.1808. 

') Amt.1 ('. E. -207: Die Qualität des Schießpulveis gilt als 
schlechte, wenn sie mehr als '/-. unter der besten Qualität des 
Beineipuloeis ist, 

3) Arne* C. E. 37(1. 
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die oberste Aufsicht über die Oeschäftsqebarunn des Pächters. 
Diese Aufsicht übt er dadurch aus, das; er durch Sachucr-
ständige die Herstellungsmethodc und das fabrizierte Pulver 
begutachten läßt. Der Pächter hat sich dieser Kontrolle zu 
fügen, hat aber das Recht, dein Gutachten der staatsrätlichen 
Experten, welches für ihn ungünstig ausfällt, ein Gcgcngutach-
tcn eines von ihm selbst bezeichneten Sachuerständigcn dem 
Staatsrate vorzulegen. 

Die Strafen gegen die Beeinträchtigung des Pulver-
régales sind dieselben, die den Salzschmuggel betreffen. 

Auch hier wird der Vcrlctzer des Regales resp, des dem 
Pachter übertragenen Privilegs mit Konfiskation des uu-
rechtmäsiigerweisc hergestellten Pulvers und der dazu verwcn-
detcn Rohstoffe und einer Buße von 200 bis «00 Fr. bestraft. 

Wenn wir die weitere Ausnützung dieses Regales kurz sliz-
zieren, so sehen wir, daß 1815 der Landrat ein Dekret heraus-
gibt, wornach dem Herrn Altstaatsrat Neiiodz das Privilegium 
übertragen wird, im Kt. Wallis Pulver zu fabrizieren gegen die Ab-
gäbe von 180 Pfund Pulver od. dessen Weites in Geld. Damit wird 
die Bedingung verknüpft, lein Pulver im Auslande zu verlaufen, 
solange das Land nicht hinreichend damit versehen ist. (Dekret 
vom 16. Dez. 1815, Minen [20]). Abscheid ((VIII. 13. 14) III. 33. 

1824 schlägt der Staatsrat dem Landrate vor, dem Herrn 
Staatslanzler Derivaz das ausschließliche Vorrecht für die Pulver« 
fabrication für G Jahre zu erneuern „unter dem Vedinguisse, nun 
mehr nur 80 Pfund Schießpuloer in die Staatsmagazine zu Ile-
fern". Dazu ist eine „zweite Bedingnuß" vorgeschlagen: „daß 
nach « Jahren über den Zustand dieser Werkstatt (die künstlichen 
Salpetergruben, die Derivaz anzulegen angefangen hat) eine 
Verifikation vorgenommen werden folle, um darauf eine Finanz 
legen zu können, die mit der Wichtigkeit der Errichtung in einem 
gewissen Verhältnisse sich befände". (Dez. 1824.) 

I n den Staatsrechnungen findet sich die Uebertragung dieses 
Privilegs, sofern die Zahlung in Geld erfolgte, mit einem Be-
trage von 100 Fr. verzeichnet, Staatsrechnung 1840, 1842, 1843. 
1845. I n der Gesetzgebung wird das Puloeiregal seit 1815 nicht 
mehr erwähnt. 
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1848 übernimmt der Bund gestützt auf die neue Vundeß» 
Verfassung das Pulnerregal. Cércnville 24 : « La vénale des poudres 
l'ut . . . . instituée- par la constitution de 1848. Son caractère fiscal 
est très effacé, cette institution ayant pour liut principal de parer 
aux dangers résultant pour la sécurité publique de la manutention 
des substances explosives et de l'abandon de la fabrication de la 
poudre à l'industrie privée. » 

z. Das Postregal. 
Der Staatsrat legt in der Maisession des Jahres 1803 

dem Landrate ein Gesetzesprojekt vor, durch welches er er» 
inächtigt wird, das Postregal in Forin der Briespost und 
Pferdepost einzeln oder zusammen zum Vorteile der Staats-
finanzen zu verpachten.') 

Solange der Bau der Simplonstraße nicht vollendet 
ist, wird die Errichtung einer regelmäßigen Pferdepost, für 
deren Errichtung im Inneren der Republik noch kein Be-
dürfnis vorliegt, von der Regierung nicht in Angriff ge-
nommen. 

Erst Ende des Jahres 1805 sehen wir die ersten An-
fange organifatorischer Arbeit an diesem Verkehrsmittel, das 
mit der Vollendung der Simplonftraße und der fortschrei-
tenden Entwicklung des wirtschaftlichen Lebens in der Re-
publik für dieselbe zu einer eigentlichen Existenzfrage wird 
und dies um so mehr, da die Vertrags-Staaten Frankreich 
und Italien scharf darauf drängen.*) 

J) Abscheid (AIII. 13. 14) I.' 14 ff., I.» 26 ff. I'ostes I. 4, fi, 7. 
ANenslg. II. 3C1 ff.. 1027 ff. 

') Prot. C. E. K537. Postes I. 2: «C'est un établissement 
auquel le Premier Consul met un grand intérêt. Il en a sait parler 
à notre Grand Baillis lors de son séjour à Paris par le Commissaire 
du Gouvernement pour l'administration centrale des postes et déjà à 
cette époque le Commissaire croyait pouvoir convenir de toutes les 
mesures propres à fonder cet établissement. Ainsi c'est une occasion 
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• Es wird auf Verlangen Italiens eine Extrapost einge-

richtet, die den Staat laut Staatsrechnüng von 1806 über 

7000 Fr. tostet, was für die Republik eine recht ansehnliche 

und beschwerliche Auslage bedeutet, da dieser außerordentliche 

Postverkehr nur ca. drei Monate dauert.') 

1807 wird dein Landratc zur Annahme ein Gesetzes-

entwurf empfohlen, der dem Staat die Oberaufsicht über die 

zu schaffende Transportpost ' und zugleich das Recht, einen 

Posttarif festzusetzen, zuspricht.2) 

île témoigner au Premier Consul, combien le Gouvernement Valaisan 
est fidèle aux engagements qu'il a contracté avec lui Cet 
établissement de Poste aux chevaux ne commercera sans doute que 
lorsque la route du Simplou . . . . seront finies et qu'il en .sera ré­
ciproquement établie une en Savoie et dans l'OssoIa, mais les Répu­
blique française et italienne auront promptement fait leurs dispositions 
et le Valais pourra se trouver exposé à des charges onéreuses, s'il 
ne se mettrait pas d'avance en mesure d'établir la poste aux chevaux 
au moment où il en sera requis . . . . » (Staatsrat Ott bett Lllttd-
illt, Mai 1803.) 

') ©taatëredfjnuna van 1808: « Frais d'établissement d'une 
poste extraordinaire. Payé la somme de 7412 fis pour entretien et 
salaire des postulions et chevaux employés sur les différents relais 
. . . . pour faire le service de la poste extraordinaire et établie en 
Valais dès le 27 septembre au 31 décembre 1805 sur la demande de 
S. A. 1. le Vice Roy d'Italie. » 

Prot, 0. B. F551: Vas itol. Finanzministerium teilt im 
Januar 1806 mit, daß das Wallis für die Ausgaben betreffend 
die Grrichtuna der Nztrapost in Salz entschädigt werde. 

Prot. C. F. Gl;'., 189, 242, H56, 224, 23(1, 231, 4C0 : (Juli 1806) 
Italien offeriert als versprochene Entschädigung 2000 Zentner 
Salz. Arne' C. K. 190 ff. Staatsratsbeschluß betr. Vrtravostdienst. 

a) Postes 1.26. 27: « Projet de loi portant établissement d'un 
service fixe pour le transport des voyageurs sur toutes les routes de 
la République, art. 1. Il sera établi dans les principaux lieux sur les 
routes de la République un commissaire nommé par le Conseil d'Etat 
pour assurer aux voyageurs le moyen de transport dont ils auront 
besoin art. 11. Le Conseil d'Etat est autorisé à régler le 
tarif . . . . » 
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Der Landrat gewährt dem Staatsrate diese Kompe-
tenzcn und ersucht ihn, den Postdieiist mit Pferden möglichst 
rasch und möglichst günstig für die Republik zum Abschluß 
zu bringen. I n der Absicht, der Republik keine neuen, be-
schwerlichen Ausgaben aufzulegen, schließt der Staatsrat mit 
einer Gcnfcrgesellschaft einen Vertrag ab, wornach diese für 
zwölf Jahre das Privileg erhält, die Post auf dem Gebiete 
des Wallis von S t . Gingolf bis nach Domo zu führen. 

Die Gesellschaft trägt alle Organisations- und Vcr-
waltungskosten und hat an den Staat für die Abtretung 
des Postrcgales in dieser Form keine Entschädigung zu be-
zahlen.') 

Der Staat verpflichtet sich, die Simplonstraße offen zu 
halten und die Besoldung des Postinspcktors zu übernehmen. 
Letztere beträgt nach den Stantsrcchnungcn von 1809 und 
1810 320 Fr. pro Jahr.-) 

*) Postés I. 35 IT.: >,< Le Conseil d'Etat à la Diète La 
poste aux chevaux était un établissement nécessaire. Il a été promis 
par le traité du 28 août 1802 et par l'article 11 ,1e la Constitution . . . 
la réquisition en a été faite par la légation française, un inspecteur 
des postes lui a été envoyé pour lui donner les enseignements néces­
saires sur la manière dont ce service devrait être organisé. Il n'y 
avait aucun moyen de se refuser à exécuter les engagements de la 
République . . . . Le Conseil d'Etat avait toujours redouté cet éta­
blissement comme devant être très onéreux à la République . . . . . . 

Postes I. 37 fl'. Traité entre le Conseil d'Etat de la République 
d'une part et Messieurs Pasteurs frères & Comp, de Genève . . . . 
d'autre part. Art. 1 . . . . pour le terme de douze années: 1er sep­
tembre 1808—1er janvier 1821. 

Postes I. r>7 ff. 1816 wird bief er Vertrag dis 1. Juni 1825 
verlang«:, ebenso Postes I. 59. 

-) Postes I. 37. Art. 11 «L'inspecteur . . . . sera aux frais du 
gouvernement , . . .» 

Postes I. 36. Convention particulière entre !e Conseil d'Etat et 
MM. Pasteurs . . . . art. 1er. Le Gouvernement du Valais fera toutes 
les démarches convenables auprès des Gouvernements français et italien 
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sich der Staatsrat das Bricfpost-Priuileg auf öffentlicher 
Versteigerung dein günstigsten Angebote folgen zu lassen und 
su kommt dasselbe in die Hände eines Walliser Konsortiums 
für die Dauer von zehn Jahren.') 

Der neue Pächter verpflichtet sich, für die Sicherheit 
des übernommenen Briefpostdicnstes und der eingegangenen 
Pachtvertragsbedingungen Bürgschaft zu leisten. Der Pächter 
hat auch 36 Schweizerzeitungen sowohl in französischer als 
deutscher Ausgabe dem Wallis zu vermitteln und dieselben 
nach staatsrätlicher Anordnung im Lande zu verteilen. Die 
Kuriere haben mindestens zweimal wöchentlich sowohl im 
Oberwallis als im Nnterwallis die Bricfpost zu besorgen.'» 

Die Briefe, welche für die Bewohner der Republik be-
stimmt sind, genießen auf Walliscrgebiet die Portofrciheit. 
Es dürfen demnach weder die Briefe, welche im Innern des 
Landes kursieren, noch diejenigen, welche vom Auslande an 
Walliserbewohner geschickt werden, vom Briefpostpächtcr mit 
irgend einer Gebühr belegt werden.') 

Im April 1804 reicht der Pächter dem Staatsrate eine 

') l'ostcs 1. 10. 11. v Décret portant la ratification ilii Bail • tti 
Privilège île la.Poste aux lettres.) (,-*3 nov. 1803). Art. 1er: v: Le 
Privilège exclusif de la poste aux lettres sur le territoire de la l\épu-
blique est accordé à Monsieur le Docteur Ga.v et consorts comme 
dernier enchérisseur . . , », ebenso «Loi du 2li nov. 1803». l'ostes 
I. 12. Vgl. Ilenrioud 18 fi". 

2) l'ostes 1. il. «Arrêté concernant l'adjudication du privilège 
de la Poste aux lettres.» (1. déc. 1803.) Arne* ('. E. 251. l'ostes I. 13. 
Vetitions-Zchreiben an den Landiat non Augustin,, Nue, Dr. Gay 
um Gewährung der Vriefpostpacht. Postes I. 14, 15. 

n) l'ostes I. IS tt'. : Le Conseil ;'i la Diète de la République 
(28. Nov. 1807): « . . . les lettres pour les habitants du pavs seront 
franches de port'dans l'intérieur comme par le passé . . . les lettres 
voyageant dans l'intérieur ont été entièrement tranches . . . les lettres 
extérieures sont parvenues à leur adresse sans aucune imposition de 
par les fermiers. » 
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Petition ein, damit er einen neuen Tarif für die Briefpost, 
welcher mit den ausländifchen Posttarifen in Einklang stände, 
gewähre. Der Staatsrat weist diefes Begehren mit der Bc-
gründung ab, daß dasselbe sich mit dem abgeschlossenen und 
vom Landrate ratifizierten Postuertrage nicht vereinige» lasse.') 

Im Jahre 1807 werden im Landrate Klagen laut, welche 
behaupten, trotz den eingegangenen Verpflichtungen hätte der 
Pächter den Briefpost-Tarif abgeändert,^) 

Der Staatsrat, dem diese Angelegenheit zur Unter-
suchung übergeben wird, kommt zum Schlüsse, daß der Pächter 
seine Vertragsbedingungen nicht eingehalten habe, weil der 
Tarif für Auslandsbriefe erhöht worden sei und die Briefe 
nach Frankreich einer Frankatur unterworfen würden, was 
bisher nicht notwendig gewesen sei. 

Es werden nun lange Verhandlungen zwischen Staats« 
rat und Pächter gepflogen und das Resultat ist, daß der 
Landrat zur Unzufriedenheit des Staatsrates den Vertrags-
brüchigen Pächter nicht bestraft und keinen Entschädigung^ 

') Posten I. 16, 17: « . . . les fermiers auraient crus de pou­
voir de leur chef établir une taxe: 

Tarif: Pour les lettres sortant du Valais par les postes aux 
lettres des dixains de Monthe.v. Martigny et Entreinont allant dans 
l'étranger par le pont de St-Maurice seront taxées au bureau de St-
Maurice comme suit: La lettre simple 2 Kreuzer, la lettre double 
2 Kr.. l'once 8 Kr. Les lettres des dixains de .Sion, Ilérémence, 
Sierre et du tout le reste du pays allants par St-Maurice: 4, (i, 16 
Kr. Les lettres sortants de l'intérieur du Valais par le Simplon pour 
l'étranger seront taxées au bureau de Brigue: 4, (i. 16 Kr. «Extrait 
des Registres du Conseil d'Etat du 2 may 1804», du :> May 1804: 
« . . . . il delibre qu'il ne peut y acquiescer.» ®et ölte Tarif ist 
oon 1773, Postes I. Copie •/ Renouvellement du traité «les postes de 
la part de la République du Valais en faveur de Mrs. Fischer de 
Ueichenbach. » 

') Postes I. 18, 20, 21, 22. 
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anspruch stellt, ihm sogar entgegenkommt, indem, er eine» 
neuen Briefpost-Tlirif festsetzt.') 

Wie aus obigen Ausführungen zu entnehmen ist, hat 
die Republik in Abweichung von der helvetischen Gesetzgebung 
die Pacht des Postregales und zwar zuerst für die Briefpost 
und nachträglich für die Transportpost wieder eingeführt".) 

Die Regierung behält das Aufsichtsrecht über die Post-
organisation und bestimmt die einzelnen Tarifsätze, wobei bis 
1808 der Tarif Von 1773 in Geltung bleibt, von da an ein 
neuer von der Regierung approbiert werden mus;. 

Organisation und Verwaltung sind dem Pächter über-
lassen. Seine Verantwortlichkeit ist für den Schutz des Post-
Umlaufes und für die Beibehaltung des festgesetzten Tarifes 
durch eine Bürgschaft sichergestellt. 

I
An den Staatsrat oder den Postinspektor, welcher dem 

Finanzdepartcmente unterstellt ist, sind alle Klagen, die den 
, Postbetrieb betreffen, zu richten. Eine Art Postgeheimnis ist 

insofern gegeben, als ein Staatsratsbeschlus; bestimmt, das; 
*) L'ostcs I. -28, 2», 31. 3t). 41, 4 5 : « L a Dil tu a jugé de faire 

grâce aux fermiers îles postes îles indemnités . . . . Mais le Conseil 
d'Etat a droit de se plaindre que la Diète l'ait provoqué de l'aire 
rendre justice au publie, de ramener les fermiers dans les bornes de 
leurs engagements, qu'elle ait chargé positivement le Conseil d'iï.tat 
de faire redresser les torts que les fermiers avait reconnu . . . . et 
qu'elle le désavoue ensuite aussi complètement ....:> 

®cr Tllitf non 1808 wird 1815 oom Landrate neuerdings 
abgeändert, dieser abgeänderte Tarif gilt dann bis 183o, in welchem 
Jahre er einzelne Ergänzungen erhält. 

') Allenslg. III. 566 ff.. 571 ff. : 6.-15. 9COD. 1798, Beschluß 
der gesetzgebenden Räte, die Posten sollen in Zukunft von der 
Regierung durch eine dazu eingesetzte Verwaltung besorgt weiden. 
Reichesberg III. 320, 324. 
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niemand mit Ausnahme des Postkomnns sich bei der Verifi-
fntioii der Postbriefc im Postbureau aufzuhalten habe,') 

Portofrcihcit besteht für den Inlandsuerkchr von Brie-
fen, eine besondere besitze» der Bischof und die Kapuziner 
für alle ihre Korrespondenzen.^) 

Nie weitere Entwicklung des Postwesens ist kurz folgendem 
Nach der Befreiung des Wallis von Frankreich und seiner An-
gliederung an die Schweiz als Kanton, kommt der Postdienst durch 
Pacht wieder an die « Messieurs Fischers de Rychenbach pour l'Etablis­
sement des Couriers des postes aux lettres et de messagers dans toute 
l'étendu de la République du Valais. » Nie Dauer der Pacht ist auf 
15 Jahre festgesetzt. (Postes: Affermages 1803-1822, 1840-1842, 
archiv 22.) Nie Brief« und Tiansportpost weiden im Laufe der 
Zeit vereinigt, es wird an der Erweiterung der Tiansportpost. 
wie dies die Gntwlrllung des Kantons mit sich bringt, gearbeitet. 
1818 erhalten auch die Reisenden auf de: Straße von Ghamoniz 
und des St. Bernhard einen regelmäßigen Transportdienst (28. 
G. IV. 31 [27]), 1829 die Reisenden auf der Straße nach Leukerbad 
(28. G. V. 278 [207]). 1831 übernimmt der Staat das Postwesen 

,in Regiebetrieb (Messages, Noo. 1830), muß aber dasselbe bereits 
am 1, Mai 1832 wieder an ein Walliserlonsortium abtreten. Und 
erst 1839 emanzipiert sich der Gesetzgeber von dem Pachlsystem 
und unterstellt das Postiuesen dein Finanzdeparlement. I m Sep» 
tember 1840 wird vom Gesetzgeber eillärt, daß dem Staate allein-
das Recht zukomme, Poststationen für den Dienst der Nillgencen 
und der Reifenden zu errichten. Jeder andere Nienst von öffent« 
lichen Fahrzeugen zu bestimmten Tagen und Stunden und mit 
geregelter Fahrt ist verboten. Nie zum Nienst der Niligencen be» 
stimmten Wagen werden von der Regierung geliefert (W. G, VI. 
97 [99]). Nurch das Reglement vom 1. Oktober 1640 gewährleistet 
der Gesetzgeber die seinen Posten und Diligence« Übermächten 
Gegenstände gegen Verlust und Befchädigung, Nie Flankierung der 

') Vgl, Heniioiid 27. I'iot. ('. 1-1 IC. 185: Slaatsllltsbeschluß 
vom 11. Januar 1808 auf die Reklamation und das Verlangen 
der franz. Regierung hin. 

') I'ostes 1. 3. « Le Messager de Monseigneur l'Evoque passera 
librement sans aucun obstacle avec ses lettres et celles de li, li, l'. I'. 
' 'apucins. » 
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Korrespondenz für das Innere des Kantons ist auch jetzt noch frei, 
Portofreiheit genießen im Innern des Kantons die öffentlichen 
Beamten und Behörden (W. G, VI. 125. 184, 138 [1-21, 1-29, 131]). 

1848 geht das Postwesen im ganzen Umfange auf den Bund 
über. Ner Kanton Wallis erhält dafür als Entschädigung vom 
Bund einen Geldbetrag, der bis 1875 den Kantonsfinanzen zu-
fließt und durchschnittlich 23,000 Fr. ausmacht. 

4. Das Minenlegai. 

„Die Walliser Laudrnts-Abschiede seit dem I a h « 1500" 
berichten uns von de» Anständen „zwischen dem Bischof und 
den Zenden wegen des Bergwerks von Bagnes". Damals 
schon ist das Minenregal ein Hoheitsrecht, das zu Lehen 
verlangt wird vom „bischof ze Sitte», als surften und bc-
sitzer der hochcn herlickeyt in Wallis".') 

Ende des achtzehnten Jahrhundert versucht der Staat 
selbst die Ausbeutung einer Eisenmine im Binntale und da 
der Ertrag den verwendeten Summen keineswegs entspricht, 
tritt er sein Äusbeutungsrecht gegen die Entrichtung einer 
Gebühr an Privatunternehmungen ab.') 

Der republikanische Staat fährt mit dieser Praxis weiter, 
er beutet nicht selbst aus, sonder» erteilt Konzessionen zur 

') Imesch 6, 7,12, 15, 23, 25, 35: „Sitten, Majone, 18. De­
zember 1502. 0 U. G. H. (Unser Gnädiger Herr) beansprucht das 
Bergweil von Bagnes als hoher Herr." 36, 38, 47, 57 usw, Furrer 
Statistik 34 ff. 

*) Alilies (35) Petition ilii Sr Jean Daniel Liotanl, l'abiiq. de 
1er. 25 nov. 180(1: . . . Car enfin n'a-t-il pas (l'Ktat.) sent.v e.v devant-
que ce serait un grand avantage pour le pays d'y fabriquer du 1er, 
lorsqu'il entreprit l'exploitation de la Mine de Minnen dans la Vallée 
de Conciles Veuille/, envisager que le enlevant Etat a mangé 
des sommes enormes à l'exploitation de Binnen, qu'il a été contraint 
encore de cesser absolument à cause de la perte, qu il ne pouvait nas 
supporter, » 
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Ausbeutung ocr Walliferberge nach Schwefel, Kies, Kupfer, 
Steinkohlen, Anthracit, Blei, felbst Gold und Silber. 

Für die Konzessionserteilung ist das Gewohnheitsrecht 
maßgebend und der Staat tritt sein Hoheitsrecht ab nach 
den Vorlagen der Jahre 1787, 1788, 1791, wo bereits 
mehrere Konzessionsgesuche erledigt werden.') 

Konzessionsbehörde ist der Landrat. Die Gesuche um 
die Ausbeutung von Minenlagern werden an den Staats-
rat gerichtet, der darüber an den Landrat berichtet und von 
ihm die Ratifikation der aufgestellten Konzessionsbedingungen 
nachzusuchen hat.') 

') Vgl. Konzessionsgesuche, i'rot, ('. E. »1231, 239, 257, 281. 
Mines (35) Bries von Liotard an den Staatsrat, 29. Jan., 1804 : 
« . . . je joins cy conclus une copie authentique Je la concession, que 
je tiens des Sieurs Ant. Chappelet, Jeremie Ballay et Consorts, telle 
qu'elle leur sut accordée en uiay 1791», ©benb. « Copia : Suppliçatio 
Antonii Cliappelet et Fiancisci Ballay . . . . daß ©ÜCt Gnade« UNd 
Henlichleiten (der Landiat) schon in den Weihnacht Landrat des 
1787sten Jahres einem gewissen Anton Bmlarth von Fryburg in 
Vrißgau und Consorten exclusive gnädigst erlaubt haben die in 
dem Thal« Bagnes entdeckte Gisenmine zu ihrem Vorteile zu ar« 
betten 

Blies Ducrey 27. Ju l i 1809: . . . . . c'est dans cette circon­
stance, que le suppliant se propose de reprendre l'exploitation de la 
mine de cuivre de la montagne de Uouvemie (Mont de Salvan), qui 
est abandonnée depuis plus de cinquants ans.» 

Abscheid (MIL 11. 2) Vil. 14, 2o, 218: Mine non Binn 
bereits 1745 o n einem gewissen De liiva« ausgebeutet, ebend. 
757, 762: « Luder de Sernbraiiclier au nom d'une Compagnie a solli­
cité, que lui soit concédé de rechercher mines de cobalt en Anniviers 
et Bas-Valais et de les exploiter 30 ans durant, pour quelle saveur 
il promet, après 2 années d'essai de payer annuellement 3 doublons 
par Dixains, aussi longtemps qu'il y travaillera. . . . est accordé. » 
(1794) Ebend. 836. Vgl. Travaux Statistiques 389. 

s) Nie Formel, die gewöhnlich in den Kouzesfionsgefuchen 
gebraucht wird, ist « par votre Canal il la Diète ». Abscheid (MIL 
13. 14) II.« 6. Mines (36): Brief oon Jos. Vucrey l'aine an den 
Staatsrat <1809): « Dans tous les cas le requérant prie le Conseil 
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Für bie Konzessionserteilung gelten im Anfang bev Re­
publik, wie bereits betont würbe, keine bestimmten Vor-
schriftcn. 

Der Staatsrat legt von Fall zu Fall bie Bedingungen 
fest. Diese sind im allgemeinen kurz folgenbe: 

Derjenige, bem bie Konzession erteilt wirb, hat dem 
Staate für bie Überlassung des Regales einen Teil des 
Gewinnes, ben bie Ausbeutung bei konzessionierten Mine 
einbringt, zu überlassen. 

Dieser Gewinn wird bald auf einen halben Batzen pro 
Zentner des ausgebeuteten Minerales, bald auf 2 - 4°/o be>> 
Bruttoertrages festgesetzt. Um bem Staat für alle Fälle 
eine Einnahme zu sichern, ist ein Minimum der Konzession 
aufgestellt, die oft acht Pfund, oft elf Pfund Geld beträgt.') 

sieben dieser Zahlung in Geld hat der Minenunter-
nehmer, falls er bei feiner Ausbeutung auf Edelmetalle ftöf;t, 
dem Staate 4°/o des Ertrages in Vicihira zu entrichtend) 

d'fitat d'hâter la ratification de la Diète, afin qu'il puisse commencer 
plus vite son exploitation. » 

Der fianbrat gibt die Ratifikation in ®cttet§form Heraus: 
« Décret portant concession d'une Mine île l'yretes martiales à . . . . » 

') Mines (.15). Concession d'une Mine des l'y rites martiales dans 
la paroisse de Xenda/: . . . Le eonee.ssionaire payera annuellement 
une redevance de demi liâtz par quintal des dites pyrites. •]n"il ex­
ploitera et dont le minimum ne pourra être au dessous de la valeur 
de Imites onces d'argent. - Vgl. A. M. ,'>>>5>, Dérision du Conseil 
d'Ktat 23 juillet 1804: 1 l'l'und 2 lis. Mines (36): • Art. !!. I.a 
présente concession est accordée sous l'obligation d'une rédevance envers 
l'Etat de deux pour cent du produit brut de la mine . . . celte re­
devance commencera a courir après l'expiration des qua!res premiers 
années depuis le commencement de l'exploitation. Donné h Sion en 
Conseil d'Etat le 27 Septembre 1809.:^ 

J) Mines (35). Dans le cas, où il remonterait dans la dite 
mine des métaux tins, le eoncessionaire sera obligé de les exploiter 
et il en payera le quatre pour cent du produit en métal tondu sans 
défalcation des Irais, » 



Die Auszahlung des Gewinnanteiles an - den Staat 
erfolgt stets nach mehrjähriger Ausbeutung und ist in den 
Konzessionen mit einem Termin erst von zehn, dann gewöhn-
lich von vier und zwei Jahre» ausdrücklich erwähnt. 

Kommt der Konzessionär seinen Zahlungsvcrpflichtun-
gen nicht nach und erfolgt die Zahlung trotz staatsratlicher 
Mahnung nicht innert einer Frist von vierzehn Tagen, so 
fällt die Konzession dahin und die ausgebeutete Mine tritt 
wieder in den Besitz des Staates,') 

Die Dauer der Konzession ist beschränkt auf ein Ma-
rimum von f>0 Jahren. Der Staatsrat will noch weiter 
gehen und schlägt dem Landratc einmal sogar eine Kon-
zessionscrteilung vor, die ewig sein soll. Doch ist der Land-
rat dafür nicht zu haben und es wird das Maximum von 
<>0 Jahren beibehalten, das in der Regel aber nie so lange 
ausgedehnt wird,^) 

') Mines (30). Nucrey beklagt sich in einem Schreiben an den 
Finanzminister Lang (15. 31OD. 1809) ob der rigorosen Bedingung, 
welche im Falle des Nichtbezahlens der Gebühr an den Staat die 
Konzession hinsällig mache: « , , , , ,>arcequ'il serait possible, que 
distrait par des multipliées occupations, ou par quelques absences je 
négligea ou oublia ,1e satisfaire dans la quinzaine dès une simple in­
vitation le 2 pour cent dû à l'état, ce que ne serait pas un crime a 
nie priver de mon, privilège, sans qu'il nt été dirigé contre moi une 
action juridique. » 

• 2) Aiuc.7,234. Mines (:i">): < La Commission (IJe la Diète) chargée 
de l'examen du projet du Conseil d'Etat tendant à obtenir la ratifi­
cation île la concession perpétuelle des Mines de charbons 
l'n privilège perpétuelle ne lui a pas paru en balance avec la rétribution 
du deux pour cent soit la valeur lixe de huit onces d'argent.» 

Antwort be§ Staatsrates: • Nous lui observons que les conces­
sions île l'ancien Ktat étaient plus considérable . . . . Il laut consi­
dérer, que les entreprises de l'exploitation des mines sont très hasar­
deuses, que peu de gens ont le courage de la tenter surtout parmi 
les Valaisans et qu'il est assez naturel, que ceux qui en ont couru les 
risque, veuillent en réceuillir un avantage proportionné parla durée de 
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Der Umfang der auszubeutenden Mine, der im Kon-
zessionsgesuch genau angegeben sein muß und vor dem Be-
stehen der Republik ziemlich allgemein angegeben werden 
konnte, ist bedeutend reduziert und eingeschränkt: gewöhnlich 
sind genaue Grenzen zu bezeichnen, oder wenn dies nur 
schwer möglich ist, so muß ein zentralgclcgcner Punkt fixiert 
weiden, von dem aus ein Kreis mit dem bestimmten Umfang, 
in welchem die Ausbeutung versucht wird, zu ziehen ist.*) 

Ist der Gesuchsteller Konzessionär geworden, so hat er 
auch die Verpflichtung übernommen die erhaltene Mine aus-
zubeuten. Und zwar verpflichtet ihn der Staat, im Jahr­
ein Minimum von zweihundert' Arbeitstagen auf die Aus-
beutung der Mine zu verwenden. 

Auf Grund dieser durch Gewohnheitsrecht gebildeten 
Grundsätze will der Staatsrat dem Landrate ein Gesetz vor-
schlagen betreffend „die Bedingungen, unter welchen der 
Staatsrat ohne weitere Gutheißung des Landrates Minen-
Privilegien wird erteilen können".') 

Mit einem solchen Schema* einet- Normalkonzession sollte 
die provisorische Konzessionserteilung durch den Staatsrat 
in eine definitive umgewandelt und die lauge Wartezeit des 
Konzessionsansuchcrs auf ein Minimum verkürzt werden. 
Denn bis jetzt kann der Gefuchstellcr oft monatelang warten 
bis der Landrat die Konzession erteilt und läuft dabei noch 
Gefahr, daß durch das Hinschleppen seines Gesuches ein 
anderer ihm die Konzession streitig machen kann, 

leur jouissance et le gouvernement ne doit pas adopter avec des entre­
preneurs si presieux la maxime : sic vos non vobis. » 

>) Amc.T 212, 231 ff. Prot. 0. E. X. 108 : „Nie Ausdehnung 
dît Fläche berechnet sich «en lieures carrées horizontales de 2000 toises.» 

') Minen (20) : Gesetzesoolschlag vom 16. Mai 1810. Message 
du Conseil d'Etat !! la Diète de la République : « . . . . les discussions 
sur l'essentiel des concessions provisoires, qui leur ont été accordées 
par le Conseil d'Etat, ne peuvent jamais être utiles à la considération 
d'opinion, dont le gouvernement doit jouir. » 
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Im Gesetzesvorschlag ist das 3tegalrecht des Staates 
ausdrücklich anerkannt und ausgesprochen, indem die Minen­
adern aller Gattung dem Staate ausschließlich vorbehalten 
sind und nur von denjenigen ausgebeutet werden dürfen, 
welche die Erlaubnis dazu bezahlt haben.') 

Der Gcsctzcsentwurf macht für die Bodeneigcntümer') 
leine Ausnahnie: da die „in dem Eingeweide der Erde uer-
borgencn Schätze . . , immer dem Staate zugehört haben, 
soll dieser Gebrauch fortbestehen." 

Der Gesetzgeber geht von dem Gesichtspunkte aus, daß 
der Grundeigentümer den unbestrittenen Vorteil hat, den 
Boden, der die Minenader enthält, als der erste entdecken 
und zu seinem Vorteil ausbeuten zu können. 

Der Gesetzgeber zählt im Entwürfe auch alle Mineralien 
auf, die im Innern der Erde oder im Wasser sich finden 
Und dem Staate allein gehören sollen. 

Die vorhercrwähntcn Konzessionsbedinguugen werden 
etwas modifiziert: an den Fiskus find zwei Gebühren zu 
entrichten, eine von 10 —100 Frauken für die auszubeutende 
Flächenausdehnung je uach der Mincnart und eine für das 
Ausbcutungsrrsultat, die 2 — (!°/o des Bruttoertrages beträgt. 

Die Dauer der erteilten Konzession ist mindestens zwan» 
zig und höchstens fünfzig Jahre. 

Der Konzessionär hat ein Nekursrecht an de» Landrat 
gegen den staatsrätlichen Entscheid, welcher ihm eine Konzes-
si on verweigert. 

M Minen (20): Alt. 1 des Oesetzesuorschlaaes. 
2) Messages: « Nous ne sommes pas occupés de donner quelque 

saveur au propriétaire du terrain, où se trouvait un filon, parcqu'il en a 
déjà une bien grande, que lui donne la lïéquantation de son bien pour 
être le premier à y découvrir le filon, qui pourrait se trouver et par 
conséquent la l'acuité d'être le premier à en obtenir la concession. 
Desorte que s'il n'a pas vu ce filon sur son bien, c'est une marque 
d'ignorance, qui ne mérite aucun égard. , 



Dieser Gesetzesentwurf wird zur Zeit der Republik nicht 
Gesetz, da der Landrat die definitive gesetzliche Regelung 
dieser Finanzquelle vertagt. 

Die Einnahmen, welche die Staatsrechnungen der Ne-
publik als Ertrag dieses Regales verzeichnen, sind gering 
und betragen durchschnittlich 128 Schwcizerfrankcn.') 

Die weitere Entwicklung dieses Regales ist kurz folgende: 
1816 legt der Staatsrat dem Landrate den Gesetzesentwurf von 
1810 vor,, der Landrat vertagt das Projekt wieder. Doch sind die 
darin enthaltenen und oben ausgeführten Grundsätze maßgebend 
für die 1822 erteilten zwei Konzessionen Outre-Rhone. 1828 lommt 
endlich das erste Gesetz über die Benutzung der Minen zustande. 
Der Gesetzgeber erklärt in dem genannten Gesetze als „obeiherr-
liches Kammergut" alle im Schoße der Gide oder .auf ihrer Ober-
stäche sich befindenden metallischen und halbmelallischen Substan-
zen. Die Konzession erteilt wieder der Landrat, der Staatsrat 
hat die oberste Aufsicht über die Bergwerksarbeit. Die Art der 
Gebührenentrichtung bleibt bestehen (28. ®. V. 205 [201]). Dtt 
Gesetzgeber hat die alte Vorlage benutzt und auch die ausländische 
Gesetzgebung konsultiert, wie er selbst gesteht. Von dem franz. 
Gesetzgeber ist „das Recht des Oberherrn, die Erlaubnis zur Verg-
bauausbeutung und der Grundsatz, daß der Eigentümer des 
Mineralbodens leinen Vorteil über den Entdecker haben soll" 

') Slaalsrechnungen: 1804, 1805. 1806. 1807, 1809: «Reçu 
de S. E. M. Stockalper, Président de la Diète le montant du 128 
francs' prix de la rétribution annuelle du à l'Etat pour la mine de Knda. 
qu'il tient en Concession de l'ancien Gouvernement. » 

Abscheid (Mil. 11. 2) VU. 645 (Mai 1790). « Col. et Danret. 
Stockalper a sur ce pétitionné pour concession à lui et sa postérité 
du privilège exclusif de rechercher minerais à Kuden ou Zwisehbergen, 
durant (i ans et en cas de succès pour autres 14 années sans obliga­
tion de s'associer autre contre son gré payant, ce que serait imposé.» 
Ein Grund, warum nicht mehr Ginnahmen für den Staatshaus» 
halt aus diesem Regal resultieren, ist wohl der, daß bei den in 
den letzten Jahren der Republik erteilten Konzessionen der Termin 
der Gewinnbeteiligung des Staates noch nicht eingetreten ist. 
Vgl. Minen (20). Vgl. Gerlach: „Die Bergwerke des Kantons 
Wallis." 
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übernommen worden, von dem sardinischen „der Grundsatz des 
Minenregales". 

1656 kommt ein neues Gesetz „über die Bergwerke und Stein-
bruche" (W. G. IX. 394 [365]) heraus. Neu ist in demselben, daß 
der Konzessionär eine Garantie zu leisten hat für den Vau der 
Mine. Ferner darf er ohne Ermächtigung des Großen Rates das 
erhaltene Bergwerk weder verlaufen noch verteilen. Der Gesetz-
geber zählt die Bergwerke zu den unbeweglichen Gütern (les mines 
sont immeubles). Gebühren sind nun drei zu entrichten: eine Taxe 
für das Konzessionsrecht (100-1000 Fr.), eine bestimmte Grund-
steuer von 25—260 Fr. und eine verhältnismäßige: 3°/« des Brutto-
ertiages (W. G. IX. 403 [374]). 1863 figuriert die Bergwerlsge-
bühr zum erstenmal im Finanzgefetze (W. G. X. 273 [256]), eben-
so im Finanzgesetze von 1874 (W. G. XII. 53 [52]). Vas Gesetz 
von 1856 ist beibehalten. Im letzten Finanzgefetze von 1903 (W, 
G. XX. 117 [116], werden die Einnahmen aus den Kanzessionen 
und der Ausbeutung der Bergwerke als Gitrag der Hoheitsrechte 
des Staates, zur Bestreitung der Slaatsausgaben gebraucht. Vas 
Gesetz von 1856 ist heute noch in Kraft. Die Verfassung von 1907 
ermächtigt den Staatsrat die Uebertragnng der Bergwerls-Kon-
zefsionen zu bewilligen. Art. 357 ff. 10. 

Die Einnahmen aus dem Minenregal bleiben bis in die 
fünfziger Jahre unter 1000 Fr,, von da an steigen die Einnahmen 
und sind für das Jahrzehnt: 1851-1860 rund 4500 Fr, für 1661 
bis 1870: 3900. für 1871 — 1880: 3100, für 1881-1890: 2300, für 
1891-1900: 3000, für 1901—1910: 4800, für 1911-1916: 5000 Fr. 
Die Zahl 10,000 wird nur 1658 und 1916 überschritten, in diesen 
Jahren wirft das Minenregal einen Gitrag ab von 11,000 resp, 
10.592 Fr. 

5. Das .lagllreggl. 

Wen» auch der (Mefe(ja,el>cr der lllepublik die Erlaubnis 
zum Erlegen der wildlebenden Tiere sich nicht ausdrücklich 
als ein Hoheitsrecht reserviert, dieses viclniehr später» Gesell 
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ç;ebei-n überläßt, so stellt er buch einzelne Grundsätze aus, 
die bis in die Neuzeit noch Geltung habend) 

Der Gesetzgeber spricht dein Staate die Polizei über 
die Jagd zu, um für die Erhaltung des Wildprets zu wachen, 
dessen Verkauf inj Auslande für die Staatsfinanzen indirekt 
einen Beitrag tiefern soll.-! 

') Die Jagd ist für alle Bewohner der Republik in der er» 
täubten Zeit frei. „Man jagt zu allen Zeiten. Nie Unordnung 
der Revolution hat die alten Anordnungen bezüglich der Jagd 
vergessen lasiert." 

1811 knüpft der Präfelt des « Département du Simplon » das 
Iagm an den Erwerb eines „Erlaubnisscheines der Jagd und 
des Waffengebrauches". Davon weiden 200 unentgeltlich ausge-
stellt, für die übrigen müssen 30 Fr. dem Einnehmer (receveur de 
l'enregistrement) bezahlt weiden. A. M. 115. 

Von 1841 an müssen Jagdscheine zu 2 Fr. gelöst weiden 
(38. G. VI. 88 [89]). 1843 wild in einem Staatsratsbeschluß vom 
30. Dezember zum erstenmal von „Iagdpatent" gesprochen (28. 
®. VI. 345 [302], das 1850 im Finanzgesetze „Iagdaußweis" von 
einer Gebühr von 6 Franken genannt wird. 38. G. VIII. 360 
[299]). Das Finanzgesetz von 1882 spricht von einer „Jagd« 
befugnis" zu 10-20 Fr. (38. G. X. 273 [256]). Das Jagdgesetz 
von 1869 benützt ivieder den Ausdruck „Patent" (38. G. XI. 106 
[110]). „Die Jagd sei einem Staatshoheitsgefälle und einem be> 
sondern Patente uuterworfen", sagt das Finanzgesetz von 1874 
(58, ©. XII. 53 [52]). Eine »Iagdgebühr von 15 Fr." verlangt 
das Finanzgesetz von 1903 (38, G. XX, 119 [187]). Nach dem 
jüngsten Jagdgesetze (1906) ist das „Iagdpatent persönlich und 
wird jedes Jahr vom Finanzdeparlement gegen Entrichtung der 
durch das Finanzgesetz vorgesehenen Gebühr bewilligt" (2B. G. 
XX. 3). Nebst dieser „Iagdbewilligungsgebühr" bezieht der Staat 
eine Zuschlagstaze, welche 10 Fr. nicht übersteigen darf und aus» 
schließlich zur Wiederbevölkerung der verschiedenen Bezirke mittelst 
Ginfuhr von Wild bestimmt ist. Diese guschlagstaze wird durch 
Staatsratsbeschluß bald auf 5, bald auf 7 Fr. für die Jagdzeit 
festgesetzt (33. G. XXIII. 38, 128, 383 [39, 129, 400]). 

') Abscheid (AIII. 13.14) I.« 7. „Das Wildpret hat seit einigen 
Jahren beträchtlich abgenommen. Früher war dasselbe ein be-
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I n den einzelnen Zehnen beauftragt er die Bericht-
steller mit der Iagdpolizci, 

Der Gesetzgeber führt eine bestimmte Iagddauer ei», 
indem er von Ende Februar bis Ende August die Jagd auf 
Hirsche, Rehe, Gemsen, Steinbücke, Hasel-, Feld-, Steinhiihner, 
Fasane, Hasen' und Murmeltiere verbietet. Durch dieses 
Verbot will er verhindern, daß ein Jäger solange Wild 
erlegen sann, „als etwa da ist und so den Wildstand gänzlich 
ausrottet".') 

Das Recht Murmeltiere auszugraben gibt er dem Eigen-
tümer des Grundstückes, in welchem sich die Löcher befinden, 
wahrt aber ausdrücklich alle Rechte, Gebräuche und Ne-
fchlüsse der einzelnen Gemeinden.2) Den Fremden, die nicht 
im Gebiete der Republik wohnen, ist die Jagd vollständig 

deutender Faktor der Ausfuhrartikel dieses Landes." 
Arne.' C. E. 80. Val. Heusler 49: 1524, Maienlandralh. 

Verbot der Wildpretausfuhr. Erneuert 1636 Nec. 7./21. Buße G 
lib. und Confiscation des Wilds, Zugleich Taxe der Wildpret« 
preise, „damit das Wild nicht so unleidenlich theuer verlaust werde," 

') Nie Jagd ist verboten vom St. Malhiastag bis St. Bar« 
lholemäus (W. G. I. 282). 

Imesch 57:. Walliser Landrats - Abschiede, N. 21. Naters, 
Donnerstag vor dem Feste des hl. Thomas, Ap. (19. Nczembei) 
1504 1) Alles Wild ist ob und nid der Mors von Fast-
nachten bis zu St. Jakob verboten unter Strafe von 3 Pfd. und 
Verfall des Wildes an den Richter". 

') Der Staatsrat an den Landrat (4. Mai 1804) : „ . . . . • 
Nach den eingezogenen Informationen hat der Staatsrat gefun-
den, daß es bezüglich des Eigentumes fehl verschiedene Auffas» 
fungen gibt, daß aber die Murmeltiere auf ihrem Gebiete cin 
Eigentum, bald des einzelnen Grundbesitzers, bald Gemeinde», 
Kollektiv' oder Indioidualeigentnm feien. Naher glauben wir, das 
Gesetz müsse den Grundsatz aussprechen, daß die Murmeltiere auf 
ihrem Gebiete dem Grundstückeigentümer gehören unler^ dem 
ausdrücklichen Vorbehalte eventuellen Gewohnheitsrechtes bezüg-
lich des Nachgrabens." 



— !I2 — 

untersagt. Dieses Verbot stellt der Gesetzgeber als eine Nc> 
pressalie auf, da die Bewohner der Republik in den Staaten, 
die das Wallis umgrenzen, nicht jagen dürfe».') 

Der Gesetzgeber bleibt aber bei der Festlegung einzelner 
Grundsätze nicht stehen, denn er wil l dem Fiskus auch hier 
eine Einnahmequelle verschaffen. ' 

Er bestimmt daher, das; der Staatskasse die Hälfte der 
Geldstrafe zufällt, die deu Einheimischen mit «',4 Fr. und den 
Fremden mit 150 bis 300 Fr. trifft, wenn sie in der ver-
botcnen Jagdzeit jagen. Mit dieser Geldstrafe ist die Konfis-
kation der Iagdwaffc und gegebenenfalls des Jagdhundes 
verbunden. 

Dem Anzeiger eines Jagdfrevels und dem Bcrichtftcllrr, 
der dem Gerichte darüber Mitteilung ,zu inachen und die 
dabei ausgesprochene Strafe einzuziehen hat, verspricht der 
Gesetzgeber je '/* der zu bezahlenden Geldstrafe.^) 

') Arne2!'. E. 80 ff. „Nie Jagd auf dem Gebiete der,Repu-
bli! ist allen oeibolen, welche nicht im Wallis domiziliert sind," 
(W. G, VI. 88 [89]): Im Finanzgefctze für 1841 und 1842 wild 
dieses Verbot für Fremde aemildert, indem der Staatsrat unter 
dem Titel guter Nachbarschaft (à titre de bon voisinage) denselben 
einen Jagdschein (permis ,Ie chassel bewilligen kann. Vas Finanz» 
gefetz von 1843 geht noch einen Schritt weiter und stellt einem 
Fremden einen Jagdschein aus unter dem Titel der Reziprozität 
(à titre de réciprocité) (W. G. VI. 820 [287|. Erst dlls Jagdgesetz 
von 1849 hebt den Unterschied zwischen Einheimischen und Kan-
tonsfremden auf und fetzt allgemein fest, dast niemand ohne Jagd-
bewilligung auf dem Gebiete des Kantons jagen oder „Gewild" 
fangen darf. Geschlossene Jagdzeiten finden wir bereits 1536, 
1666, 1602, 1731, vgl. Heuslei ^58, 59. Ob bereits Vannbezirle 
existierten, konnte nicht ausfindig gemacht werden. 1663 findet 
sich „das alt Burgrecht" von Leul, welches in Art. 60 über Ge-
meindefachen festsetzt: „Verbot des Schießens auf der Almend 
Rionda von Anfang April bis Michaelis." 

-) ('. !.. i;. I. •-'."., Landrat vom 7. Mai 1801. 
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Zu erwähnen ist hier, das? der Stant jedes Jahr für 
die ßrlqiuna, Hon Naubtieren Prämien zahlt.') 

b. Das flzchemsegal. 

Ter 9(n)tojj zur 9tege(ima. dieses Regales, njOt 
den, Gesetzgeber die Petition der Gemeinde Gradetsch, ihr 

') Laut Staatsrechnungen betragen die Ausgaben für Pia« 
mien: ldurch Staatsralsbeschluft vom 3, Dezember 1802 einge­
führt, Abscheid [Alls. 13. 1-IJ I. 21.) 

1803: 310 Fl. für 16 Wölfe, 1 Luchs, 3 Värcn, 

2 Adler 
1804: 
1805: 
1806: 
1807: 
1808: 
1809: 
1810: 

280 „ 
316 „ 
336 „ 
152 „ 
676 „ 
316 „ 
104 „ 

Vgl. Heusler 46. 
Zur Zeit des 

„ 

Da 

16 „ 

10 „ 
4 „ 
B „ 

27 „ 

19 „ 
5 „ 

paitciiiwit 

— 
5 

17 
3 
l! 

— 
— 

,I,i S 

2 
1 

„ — 
2 
4 

„ 1 
„ 2 

implun b1 

(27. November 1812, A. M. 5*8), daß alle Jäger, welche mit einem 
unentgeltlichen Iagdeilaubnisscheine versehen sind, wenigstens 
einmal in der Woche auf Befehl des Maires sich zu sammeln 
nnd über die Ausrottung der Wölfe zu beratschlagen und darauf 
gemeinschaftlich Jagd zu machen hadcn. 

Durch Slaalsratsbeschluß vorn 4. September 1891 <W. G, 
XV. 23? |243|) wird „den patentierten Jägern für die Vertilgung'« 
alter Füchse, Raubvögel, Habichte, Sperber, Lämmergeier und 
Falken und Adler durch die Staatskasse eine Prämie bezahlt. 

Wer Staat bezahlt für die Vertilgung schädlicher Tiere in 
der Periode 1892 bis 1909 durchschnittlich pro Jahr 3000 Fr, 
Laut Staatsrechnung von 1916 betragen die Ausgabe» des Justiz« 
und Polizeidepaitcrncntcs (in der republikanischen Zeit zahlt die 
Prämien das Departement des Innern) für das Schußgcld für 
schädliches Wild in den Vannbezirken: 169 Fr,, für Raubvögel: 
294 Fr., für Fischottern: 90 Fr. 
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auf dem Gemeindeterri turtum das Recht der Fischcreiuer-
Pachtung, welches die ehemaligen Feudalherren innehatten, 
zuzuerkennen,^ 

„Und da das Fischfangsrecht zu allen Zeiten in der 
Geschichte als ein Regalrecht des Staates angesehen worden 
ist"'), will auch der Gesetzgeber der Republik dem Staate 
dieses Huheitsrecht reservieren uud erklärt daher „das Fisch-
fangsrecht, IHM was immer für einer Gattung es sein mag, 
als ein Regal und dem Staate zugehöriges Recht", Um 
dem Freiheitssinne des Volkes möglichst zu entsprechen, wird 
der Grundsatz in dem Gesetze festgelegt, das; alle Privilegien, 
die vor dem 1. Januar 1798 in Bezug auf das Fischen 
bestanden haben, als „herrschaftliche Rechte" wieder an den 
Staat fallen, das; aber der Fischfang mit der Angel, dem 
Garn und dein Dreizacke von allen in der Republik ansässigen 
Bewohnern frei ausgeübt werden dürfe.') 

') riot.C. K.F36: Der Staatsrat behandelt am 6. Juli 1805 
diese Petition und beschließt, die Gemeinde Gradets i> hat lein Recht 
die Fischerei auf ihrem Territorium zu verpachten, l'rot. C. E. F326 : 
Am 17. Oktober 1805 ueibietet der Staatsrat der Gemeinde Bou-
oeret die Fischerei zu verpachten unter einer Vuße von 33 Fr, 

2) Imesch 42: Nr. 16. Naters, 2. Mai 1503, a) Betreff des 
Spans mit Bern wegen der Fischenzen in der Rhone. Gbend. 62 : 
Rr. 20, (19. Oktober 1504) « ut Rhodaiius visitctur et antiqua ob-
servatia renovetur in captura pisciuni. » ®6enb. 56: Nl, 21. (19. He-
zember̂ 1504.) „Von Anfang März bis Anfang September darf 
kein Fach auf der Rhone gemacht weiden, nur unter der Bedin-
gung, daß zwei Drittel der Rhone offen bleiben und daß die Fächer 
80 Klafter von einander entfernt feien. Auch darf jeder nur ein 
Fach machen und zwar unter Strafe von 3 Pfd., die N. m. G. ß. 
verfallen." Vide « Délimitation. Le Rhône à St-Maurice ». A11I. 1(1, 
11. Fasc, 1, Nr, 1, (1530), 22,3(1684). Vgl, Heusler 56. Vgl. Ge­
meinde Archiv Lenk 13 no. 59. „Christian Zen°Gaffinen, Mejer 
von Seul, entscheidet 1567, daß Varen ein Fischfach in der Rhone 
das zum Schaden von Leu! errichtet worden, zu entfernen habe/ 

3) Arne.7 334 ff.: Messages, « Nous ne croyons pas <>»e l'Etat 
doive garder en entier dans sa main le droit de pêche. Il nous parait. 
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Jeder andere Fischfang ist ohne Erlaubnis des Staates 
unter Strafe der Konfiskation der gefangeneu Beute und 
der gebrauchten Fischfangsgeräte verboten. Die Konfiskation 
ist mit einer Geldstrafe im Betrage uon :>2 Fr. verbunden, 

Der Gesetzgeber, der den Fischreichtum auf dem Gebiete 
der Republik möglichst erhalten will, um so auch der ärmern 
Bevölkerung eine Einnahmequelle zu sichern, belegt jedes 
Fischen mit schädliche» und für das Gedeihen der Fische 
gefährlichen Mitteln mit einer Buße bis zu 300 Franken.>) 
Damit der Staatshaushalt von dem Fischregal auch einen 
Borteil habe, ermächtigt der Gesetzgeber den Staatsrat das 
Fischfangrecht auf 2—5 Jahre zu verpachten.-> 

Im »finanzaesetze vom 6. Vezembei 1830 wird der Fischfana 
mit großem Netz, mit Harpune odec Stechgabel, mit Fächern oder 
Reusen zum erstenmal einer Gebühr uon 2—20 Fr. unterworfen, 
W. G. VIII. 361 (300). Nie gleiche Bestimmung findet sich im 
Finanzgesetze non 1862, W. G. X. 273 (286). 1873 bestimmt der 
Staatsrat nach Ginsicht des Fischfangrechts-Gesetzes uon 1809, 
daß, „da die Fischerei ein unoerjährliches Hoheitsrecht des Staates 
sei", der Staatsrat in der Ausübung der Fischerei keinerlei Vor-
rechte anerkenne und daß daher die feit 1798 begründeten und 
durch das Gesetz von 1609 anerkannten Privilegien von Körper-
schaflen und Familien, dem Staate als sein Eigentum wieder ein» 
verleibt weiden. W. G. XI. 358 (860). 1832 setzt der Staatsrat fest, 
daß der Fischfang nur mit der Ermächtigung des Brücken- und 

i|»<> tous les genres île pêclies en petit, qui nu .sont pas prohibés par 
les luis, doivent être laissés libres à tous les individus. Ce genre 
d'industrie est une ressource pour les pauvres et il n'a point le danger 
de détruire le poisson et d'en empêcher la reproduction.» 

') Abscheid (AIII. 13. 14) II / 7. W. G. II. <)<>: Gesetz über 
das Fischfangrecht nom 28. Wintermonat 1809. 

2) Ame.7 338: Nie Kommission des Landrates schlägt vor: 
, , , , d'accepter le projet avec l'observation seulement de rendre 

ce droit régalien utile aux finances de l'fôtat en l'affermant. Kn con­
séquence elle vous propose d'autoriser le Conseil d'Etat à mettre ce 
droit en ferme pour 2. I ou 5 ans au plus et à prendre toutes les 
dispositions nécessaires à cette lin. >N 
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Straßendepart. stattfinden dürfe, W. G. X I I I . 326 (235). Grst durch 
das Gesetz vom 23. Mai 1894 betr. die Fischerei wird das Gesetz 
von 1800 ersetz!. Dieses Gesetz «rllärt die Fischerei in allen öffent-
lichen Gewässern als ein Hoheitsrecht des Staates und unterstellt 
dieses der Aufsicht des Finanzdepartementes, das durch den Staats« 
rat den Fischfang verpachten lann oder die Bewilligung zum Fi» 
schen durch Verleihung des Patentes gibt. W. G .XVI. 209 (255). 
Das Finllvzgesctz von 1903 führt den Fischfang ebenfalls unter 
den Hoheitsrechlen des Staates an. W. G. XX. 118 (186). 

7. Nie Zollgesetzgebung. 

A. Die E i n - und A u s fuhr g e b ü h r e n . 

Dcr Gesetzgeber betrachtet die Ein- und Ausfuhrgc-
bühren auf die Warenartikel, die er an die Stelle der fallen-
gelassene» Handänderungsgebühr seht'), als eine individuelle 
Abgabe, welche für den einzelnen Steuerzahler unfühlbar, 
dem Vermögen aller angepaßt ist und von dein Handel fast 
unbemerkt bezogen werden kann, und welche dein Staate, 
wen» sie richtig entrichtet wird, sichere Einkünfte verspricht.') 

Die Einfuhrgebühren sollen für die Republik eine Art 
Schutzzoll sein und den Zweck verfolgen, die ausländischen 
Warenprodukte zu verteuern, u>» dadurch die Auslandskon» 
kurrenz zugunsten der inländischen Produzenten abzuschwä­
chen oder ganz fern zu halten und so diesen letztern bessere 
Preisbedingungen zu verschaffe». 

Der volkswirtschaftliche Schutz ist zunächst bei dein voll-

') Abscheid (Alll. 13. 14) I.» 47 ff. „Gesetz vom 2. Nezem» 
ber 1803 zur Beilage zum Finanz-System." 

„Ter Landrat der Republil Willens für die Grgän-
zung der Handänderungsgebühr durch eine dem Volle minder 
lästige Art von Abgabe und deren Betrag dennoch den Finanzen 
angemessen wäre. Vorsehung zu thun." 

') C. L. K. II. 8. 
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ständigen Einfuhrverbot des fremden Weines') die Haupt-
fache. Der Gesetzgeber erläßt das Verbot, um den „Rebbau 
des Walliserlandcs" zu schützend) 

Duch steht der Gesetzgeber nicht an mit Rücksicht auf 
Partikularbedürfnisse und Gewohnheiten einzelner Gebiets-
teile der Republik, wie auch, um die guten handelspolitischen 
Beziehungen mit den benachbarten Staaten, aufrecht zu er-
halten und zu festigen, die nutwendigen Ausnähmen durch 
sein vollziehendes Organ beschließen zu lassen. Er gewährt 

') Abscheid (AIII. 11. 2) VII. 27: (Mai 1746). Bereits da» 
mais bestehen Weineinfnhrueibote für italienische Weine. Den An» 
laß dazu geben die in Italien herrschenden Viehseuchen. 

2) Abscheid (AIII. 13.14)1.' 11. „Gesetz nom,24. May 1803, 
welches du Ginfuhr fremder Weine verbietet," Edend. W. G. I. 
120. Nie schutzzöllnerischen Maßnahmen führen den Gesetzgeber 
u. a. auch zu einem Ausfuhrverbot für Getreide vom 30. Oktober 
1802, W. G, I. 44, ferner „Verbot des Ausverkaufs des Mehls, 
Brots und Erdäpfel", Abscheid (AIII. 13. 14) I.» 2, (Okt. 1802), 
ferner „Einfuhrverbot des Biers". W. G. I. 75 (November 1802), 
ebcnd, Archiv (197) 2 ff, : « Considérant que la liiere est une boisson 
inusitée dans ce pays, qui abonde en vin. Considérant, que l'impor­
tation de cette boisson lui est très préjudiciable.» Archiv (188) Nr. 
!>: < Lie Conseil d'Etat à la Diète (mai 1803): Depuis longtemps le 
Valais souffre d'un défaut d'une loi générale contre l'introduction des 
vins étrangers . . . . IJ en résultait que chaque année une somme 
considérable de numéraire sortait du Valais pour l'achat des vins étran­
gers, tandis qu'une grande portion de ceux du pays demeuraient sans 
débit, et, qu'ils ne trouvaient leur écoulement que dans l'excès de 
l'ivrognerie et de la débauche : l'insouciance du Valais à cet égard était 
devenue un sujet de dérision pour ceux même qui en profitaient. Ils ne 
pouvaient concevoir l'aveuglement d'un pays auquels tous ses voisins 
ferment la sortie d'une production surabondante à la consumation et 
qui en va néanmoins chercher encore des quantités inutiles au dehors. 
Ce genre d'humiliation, et ce commerce ruineux pour le pays ne doit 
plus subsister aujourd'hui que tout le Valais n'a qu'un seul intérêt 
et c'est pour le faire cesser que le Conseil d'Etat propose à la Diète 
de défendre l'introduction des vins étrangers.» 

7 
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daher bcn Zehnen Goms, Brtg, Visp uni> Wienern '), die feinen 
Wein produzieren und deren Bedarf die Inlandsproduktion 
nicht deckt, die Erlaubnis fremden Wein einzuführen, lind 
damit die Staatsfinanzen von dieser Einfuhr auch etwas 
profitieren können, errichtet er einen Finanzzoll. Dieser trifft 
die Weinionsumenten der oben genannten Zehnen, welche 
auf den „Sauni" eingeführten Weines eine Gebühr erst uon 
1.50 Fr., dann, da dieser Ansah als zu hoch bemessen, uiel-
faeh umgangen wird, von einem Franken entrichten müsse»,') 

Für die Eintreibung der Weineinfuhrgebühr bestellt der 
Gesetzgeber eigene Einnehmer.') 

Das Ginfuhiueibot fremder Weine daueit auch »ach dem 
Aufhören des « Departement <!u Siinplon cm. Ebenso wird 
auf den mit Gilaubnis eingeführten Wein eine Ginfuhrgebühr 
«hoben, vide Archiv (198). «Rt, 1, Ott. 1815. Im Finanzgesetze 
non 1819 und 182a wird pro Zentner 3.75 Fr,, pro „Saum" 1.50 ; 
in Flaschen pro q. 0, Liqueurs pro q. 4,50, Bier pro q. 9 Fr, Nin-
fuhrgebühr bezahlt. 1820 wird den Klosterfrauen uon Vrig, da die 
Professoren des Kollegiums Weinzollfreihcit genießen, durch den 
Dezember-Landrat ebenfalls diese Vergünstigung zuerkannt für 
« 40 charges de vin par ans ». Archiv (198) Nr. 9. Auch im Finanz» 
gesetzt für 1841 und 1842 besteht die Ginfuhrerlaubnis fremder 
Weine für die Zehnen Goms, Vifp, Brig, Oestlich-Raron. Diese 
zahlen dem Fiskus 75 (5ts. pro Zentner eingeführten Weines. 

') Ämc1 (.'. li. 241. Archiv (197) 2ü: der Staatsrat an den 
Landiat (Mai 1808'. « . . . . nous »uns trouvons très enibarassé 
relativement aux ilixaiiis de Concile, Brigue et Viège. Leur position 
n'est pas la même yue celle des communes de St-Gingolpli et du 15ou-
veret. Ils sont plus éloignés des vignobles du pavs, il y a habituelle­
ment une grande différence de prix entre le vin d'Italie et ceux du 
pays. > Archiv (197) 48: Vourg.St.-Pierre erhält 1803 ebenfalls 
die Erlaubnis fremden Wein für seinen Gigengebrauch einzu-
führen. Vgl. Holder „Meine Reise durch das Wallis im Jahre 
1803/ Stuttgart 1805, Seite 52. 

') Arne.4 ('. E. 3(i. 49. Prot. C. E. 114. 193, 256, 289, 323, 
343, 480, K370. Kxp. IT. 192. Abscheid (AIII. 13. 1-1) I.* 7. Archio 
(197) 18 ff. 

3) Prot, «', K. F56(i. (J17, 114, 193. 25'!, 11420, 
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1818 unterliegen die Weine noch der Verzollung. Vurch 
das Finanzgesetz von 1850 wird auf die Einfuhr aller geistigen 
Getränke per Viuttozentner eine sogenannte „Consumogehühr" 
gelegt. Infolge der Bundesverfassung werden die schweizerischen 
Getränle niedriger belastet als die fremden. Nie Weine aus einem 
Nundeslanton, welcher für die Walliferprodulte keine Confumo» 
gebühr bezieht, können von der Gebühr enthoben werden. W. G. 
v in . 352 (203), IX. 286 (272). Infolge der bundesratlichen Schluß, 
nähme vom 25. Juni 1858 wird die „Nonsumogebühr" auf gei» 
stige Getränke schweiz. Ursprunges aufgehoben. W. G, X. 11« (138). 
Schanz IV. 259. Finanzgesetz von 1862 spricht nicht mehr von einer 
Konsumgebühr, sondern von der .Verbrauchssteuer", „welcher die 
Weine, Niere, Liqueurs, der Weingeist, Branntwein und andere 
geistigen Getränke, die vom Auslande kommend ins Wallis im-
porliert werden, unterworfen sind". W. G. X. 287 (267), XI. 14. 
Finanzgesetz von 1874 wird 1883 dahin ergänzt, daß die geistigen 
Getränke, obwohl sie von einem schweiz. Heilunflszeugnisse be-
gleitet, künstlich oder mit Weingeist fremder Herkunft fabri» 
zierte Produkte sind, mit der Verbrauchssteuer belegt werden. W. 
G. XIII. 322 (334). 1891 bestimmt ein Dekret, baß die Vorweg-
nähme von dem durch die eidgenössische Alkoholoerwaltung ge» 
wonnenen Ertrag zur Bildung eines Fond, nicht die dem Staate 
bis Ende des Jahres 1890 bezahlten Summen betreffe, welche 
der Bund für die dahingefallene „Konsumgebühr" bezahlt habe 
und welche während den vier letzten Jahren durchschnittlich auf 
Fr. 36,632 sich beliefen. W. G. XV. 194 (199), Rcichesberg II. 1577. 

Wie bereits betont wurde, sind für den Gesetzgeber nebst 
seinen schutzzöllnerischen Beiuessgründcn hauptsächlich finanz-
politische Gesichtspunkte maßgebend für die Aufstellung 
von Ein- und Ausfuhrgebühren,l) 

Stcuerobjekte sind alle in das Land eingeführten Waren, 
die daselbst verbraucht werden und eine bestimmte Anzahl 
exportierter Landesprodukte. 

l) Archiv (199, 4: der Staatsrat an den Landrat: (Mai 1804) 
« . . . >le manière à souder une liranche «le revenu sure, facile à re­
server. qui atteint assez également toutes les classes et qui avec de 
légères modifications ne pourra causer que peu de réclamations sen­
sibles, » 
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Steuerzahler sind die Importeure und Exporteure, also 
hauptsächlich die Kaufmannschaft, Steuerträger die Konsu« 
mcntcn. 

Um diese letzter» nicht die ganze Steuer auf Koste» 
der erster» tragen zu lassen, ist es ucrbote», die Warc»preife 
unter de»i Vorwaude der Einfuhrgebühren zu erhöhen unter 
Strafe von 200 Fr. und sechsnnnratlicheni Verlaufsoerbot. ') 

Die Erhebung dieser Steuerart hat der Gesetzgeber ver-
pachtet. Die Pacht wird auch hier versteigert^) und dem 
Meistbietenden unter ähnlichen „Bedingungen und Elausulen" 
wie bei der Salzpacht überlassen.') 

') Arne* (.'. E. 93. Archiv (.190) 5, 6, 7 (Mai 1804): „Wir 
haben geglaubt, e3 sei unsere Pflicht zu verhindern, daß das 
Publikum nicht geschädigt meide und daß »»an nicht aus aller 
Achtung eine Quelle der Ginlünfte setzte, t ie für den Staat desto 
kostbarer ist, weil die Einnahme leichterer und sicherer jist, und 
dem Glüclstande eines jeden mit mehrerer Gleichheit trifft . . . . 
Wir haben virmeint, man sollte den Kaufleuten anzeigen, daß 
sie diesfalls Untersuchungen ausgesetzt weiden." 

') Prot. C. E. D550: 3er Staatsrat beschließt am 4. Oktober 
1804 ein Zirlulai an den Landrat belr. die Versteigerung der 
Gm» und Ausfuhrgebühre», 

Laut Staatsrechnungen betragen die Ginnahmen für den 
Staat: 1804: 17,974 Fr., 1806: 23,379 Fr., 1806: 12,323 Fr.. 1807: 
48,951 Fr., 1808: 3708 Fr., 1809: 35,235 Fr., 1810: 17,600Fr. Das 
Schwanken dieser Ginnahmen erklärt sich dadurch, daß die Pächter 
vielfach sehr unregelmäßig ihren Pachtzins zahlen und daß die 
einzelnen Pächter Gläubiger des Staates flnd uud ihre Fmderungs-
Summen mit dem Pachtzins verrechnen. Vgl. Archiv (198) Nr. 5: 
Gesetz vom 3. Mai 1808: Art. 3. „Ver Pachtzins dieser Rechte wird 
wieder zur Abzahlung der richtigen, urlundsmäßig anerkannten 
Staats'Zchulden verwendet werden." Ebenso Archiv (197) 44. 

Ter Pachtzins wird trimesterweise bezahlt: Arne.« ( '. 14,206. 
Archiv (198) Nr. 1. « Notes confidentielles do la Diète au (,'onseil 
d'Etat. » 

3) Ame.2 C. E. 188: Versteigerungsbedingungcn für die Pacht 
vom 1, Januar 1805 bis 31, Dezember 1807, ebenso Archiv (197) 
27 für 1809 und 1810, Archiv (197) 9, 22, 29, 
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Der Pächter hat Bürgschaft zu leisten. Der Landrat 
behält sich die Ratifikation des Pachtvertrages vor. *) Seine 
Dauer wird auf zwei Jahre fixiert, da die Organisation 
des Zollwescns, die vollständig dem Gutdünken des Pächters 
überlassen wird, ziemliche Zeit beansprucht und der Gesetz-
gebrr den Pächter auch das Resultat seiner „Kosten und 
Mühen" genießen lassen will. Die Angestellten des Pächters 
müssen vom Staatsrate genehmigt werden,') 

Die Einfuhrgebühr wird, wie schon bemerkt, auf alle 
in das Gebiet der Republik eingeführten Waren erhoben. 

Die Einfuhrgcbühr ist ein Gewichtszoll, der den Zentner 
zur Einheit hat.') 

Das geschmolzene Eisen, das Vlei und die übrigen 
Rohstoffe zahle» pro Zentner 8.75 ^r., das verarbeitete 

') Arne2 ('. K. 235, 270, 375: Hei Staatsrat legt dem Land-
rate auf dem girlulalionswege das Resultat der Versteigerung 
zur Ratifilation vor. 

Abscheid (AIIT. 13. 14) I.' 19, 11.= 10. .Nelret vom B. De» 
zcmber 1805, das Resultat der Versteigerung der Pachte der goh» 
lenrechte der Republik für das Jahr 1806 gutheißet." Ebenso 
Archiv (197) 31. 

Archiv (197) 7 (Mai 1804): « La Diète a adopté l'article en 
se réservant cependant le droit de confirmer on de rejetter l'adjudi­
cation.» Ebenda 24, 25. 

') I n der Staalsrechnung non 1807 ist unter « senne des 
droits d'entrée et de sortie » folgende Bemerkung zu lesen: «La 
ferme des droits d'entrée et de sortie de 1804 est encore redevable 
de 48(>7 1rs consignés an compte de 1805, mais elle réclame des bonifi­
cations pour des objets entrés pour les travaux dn Simplon, pour les 
Capucins, pour la maison du St-Rornliard. le Résident de France et 
pour îles marchandises considérables entrées par des négotians deVevey 
avant l'Epoque où les droits devaient se payer et en outre elle ré­
clame une bonification pour l'organisation des Bureaux de cette ferme, 
qui était la première et qui est devenue si avantageuse à l'Etat, telle­
ment qu'elle parait par ces motifs réduire la dette à mille francs qu'elle 
est preste à payer . . . » Amc.< ('. F.. (mai 1804) 8;). Archiv (196) 3. 

') l'iot. ('. K. K452. L182. 
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Eisen 4.60 Fr. und die Sensen pro Pfund 4 Ctß. Ein« 
fuhrgebühr. 

Nur die gehauenen Steine, wie auch der Marmor und 
die Ziegelsteine zahlen nicht pro Zentner, sondern pro Fuhr, 
wobei der einspännige Wagen ca. 1.15 Fr., der vierspännige 
ca. 3 Fr. zahlt.') 

Gebührenfrei bei der Einfuhr sind Reis, Getreide und 
alle Sanicnarten, ferner die Mühlsteine und das gewöhn-
liche Kochgeschirrs (Zuber, Brenten usw.). Mit der Aus-
fuhrgebühr belegt der Gesetzgeber die Ochsen- und Kuhhäute, 
die Felle der Kälber, Schafe und Ziegen, die Felle der 
wilden Tiere, die rohe Wolle und die Therebcntine und die 
Rinde.') Die Gebühren sind für die Waren roh und samt 
der Verpackung zu entrichten.-') 

Im ersten Gesetz, welches das ausschließliche Ein- und Aus-
fuhrrecht einführt und als eine „Nclslagc zum Finanzsystem" 
(1303) erscheint und erst 1810 als eigentlicher Bestandteil 

') Abscheid (MIL 13, 14) I.* 27. 
s) Prot. C. E. 1)454, 455, 481, 371: (Juli 1804.) .Die Abtei 

St. Nernhaid tann gebührenfrei einführen: 8 gentner Waren, 
ebenso die Kapuziner von St. Moritz und Sitten 4 Zentner." Die 
Baumaterialien für die Simplonstraße sind gebührenfrei. Vgl. 
Archiu (187) 5, Art. ?, 8. 

Die Gebührensreiheit wird im Laufe der Zeit nur langsam 
erweitert. 1889 hebt ein Dekret den Gintrittszoll auf die Butter, 
den Zieger und Vacherin auf W. G. IV. 4« (153). Das Finanz-
gefetz für 1841 und 1842 erklärt als zollfrei: Samen aller Gattun-
gen, Kleider, Leinwand, Hausgeläle, Phystlalienstrumente, Schul-
bûcher usw., W. G. VI. 70 (80). Durch einen Staatsratsbeschluß 
von 1846 wird die Ginnahme der lFintriltsgebühren auf das Ge« 
treibe, das Mehl und das Brot eingestellt, W. G. VII. 272 (271), 

3) Die Gebühr für die ausgeführte Rinde wird wagenweise 
berechnet: Wagen zu 1 Pferd 2.75 Fr., zu 4 Pferden 10 Fr. 

*) Auch die Ginfuhrgebühr des Jahres 1618 ist ein Gewichts» 
zoll, welcher den Bruttozentnei zur Einheit hat, vide Archiv (198) 5. 
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des Finanzgesetzes auftritt, ist der Gebührensatz, ausgenum« 
men bei den oben angeführten Waren, ein feststehender und 
beträgt pro Zentner 7,50 Fr,, wird aber von 1805 an auf 
5 Fr. reduziert, HUI so das Gewicht und den Wert der 
Waren mit der zu entrichtenden Gebühr besser in Einklang 
zu bringen. 

Vie staalsrälliche Volschaft (A.mc.2 C. K. 83 ff.) vom 12. Mm 
1804 wirft interessante Schlaglichte: auf die gollpolilil der Repu-
Mis Wallis, weßhalb wir sie hier teilweise anführen: „Wir 
haben den Vacherin und den Käse aus dem Auslande nicht 
gebührenfrei erklärt, da die Produktion im Lande genügt und die» 
jenigen, die auswärts wohnen mit dieser Gebühr belastet weiden, 
ebenso sind die eingeführten Schuhe, die Handwerkzeuge in Eisen, 
wenn sie neu sind, zollpflichtig, denn hier Zollfreiheit zu gewähren 
wäre ungerecht, da die Rohstosse, die im Lande verarbeitet wer» 
den, mit Zoll belegt sind. Eine Zollfreiheit, die man mit Recht 
verlangt hat, ist die für Wolle und Häute, die man zur Verar» 
beitung ins Ausland schickt und welche man wieder zurückbringt 
zum Gigengebrauch. Es ist zu beachten, daß die Wolle und die 
Häute die Zollgebühr bei der Aus- und Einfuhr zu entrichten 
haben. Niese Reklamation ist eine wohlbegründete; sie zielt auf 
eine vollständige Zollfieiheit, welche die Wallis« seit urdenllichen 
Zeiten für ihren Gigengebrauch innegehabt haben und es ist daher 
schwer diese Forderung zu belämpfen. Na aber die Steuer auf-
erlegt ist auf alle Erzeugnisse der ausländischen Industrie für die 
inländische Konfumation, so erscheint es nicht im Sinne des Ge> 
setzes, dasi man seine Wolle, seine Häute im Auslande verarbeiten 
läßt ohne einen Ginsuhrzoll zu bezahlen, üeberdies ist nicht ein-
zusehen, warum jene die solche Gegenstände besitzen, Ausnahmen 
genießen sollten, wählend diejenigen, die diese nicht besitzen und 
selbe beim Kaufmann laufen müssen, diese Ausnahme nicht ge« 
nießen. Der Grundsatz, welcher den Patrioten von allen Gebühren 
freisprach für Gegenstände des Gigengebrauchs, war gerecht, weil 
dieser Grundsatz allgemein galt, aber seine Anivendung auf die 
gegenwärtigen Verhältnisse für diejenigen, ivelche ihre Häute zur 
Bearbeitung ins Ausland schicken, märe eine Ausnahme zum 
Nutzen einzelner Individuen («une -saveur potiv l'homme aisé aux 
dépens du pauvres »). Zudem würde diese Ausnahme große U»° 
annehmlichteiten schaffen und Mißbrauche hervorrufen:" 
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Ein- und Ausfuhigebühr zahlen inüssen durch Gchöhung des 
Preises ihrer Arbeit, so wäre dies eine Ermutigung für den Ar-
beiter des Landes, der in Generalprosit sich umwandeln würde, 
indem er zurückhält dasjenige, das jetzt ins Ausland geschickt wird," 

Die Einfuhiczcbühr ist zu entrichten entweder in de» 
^olll'ureaur von St , Moritz, Simplon oder St , Bernhard, 
Für die Ausfuhrgebühr sind inaßgebend die Zollstationen 
von Brig: für den Export über den Simplon oder durch 
den Lehnen Goins nach llri und Bern, ferner Visu: für 
de» Export durch das Vispertal nach Italien, Im Unter« 
Wallis wird diese Gebühr in Martinach, S t . Moritz und 
Monthey erhoben. Der Gesetzgeber erkennt dem Pachter das 
Recht zu, an andern Grenzpässcn, falls er dies für not-
wendig und vorteilhaft findet, ^ollposten zu errichten, bei 
welchen die ein- und ausgeführten Waren abgeladen und 
gewogen werden müssen. 

Die eingeführten Waren muffen Vor dem Zollbeamten 
deklariert werden nach der Natur der Ware und der Art 
ihrer Verpackung und ihre,» Gewichte, und der Vestiminunge-
ort derselben muß angegeben werden, ') 

Die Einfuhrgebühr ift vom Frachtführer sofort zu be-
zahlen. Der Frachtführer erhält dann als Quittung eine» 
„Bezahlungsschein des Einfuhrrechtes". Die gleiche Vorschrift 
gilt bei der Entrichtung der Ausfuhrgebühr. 

Die Warenschiffe, welche Rhone aufwärts fahren, haben 
bei Porte du Saix besondern Formalitäten zu genügen, 

Der Schiffsinann hat dieselbe Deklaration bezüglich der 
mitgcführten Waren wie der Frachtführer zu gebe». Dafür 
erhält er 00111 Zollbeamten einen Gelcitsbrief. Er hat unter 
Leistung einer Bürgschaft zudem noch die Verpflichtung ein-

') l'rot.C. K. M112: der Pächter ersucht den Staatsrat noch-
mals den Beschluß vom 27, Januar 1804 zu publizieren, welcher die 
Verpflichtung enthält, daß die ins Wallis sahrenden Transportwa-
gen bei den Zollstationen ihre Waren dellarieren müssen. Arne,1 

C. E. 330 ff. 
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zugeheir, fein Schiff weder abzuladen noch wieder zu be-
frachtcn, ausgenommen in Gegenwart des Zoll-Kontrolleurs 
in Vouvry, dein er sich zu diesem Zwecke persönlich vorzu­
stellen hat,') Bei seiner Ausfahrt aus den, Gebiete der 
Republik hat er in Porte du Saix seinen Ausfuhrschein und 
den durch den Zoll-Kontrolleur bescheinigten Geleitsbrief 
dein Zollbeamten abzugeben. Unterläßt er diese Porschrift, 
so verfällt seine Bürgschaft. Diese Bürgschaft verlangt 
der Gesetzgeber, damit der Anspruch des Pächters auf 
feine Zollgebühr gesichert sei und auch der Diskus seinen 
Strafanspruch erhalte, falls betrügerischerweise die Zollge-
bühren umgangen worden sind. Der Strafanfpruch beträgt 
bei direkter Umgehung 375 Fr., bei Betrug 800 Fr. und 
Konfiskation der geschmuggelten Waren. 

Wer die Ein- und Ausfuhrgebühr mittels! Uebcrlistung 
umgeht, wird mit Konfiskation des ganzen Warentransportes 
und einer Geldbuße von 375—(100 Fr. bestraft. ̂ ) 

Die ausführenden Organe des Pächters, die Zollbe-
muten, auch „die Vorgesetzten des Pächters" in der Gesetz-
gebuug genannt"), ziehen die Gebühren ein. 

Diese haben in die Hände des Großkastlan ihres Zehnen 
den Amtseid abzulegen, ihren Pflichten gegen den Staat, 
den Pächter und das Publikum getreu obliegen zu wollen. 

Den Zollbeamte» steht ein Durchsuchungsrecht der 
verdächtigen zollfreien Waren zu. 

Den Perdacht eines Betruges haben sie dem Gemeinde-
richter anzuzeigen. 

•) Prot. ('. ti. 0285: Am 27. Juni 1804 wild der Beschluß 
vom 27. Iannar 1804 Betr. „eine Verordnung über die Erhebung 
einer Gin- und Ausfuhrgebühr" auf Antrag des Vize-GroMstlans 
de RiedmatUn wie oben dargestellt abgeändert. W. G. T. 263 (231). 

') Prot. C. E. C235 : Staatsratsbefchluß oorn 5. Dezember 1803. 
*) Im französischen Gesetzestezle weiden diese « les préposés 

du fermier» genannt. Archiv (107) 4: Art, 39, 40, 42, 45, 60. 
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Im Falle eines entdeckten Betruges haben sie die Ware 
zu beschlagnahmen. Die Beschlagnahme muß urkundlich auf-
genommen werden. Der Grund der Beschlagnahme ist an-
zugeben, der Namen des Betrügers genau festzustelle» und 
die verfallene Geldbuße zu bezeichnen. Das Original dieser 
Urkunde geht an den Gemcinderichter und gilt als Anklage-
schrift. 

Der Gemcinderichter leitet ein summarisches Verfahren 
ein und übergibt innert drei Tagen seine Schlüsse dem Groß-
kastlan, der nun den ordentlichen Prozeß einzuleiten hat. 
I n demselben tritt der Pächter als Kläger, der Denunzierte 
als Angeklagter auf. Der definitive Urteilsspruch steht dein 
Zehncngerichte zu. 

Die Gesetzgebung über die Ein- und Ausfuhrgebühren 
ist eine für die kurze republikanische Zeit verhältnismäßige 
reichhaltige. Wir führen daher chronologisch die einzelnen 
Maßnahmen des Gesetzgebers an: 

Gesetz, welches die Einfuhr fremden Weines verbietet, 
vom 24. Mai 180?.. Abscheid (AIII. 13. 14) I.* 11. 

Gesetz, welches die Ausfuhr des Futters, Strohes und 
Düngers verbietet, vom 27. Mai 1803. Abscheid (AITs. 13. 
14) Î.« 14. 

Gesetz, in Betreff der Susten-, ,;>oU-, Transit- und 
Brückenzollrechte, vom 28. Mai 1803. (AIII. 13. 14) I.2 17, 
W. G. J. 135. 

Gesetz zur Beilage zum Finanzsystem, durch welches 
eine Ein- und Ausfuhrgebühr auf die Ware verordnet wird, 
vom 2. Dezember 1803. (AIII. 13. 14) I.3 47, W. G. I. 
250 (225). 

Beschluß über die Einführung einer Ein- und Ausfuhr-
gebühr auf die Waren, die für das Innere der Republik 
bestimmt sind oder von derselben ausgeführt worden, vom 
2. und 4. Januar 1804. W. G. I. 259 (228). 
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Beschluss dos Staatsrates, wclchcv eine Vcrordnunss über 
die Erhebung der Ein- und Ausfuhrgebühr vorschreibt, uom 
27. Januar 1804. W. G. I. 2<>3 (231). 

Gesetz, welches die Fortsetzung der Ein- und Ausfuhr-
gebühr bestimmt, vom 26. Mai 1804. (AITI. 13. 14) T.* 25., 
W. G. T. 291 (255); 

- Gesetz über das Verbot der Einfuhr und des Durch-
zuges englischer Waren vom 30. Mai 180(i. «ATIT. 13. 14) 
TT.' 20, W. G. I. 34« (II. 20). 

Dekret, welches den Staatsrat bevollmächtigt eine neue 
Versteigerung der Ein- und Ausfuhrgebühren vorzunehmen, 
vom li). November 180(1. (AIII. 13. 14) I I . 2 (>. 

Dekret als Beilage zum Finanzgcsctz betreffend die Ein-
fuhrgebühr vom 24. November 180(1. (AIII. 13. 14) I I . 2 !', 
W. G. I. 35!» (II. 33). 

Dekret, welches die Versteigerung vom 25. November 
180ll der Pacht der Ein- und Ausfuhrrechte gulheifzt. «AIII. 
13. 14) IT.2 10. 

Gesetz betreffend die Ausfuhr des Getreides und Mehles 
vom 4, Dezember 1807. (AIII. 13. 14) 1 1 / <>!>, W. <«. 
I. 438 (II. 113). 

Gesetz, welches verbietet Hornvieh vom Auslande in 
die ,̂'epublik zu bringen, vom 2. onni 1808. «AIII. 13. 14Ï 
II.* 18. W. G. I I . 14 (149). 

Gesetz, welches das Finanzsystem für das Jahr 1810 
anordnet vom 5. Dezember 1809. (AIII. 13. 14) II ." 7. 
W. G. II . 98 (111,. 

Gesetz, welches die Verlängerung der Ein- und Aus-
fuhrrechte bis 31. Dezember 1812 bestimmt, vom 1(J. Mai 
1810. «AIII. 13. 14) II.» !!. W. G. II. 114 (2791 

B. Die D ii r ch g a n g s g e b ü h r e n. 
Neben der Ein- und Ausfuhrgebühr hat der Gesetzgeber 

der Republik auch noch die Durchgangsgebühren dem Fiskus 
dienstbar gemacht. 
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Diese „ I ollrech te der Republik" >), wie der Gesetzgeber 
sie nennt, zerfallen in mehrere Untergruppen, die je nach 
ihrer Eintreibungsart verschiedene Namen haben. 

Wir unterscheiden: die Transitgebühr, den Großen Zoll, 
den Kleinen allgemeinen Zoll, den Zoll, genannt „Sauf-
conduit", den Brückenzoll und das Sustenrecht, Der Gesetz-
gelier will all diese Rechte, welche die helvetische Verfassung 
von 17!»« als aufgehoben erklärt hattet, wieder erflehe» 
lassen, da auch sie für den Staat eine» große» Nutze» habe», 
insofern sie de» Handel beeinflußt» und die Mittel zur 
Ilnterbaltung der Brücken und Landstraßen geben, Sie sollen 
daher eine Einnahineguelle der Republik sein/') 

Ter Gesetzgeber stützt sich zur Wiedereinführung dieser 
Durchgangsgebühren auf die alten Landratsbefchlüsse, die 
bereits 178(> ein vollständiges „Zollen"-System festgesetzt 
hatten/) Da aber viele Gemeinde» der Republik die Durch-
gaugsgebühre» als Eigentumsrecht beanspruchen, er»iächtigt 

') Archiv (196) 9. Ost wird auch der Ausdruck „die Ferme 
der Zahlen", auch der der „gollengebührcn" gebraucht. Abscheid 
(AIII. 13. 14) II.5 7. 

'-) Neichesberg LH. 1573 ff. 
3) Archiv (199) 0 : Der Staalsrat au den «andrat (Mai 18<>3) : 

<' Les ilraits do L'éages et l'ontages qui so perçoivent dans la Ré­
publique étant susceptibles avec des soins d'être d'un produit consi­
dérable pour l'Etat > Aine.1 (.!. K. 215 11'. 

Abscheid (Alit. 11. 2) VII. (»20. Nie Begründung der Nurch-
gangsgebühien findet sich ähnlich bereits im Weihnachtslandiale 
von 1788: . . . all,, que l'Etat soit un peu indemnisé des dépenses 
pour les grandes routes, non obstant opinion contaire d'un ou autre 
luxai,,, le l'éage sera sans retard établi et perçu connue cela se pra> 
tique en les Etats bien organisés d'autant que le libre patriote est 
partout excepte. » Archiv (198) Nr. 4. Abscheid (Ain. 13. 11) I.5 17. 
Gesetz vom 28. Mai 1803, W. G. I. 153 (135). Abscheid (AIII. 
13. 14) II.'1 7. 

<) Archiv (199) 9. 
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der Landrat bon Staatsrat zum Ankauf dieser Rechte, damit 
der Ertrag derselbe» künftig in die Staatskasse fließe.') 

Auch hier wird an dem Pachtsystem festgehalten: die 
Durchgangsgebühren werden an die Meistbietenden Pächter 
versteigert, erst auf ein Jahr, und dann durch die Erfahrung 
belehrt auf zwei Jahre. 

Bei der Versteigerungsnerhandlung führt der Zehnen-
Präsident den Vorsitz.'̂ ) 

Der Ersteigerer, der durch Zuschlag da? Durchgangsrecht 
in Pacht erhält, hat Sicherheit zu leisten in Form einer 
Bürgschaft. Der Bürgschaftsakt muß beim Finanzpf!ege.r 
hinterlegt werden. 

Der Gesetzgeber überlädt von 1805 an sämtliche Durch-
gangsrechte einem sogenannten „Generalpächtcr", um dem 
Staate dadurch die Kontrolle über die einzelnen Pächter und 
ihre Geschäftsführung zu ersparen. 

') l'iot. ('. K F38U, K-lso: Deputierte von Sitten ueihan» 
dein am 5. Mai 1808 mit dem Staatsrate betr. Weg» und Vlüb 
icngcld, das sie zu beziehen bisher berechtigt waren, ebenso K515 : 
Vechandlungen mit Bourg St, Pierre, 1.5 mit der Vurgerschalt 
St. Moritz. K472 mit Leul, K473 mit Sembrancher. Prot. C. E. 
K387 (I. April 1808): Beratung des Staatsrates betr. den An-
kauf der Weg» und Brückenrechte mehrerer Gemeinden. Ner Staats-
rat beschließt ein Zirkular an die Zehnenpräsidenten zu senden, 
um sie aufzufordern die diesbezüglichen Rechtstitel einsammeln 
zu lassen und an ihn einzusenden. 

I n der Slaatsrechnung von 1808 findet sich ein Posten von 
750 Fr. für « Achat de l'éage de Saxon ». Gewöhnlich zahlt der 
Staat für die ihm überlassenen Rechte den Gemeinden eine Rente, 
so erhält St. Moritz 900 Fr., Biso HO, Sembrancher 114. Leul 
112 Fr. Vgl. Archio ( 198) Nr. 4. « Mémoire de la Bourgeoisie de 
St-Maiiriee au sujet de la cession de ses droits de péages en 1808. » 

Archiv (199) 30, Mai 1808: « . . . La Diète avait invité le 
Conseil d'Etat à acheter tous les droits de l'ontages et de Péages 
divers qui appartenaient aux Communes ». 

2) Archio (199) 20, Ame.1 C. E. 215, Ame.2 C. E. 184, Ame.» 
(.!. E. 319. 
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Sic weitere Folge dieser Vereinfachung macht sich in 
einer bedeutenden Steigerung der Einnahmen bemerkbar. 
Während dieselben 1805 8700 Fr. betragen, sind sie 1810 
niit ll>,100 Fr. in den Staatsrechnungen angegeben. 

Bei der Einführung der staatlichen Zollrechte wird in 
der Republik angeregt das ganze Zullwesen, d. h. sämtliche 
Ein- und Ausfuhrgebühren und Durchgangsgebühren einem 
einzigen Pächter zu überlassen und es werden dafür bedeu-
tende Offerten bis zu 85,000 Fr, gemacht, Der Landrat 
lehnt aber diese Angebote ab.') 

Die Umgehung der Durchgangsgebühren wird auch hier 
mit Konfiskation der gebührenpflichtigen Waren und einer 
Geldstrafe uun 4—32 Fr. belegt. Der Gros'.kastlan ist die 
kompetente Anzeige- und Strafbehörde.') 

Sache des Staatsrates ist es den Tarif für die einzel-
neu Durchgangsgebühren aufzustellen. 

Der erste Tarif datiert uon 1802. Er wird 1808 re-
vidiert, dabei werden einzelne Durchgangsgebühren ganz 
fallen gelassen. Ten Anstoß zu dieser Revision gibt der 
französische Gesandte. „Das Commercium, welches die Viel-
fältigkeit der Rechte und der Einnehmer ermüdet und beun-
ruhigt, begehrt diese Revision."'') 

') l'rot. (.'. K. 1)494, Fölifi, .J49Ô. Archiv (196) 7, 12, 16. 
Prot. C. E. C55. 

2) l'rot. C. E. NlOO: Wer Staatrat wird benachrichtigt, daß 
die Weg« und Biückeniechle und Transitgebühien im Zehnen ©om8 
und Visp nicht bezahlt worden sind. Nr bestimmt, daß gemäß 
Tarif uon 1608 und Gesel, die Gebühren sofort einzutreiben sind 
und daß die Nichtzahler dem Großlastlan angezeigt und uon die-
fem gesetzlich bestraft weiden sollen. 

') Archiv (198) Nr. I, Abscheid (All!. 13.14) II.« 23, II. II. 
Archiy (198) Nr, 1: « La ('OUImission ayant portò plus particulière­
ment son attention sur la lettre du Ministre de France, qui prétend 
une exemption de droits de péages et transit en laveur des marchan­
dises qui arriveraient à St-Maurice par la route de France 
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I m folgenden wollen wir noch eine kurze Darlegung 
der einzelnen Durchgangsgebühren geben, 

a) Die T r a n f i tgebührc . n: Diese sind zu bezahlen 
fiir alle Waren und Lebensmittel, alles Vieh, welche vom 
Auslande kommen und durch das Gebiet der Republik zie-
hend wieder in das Ausland gehen. 

Die Transitwaren haben einen ganz bestimmten Weg 
einzuschlagen, entweder über den Simpelberg oder St , Bern-
hardsbcrg, oder über die Brücke von St , Moritz oder durch 
dir Zollstation Purte du Saix. 

Dem neuen Tarif werden die Straßen über die Gemini, 
die uon St , Gingolph nach St , Moritz ebenfalls einverleibt, 
Für den Gesetzgeber ist diese letztere Beifügung nicht eine 
handelspolitische Maßnahme, da diese Straßen ja „schon 
wenig besucht sind" '), sondern er beabsichtigt, in dem neuen 
Tarif die vorhandenen Lücken („Lueunen") auszumerzen. 
Die Transitgebühr wird nur einmal bei dein Eingang in das 
Wallis bezahlt. Der Gebührenzahler erhalt eine» ^ahlungs-
schein, das sogen, „Durchzugsbillet"^), das die Straße, für 
loelche das Transitrecht gewährt wird, bezeichnet. Diese 

La Commission vous propose . . . d'inviter le Conseil d'Etat, qui est. 
le gardien de notre Constitution d'en conférer plus particulier avec 
S. K. le ministre de France pour obtenir à cet égard si non la ga­
rantie de nos droits au moins de terminations plus favorables sauf la 
ratification de la Diète.» Archiv (199) 32: Message über de» neuen 
Tarif, Archiv (199) 29, 36: Briefe des franz. Gesandten Dernille 
betr. die Vuichssangsgcbühren. 

') Archiv (196) 14: Message über den neuen Tarif. 
Archiv (198) Nr. 1, Nr, 4. Vie Zollstation bei Simpelen, 

sogen, « barrière du Simplon » bleibt auch nach dem Aufhören der 
Republik bestehen, denn « sans laquelle le Valais ne serait pas eu 
état d'entretenir cette route dispeucieuse du Simplon \ 

2) 1824 findet sich im „Abschluß über die Einfuhr des großen 
Viehes" dafür den Ausdruck „Quittungsbillet". W. G. VI. 47 (42V 
Vgl. ßeusler 80, Blätter 1890: 160 ff. 
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Straße ist einzuhalten. Das Durchzugsbillet ist beim Ver-
lassen der Republik dem Grenzzollbeamten vorzuweisen. 

Um mittelst der Transitgebühr den viel höhern Ein« 
trittszoll nicht illusorisch zu machen, hat der Transitpflichtigc 
vor der Erhaltung des Durchzugsbillet eine Kaution zu leisten, 
welche den Wert der Transitware und der Buße eines er« 
wicscnen Betruges betragt. Für diese Kaution wird ein Ge-
währlcistungsschein ausgestellt. 

Die beiden ^lusweisschcine, Durchzugsbillet und Oe-
währlcistungsschein, sind dem Eingangsbureau innert einer 
bestimmten Frist zurückzusenden, ansonst das Einspruchsrecht 
des Pächters auf die Kaution effektiv wird. 

Der Tarif zerfällt in zwei Teile: der eine Teil bestimmt 
die Gebühr pro Zentner Ware, die in schwere, gewöhnliche 
und feine Ware unterschieden wird'), der andere Teil setzt 
den „Tarif des Transites auf die Tiere und das Vi«h" fest. 

Der Gesetzgeber weicht hier von dem Tarif von 1786 
ab, der die Ware nicht pro Zentner, sondern pro Wagen 
mit einer Gebühr belastete und einen Qualitätsunterschied 
nicht kannte,') 

b) D e r G r o ß e Z o l l : Derselbe wird bezogen von 
allen aus dem Auslande kommenden Waren, die für den 
Inlandstonsum bestimmt sind, und von den aus dem Lande 
crporticrten Waren, 

Der Große Zoll wird neben den Ein- und Ausgangs-
gebühren erhoben in den Zollstationen von Brig, Sem-

') Archiv l198) Nr. 4. < Marchandises tines: or. argent, montres, 
ilentelles. mousselines, soyeriers. Lourdes: blés, ris, vins, beurre, fro­
mage, huils. » 

2) Abscheid (AI1I. 11. 2) vil . 591. Archiv (198) Nr. 5. „Aus­
zug aus dem Abscheid der eidgen. Tagsatzung 1818. Seite 283": 
Nie Erhöhung des Tarifes (non 1803) für 1808 ist weder unoer-
hältnismäßig noch unbillig, da der neue Tarif die Lolalzölle und 
die nicht beträchtlichen Brückengelder in «ine einzig« Transitgebühr 
verschmilzt. 
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brancher, S t . Moritz, Monthey, Obergesteln, Gemmi und 
St , Bernhard. 

Dem Großen Zoll sind nicht unterworfen beim Export 
die Landesprodukte, beim Import Waren und Vieh, die nicht 
als Handelsobjektc, sondern zum Eigengebrauch bestimmt sind. 

Der Tarif macht hier nur mehr eine Unterscheidung in 
schwere und feine Ware; er betragt pro Zentner durchschnitt-
lich 2 bis 5 Batzen. " 

c) D e r K le ine a l l g e m e i n e Z o l l : Derselbe-be-
steht nur bis 1808 und ist eine Gebühr, die Uon allen Per-
sonen, Tieren, Waren und Lebensmitteln in gewissen Orten 
der Republik wie in Simpelen, Obergesteln, Zermatt, Lenker-
bad und Monthey beim Ein- oder Ausgang erhoben >uird. 

Der Tarif, der 1786 für Personen zu Fuß oder zu 
Pferd aufgestellt worden ist, wird beibehalten und ist für 
Simpelen 2 Kreutzer resp. 2 Batzen für Waren pro Zent-
ner und für Tiere ist das Minimum 2 Kreutzer, das Ma-
ximum 3 Batzen, 

d) D e k le inen O r t s z ü I l e: Diese bestehen nebst 
dem Kleinen allgemeinen Zoll in Obergesteln'), auf der 
Gemmi, in Bourg S t . Pierre, Sembrancher und S t . Moritz 
und Monthey für den Transit. 

Sie sind Vorrechte dieser Gemeinden oder Orte und 
werden 1808 bis auf die uon Obergesteln, der Gemmi, der 

l) E. A. 1. tiü, pag. 1047. Archiv (199) 50: Kapport sur les 
péages (nov. 1820). Der Landrat fixiert 1818 den Qrtszoll von 
Obergesteln, der bisher frei war, d. h. den die Gemeinde Ober-
nesteln selbst festsetzen lonnte, auf 5 Kreuzer, 

W. G. V. 536: Gin Ortszoll wird 1835 vom Landrat in 
Morel errichtet zur Beisteuer an die Kosten der Wiedererbauung 
der durch die Ueberschwemmung vom 27. August 1834 verwüste-
ten Straße uon der Massabrücle bis zu jener von Grengiols. Der 
Zoll wird vom Staate erhoben auf Fuhrwerke, Pferde und Maul-
tie«, Vieh, welche in Morel vorbeiziehen. Vgl. Blätter 1896: 35 ff. 
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Leulerbrücke über die Rhonc, des Schneeweges auf den 
Simpelberg aufgehoben. 

Diesen genannten Orten läßt der Gesetzgeber ihre Zol l -
Herrlichkeit und bestimmt, daß die kleinen Ortszüllc nebst den-
jcnigen des Staates weitcrbezogen werden können. 

e) D e r b e s o n d e r e Z o l l , S a u f c o n d u i t ge-
n a n n t 1 ) , wird nebst dem Großen und Kleinen Zoll bc-
zogen und besteht bis 1808 für alle fremden Waren, welche 
durch den Zehnen Monthey oder über die Brücke von St , 
Moritz ziehen, um in der Republik verkauft zu werden und 
fremden, nicht im Lande geborenen und dort wohnenden 
Kaufleuten gehören. 

Der Saufconduit ist ein Gewicktszoll, der pro Zentner-
Ware 1—12 Batzen dem Rechtsinhaber einbringt. 

s) D i e G e b ü h r des Brückenzol les^) ist ursprüng­
lich zum Unterhalte der Brücke bestimmt. Sic muß bezahlt 
werden von allen Personen, Waren und Tieren, die die 
Brücke passieren. Die Gebühr wird bei allen Brücken des 
Landes erhuben und beträgt auf der Brücke von St , Moritz, 

') Alchio (198) Nr. 4: « . . . . ce droit ne tut perçu que de 
quelques marchandises vendues dans le pays par les étrangers. » 

*) ^élimination. Le Rhône à St-Maurice. AIII. 10(11 : Fllsc. 1, 
Ni. 2 „S8ertrû8§ortilel zwischen Bein und Wallis betr. die Vrücle 
von St. Moritz, 1684. Art. 8. Auch ist außtrücllich vorbehalten, 
daß der Zoll von St. Moritz lobl. Stand Walliß wie derselbe 
solchen bißhar besessen norbaß verbleiben solle." 

Archiv (198) Nr. 3. Der Brückenzoll von St. Moritz wird 
bereits 1276 ausgeübt, Petrus TCpiscop. Sed. vendit in perpetuuin 
et in l'eudurn condedit liurgensibus Sedunensibus pro 60 Lib. et pro 
quinque Solidis Servitii annualis et deceni solidis placiti devisionen 
omnium ballauemquam acquisivit a .sono Lotaco C. S. .Ilaquidem quod 
de illa divisione solvaiitur Lib. (i in Custodia de monte hordeo quam 
dicte burgenses solvebant et si quid niaiict supertluuni ex divisione 
il lud residuuin débet poni in adilicatio pontis Rhodani. » Vgl. Blätter 
1905: 387 „Das Bruggbrot zu Naters." 
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für die der sog. „Besondere Brückenzoll" erhoben wird, für 
Personen zu Fuh und zu Pferd 1—2 Kreuzer, für Kutschen 
1—4 Batzen je nachdem 1, 2 oder 4 Pferde vorgespannt 
sind, für Transpurtwagen 2—4 Batzen, 

Der allgemeine Brückenzoll wird seit 180S mit dem 
Durchgangsrecht erhoben. 

Von dem allgemeinen und besondern Brückenzoll sind 
befreit die Walliscrbürger und die im Lande angesessenen 
Bewohner für Wagen und Pferde, die für den Eigcngebrauch 
bestimmt sind.') 

Die Umgehung des Brückenzolles wird mit einer b)eld-
buhe bis zu 82 Fr, und im Wiederholungsfalle mit Kon-
fiskation von Pferd und Wagen bestraft. 

g) D a s S u s t e n r e c h t (H a l l a g e > ist bis 1K08 eine 
Zwangsgebühr.2) 

l) Archiv (196) 14: Der Staatsrat an den Landrat bei der 
Beratung des neuen Tarifs (1808). „GS ist schwer die Orts- und 
Nrüllenzölle im Innern des Landes zahlen zu machen. Noch der 
Ertrag hienon macht eine so wichtige Summe für den Staat aus. 
weil er diese Rechte non den Gemeinden gekauft hat und ihnen 
dafür eine jährliche Rente zahlt. Der Staat sann daher auf diesen 
Ertrag nicht verzichten Wir haben lein anderes Mittel 
gefunden als die Brüllenrechte schätzen zu lassen und zu dem 
Großen und Kleinen Zoll zu schlagen." 

1818 wird der Brückenzoll von St. Moritz in einen Wegzoll 
umgewandelt und erhoben von den Fuhrwerken, Pferden und 
Reisenden, welche von der Montheyerstraße herkommen. Nieser 
Wegzoll soll vom I. Mai 1818 bis 1. Mai 1828 bezogen werden. 
W. G. in . 183 (105). Ner Weg» und Brückenzoll, welcher vom 
Gesetz von 1808 aufgestellt wurde, wird laut Finanzgefetz von 1841 
und 1842 nebst der Gin- und Ausfuhrgebühr weiterbezogen. W. G. 
VI. 66 (71). Im Finanzgefetze von 1843 wird die Ausnahmcbestim-
mung, wornach Walliferbürgei für ihren Eigcngebrauch Brücken« 
zollfreiheit genießen, vom Gesetzgeber aufgehoben. W. G.317 (279). 

') Vgl. „Archin f. Schweiz. Gesch." Bd. II. « Développement 
de l'indépandanee du Haut -Arallais et conquête du Bas-Vallais », pasr. 10-
Vgl. Blattei 1890 143 ff., 1911 281 ff.. Gay «Mélanges» 4». 
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Nechtsinhaber des Sustenrechtes kann eine Gemeinde 
•oder ein Privatmann sein. Dasselbe ist geknüpft an ein 
Lagerhaus für die Deponierung aller aus dem Auslande 
kommenden Waren, Solche Rechte gibt es in Brig, Sitten, 
Entremont, Martinach und auf dem S t . Bernhard. 

Das Sustenrecht von Leuk und Vifp ist im Brücken-
zoll dieser Gemeinden einbegriffen, das von S t . Moritz in 
dem des Großen Zolles, 

Bleibt die deponierte Ware über zwei Monate in der 
Tufte liegen, so wird eine neue Sustengcbühr fällig. Ist 
eine Ware über ein Jahr in der Sustc deponiert worden 
und wird ihr Eigentumsrecht trotz öffentlicher Bekanntmachung 
nicht geltend gemacht, so wird sie versteigert und der Erlös 
fällt zu i/a an den Staat und zu '/» an den Sufteninhaber. ') 

Nach der Aufnahme des Wallis in die Eidgenossenschaft 
(1815 12. A. II. Repertorium 850 >!'., E. A. I. 138 ff.) dauert die 
Einnahme aus den Zolliechten fort auf der Basis des Gesetzes 
von 1808 und wie dies auch z 11 des Föderalpaltes erlaubt. „Vie 
dermalen bestehenden non oer Tagsatzung genehmigten Zölle. 
Weg» und Brückengelder oerbleiben in ihrem Bestand. Neue lön° 
nen ohne Genehmigung der Tagsatzung nicht errichtet werden." 
W. G. 29, 57 (25, 51). Archiv (198) Nr. 4 und 5. 

1814, 1815 und 1816 wird das gollwesen in Staatsregie oer-
waltet. Für die Jahre 1817 und 1818 übernimmt die Eintreibung 
dieser Rechte wieder ein Pächter Die schlechte Erfahrung, die der 
Staat mit dem Pächter macht « qui toujours trouvait le moyen de 
ne pas payer au delà de la valeur qu'il avait perçue», läßt ihn zum 
Regiebetrieb zuiücllehien. Ven Regiebetrieb besorgen zwei Re-
gisseurc (Resrie orientale. Regie occidentale) unter der Aussicht des 

') Abscheid (AIII. 11. 2): Die LustlNgebühren sind bis 1786 
unterdrückt worden und werden damals wieder eingeführt, um 
die Sustengebäulichleiten zu erhalten, « comme dépôt public pour 
l'avantage du commerce.» 

Der Gesetzgeber übernimmt die Bestimmungen betr. die Er» 
Neuerung der Susiengebühi und der Versteigerung der deponier-
ten Waren von 1786. Archiv (198) Nr. 3. 
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Staatsrates, der das notwendig« Hülfspeisonal wählt, Archiv 
(197) 47, 49. Archiv (198) Nr. 1 und Publication officielle. W. ®. 
III. 228 (259). 

1819 wird eine große Stagnation im Handelsverkehr durch 
das Wallis konstatiert. Während der Transit über den Gotihard 
75,000 Zentner, der über den Vlont Cenis 50,000 Zentner erreicht, 
gehen über den Simplon jährlich nicht 2000 Zentner Waren. Es 
werden lange Berichte dem Landrate darüber eingegeben und 
vorgeschlagen den Tarisansatz zu mildern und die Susten unter 
der Aufsicht des Staates « comme lieu d'azile et d'assurance » wie» 
der herzustellen und die Transpoitmöglichleiten zu erhöhen « atm 
de prévenir autant que possible les arrêts et chaumages de la mar­
chandise et rivaliser par là en célérité les autres routes ». Noch auch 
diese Maßnahmen vermag den Handelsnerlehr durch das Wallis 
nicht zu heben. «VOUS voyez (la Diète) en esset qu'une réduction 
notable sur les droits de transit qui a été faite ces années der­
nières de qui cependant il n'était pas résultée l'augmentation de Tas-
sage qu'on se promettait . . . » Archiv (199) 61, 62. Rapport de 
la Commission sur le commerce de transit. 

Um auch das letzte Mittel, den Verkehr heranzuziehen, nicht 
unversucht zu lassen, bestimmt der Gesetzgeber 1825, daß bis 31. 
August 1828 auf die Waren, welche den Kanton auf der Heeres-
straße passieren, leine andere Gebühr bezogen wird, als jene bei 
der Barriere in Simpelen und der Zoll, welcher zum Nutzen der 
Bundeslasse bezahlt wird. W, G. IV. 172. Von 1816 bezieht 
nämlich die Bundeslasse die Gingangsgebühr auf Waren zur 
Bildung eines Kriegsfonds. Wer Kanton erhält nur mehr 6°/. 
dieser Finanzquelle für die Mühen und Kosten, die et hat, da er 
für den Bund diesen Zoll an der Kantonsgrenze erhebt. W. G. 
III. 103 (93). Vom Nezember 1829 werden zwischen den Kantonen 
Bern, Freiburg, Solothurn, Basel, Waadt, Genf und Wallis Un« 
teihllndlungen, deren Seele der eidgen. Zollreoisor Zellweger ist, 
gepflogen, um ein Konkordat, das 10 Jahre dauern soll, abzu--
schließen, und das den Zwecl verfolgt, den Warentransit auf den 
Straßen Basel, Genf und über den Simplon zu heben. Wallis 
tritt diesem Konkordate bei. Nasselbe tritt am 1. April 1831 in 
Kraft. Alle Transitwaren zahlen pro Zentner und pro Wegstunde 
eine Transitgebühr von 3—4 Rappen. Niese Transitgebühr um-
faßt alle bisher bestandenen Zollgebühren, mit Ausnahme der 
Sustengebühr. Wallis behält sich in diesem Konkordate aus-
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drücklich da« ,Barliöle"'Recht des Simplons vor. Archiv (199) 64, 
65, 66. Reichesberg III. 1B75. 

Die Tranfitgebühi wird 1836 nochmals allgemein einge» 
führt für alle das Wallis durchziehenden Waren, „wessen Wertes 
und Galtung sie auch fein mögen" und zwar bestimmt der Gesetz» 
geber eine Fixgebühr von einem Rappen pro Zentner für jede 
Wegstunde. W. G. V. 524 (499). 

Im Finanzgesetze von 1841 und 1842 werden die Gin» und 
Ausführgebühren „zum Nutzen der Staatskasse durch Vorsorge 
des Staatsrates" weilerbezogen von allen in den Kanton einge-
führten Waren und Effekten, bestimmt im Lande verbraucht od« 
in Fabrikation gesetzt zu weiden, so auch die Produkte des Lan. 
des, welche ausgeführt weiden. Für alle eingeführten Gegen« 
stände muß noch dazu ein Wegzoll entrichtet werden. W. G..VI. 
66, 88, (71, 83). 

I m Finanzgesetze von 1843 wird ein Verbrauchszoll auf das 
Eisen und andere Metalle aus den Minen des Kantons «hoben, 
im übrigen behält man die Einfuhrgebühr zum Nutzen des Staates 
bei, ebenso den Transitzoll, für welchen noch immer das Gesetz von 
1808 maßgebend ist. W. G. VI. 297, 317 (264, 280). 

1846 wird durch die neue Bundesverfassung das gollwefen 
als Sache des Bundes eillärt, und letzterem das Recht zuerkannt, 
die bisher bestandenen, von der Tagsatzung bewilligten od« an« 
erkannten Zölle gegen Entschädigung ganz oder teilweise einzu« 
lösen und dagegen schweizerische Eingangs», Ausgangs- und 
Nurchfuhrzölle an der Grenze zu erheben. Reichesberg III 1576. 

Der Kanton erhält für diesen Ginnahmeausfall bis 1874 
eine Auslüfungszahlung, die 1850 zum erstenmale für 11 Monate 
dem Staate 64,000 Fr. einbringt. Von 1854 an beträgt diese 
Auslösungszahlung 101,000 Fr. 





ÏV. Die Gebühren; 

i. Die Bandändcrungsgebubr. 

Auch bie Handänderungsgebühr bildet eine staatliche 
Einnahmequelle der republikanischen Finanzgesetzgebung, Sie 
zeitigt aber solch unbedeutende Resultate, das; der Gesetzgeber 
sie nur einmal im Finanzgesetze von 1803 figurieren läßt. 
I n den folgenden Finanzgesetzen tritt an ihre Stelle, wie 
dies bereits früher bemerkt wurde, das Zollwesen.') 

I n den Staatsrechnungen kommt diese Verkehrssteuer 
nur in den Jahren 1803 und 1804 vor und ist daselbst mit 
einem Ertragsresultat von rund 7000 resp, 4000 Fr. uer-
zeichnet. Die spätern Rechnungen führen noch kleine rück-
ständige Einnahmebeträge an, so 1804: 247 Fr.; 1805: 
779 Fr.: 1806: 252 Fr.; 1807: 168 Fr.") Der Total­
ertrag stellt sich für die zwei ersten Jahre auf ca. 13,000 

') Vgl. ©ljeberg 289. 291. 322. Schanz I. 16, 29 ff. Abscheid 
(AUL 13. 14) I.» 13 .Gesetz, welches das Finanz-System für das 
Jahr 1803 auflichtet" IV. Titel, Abscheid (AUL 13. 14) I.» 47. 

') Abscheid (AIII. 13. 14) 1.» 35. W. G. I. 313 (973) : Gesetz 
vom 2. September 18U2 und Staatsratsbeschluß vom 7. Septem« 
der 1802 bestimmen, daß alle rückständigen indnelten Abaaben zu 
bezahlen sind. Diese Gesetzesoorschrift hat aber nur dort seine 
Wnlung gezeitigt, iuo der Staat auf einen zuverlässigen Finanz-
pfleger und gewissenhaften Verichtsteller sich stützen lonnle. 
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Fr., was einem Jahresdurchschnitt von über 6000 Fr. ent-
sprechen würde.r) Der Gesetzgeber darf aber nicht auf einen 
mit den Jahren ansteigenden Steuerertrag rechnen, da die 
Handänderungsgebühr in der Republik höchst unpopulär ist 
und die Steuerpflichtigen nur unregelmäßig ihrer Anzeige-
Pflicht nachkommen. Der Gesetzgeber, den die Finanzpfleger 
in den Zehnen schlecht oder gar nicht unterstützen, sieht sich 
daher gezwungen, nachdem alle diesbezüglichen Mahnungen 
und Drohungen den Steuerertrag nicht, zu sichern Uer-
mögen, die Handänderungsgebühr fallen zu lassen und eine 
ergiebigere Finanzquelle zu eröffnen.') 

Die Handänderungsgebühr ist ein Erbstück aus den 
Zeiten der Helvetik und dem Finanzgesetze von 1800 ent­
nommen worden. Sie gliedert sich in die Handänderungs-
abgäbe von Liegenschaften, in die Erbschafts- und Schen-
kungssteuer.'') 

') Bühi 140: Gin Vergleich mit dem Kanton Thurgau zeigt, 
daß für diesen Kanton die Handändeiungsgebühi eine „der de-
deutendsten Einnahmequellen" ist und im Jahre 1803 bereits 
„13,000 Fr. vereinnahmt wurden", 

') I n dem Rechnungsbelicht von 1805 bellagt sich der Staats-
rat im Landiate: « Si nous avons tant de peines d'obtenir les 
comptes lorsque nous offrons de l'argent pour les solder ont peut 
juger les peines que nous avons lorsque nous demandons de l'argent. » 
. . . « Nous avons même voulu employer peines et point d'honneur 
pour parvenir à taire rentrer les revenus arriérés . . . nous n'avons 
également pas encore réussi complètement » . . . . « . . . 11 n'est 
pas facile ni agréable d'être chargé des finances surtout si les rece­
veurs et rapporteurs . . . ne sont pas aussi actif que nous sommes 
obligés de l'être. » 

3) Nie Handänderungsgebühr wird in die heloet. Gesetzge-
bung ausgenommen als ein Ersatz für die abgeschafften Lehens-
abgaben. Vide Attenslg. II. 30, III. 117,118,125, 478, 784,1338, 
III. 811 : «unter dem Ausdruck Grundstück sind nicht bloß die 
liegenden Güter, sondern auch die Häuser einbegriffen." VI. 311. 
463, «43, 671 : „Me Handänderungsgebühr, welche an die Stelle 
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Der Gesetzgeber stützt sich bei der Einführung dieser 
Verkehrssteuer auf den Grundsatz, daß, da der „Staat für 
die Sicherheit und Vollständigkeit der geschlossenen Kontrakte, 
für die Sicherheit des Eigentumsrechtes sorgen muß", er zu 
einer Gegenleistung für den gewahrten Rechtsschutz berech-
tigt sei.') 

Die Handänderungsgebühr ist zu entrichten bei der 
Tradition von Grundstücken durch Kauf oder Tausch, durch 
Schenkung oder Erbschaft. 

Als Bemessungsgrundlage dient die Wertsumme, welche 
das im Vermögensverkehr besindliche Grundstück darstellt 
und diese beträgt für den Kauf oder Tausch des Grund-
stückcs 2°/o. 

Für Schenkungen und bei Erbschaften stuft sich die 
Handänderungsgcbühr je nach dem Verwandschaftsgrade des 
Schenkers oder Erblassers ab und beträgt bei Onkel und 
Neffe l°/0, bei Geschwisterkinder, Verwandten des vierten 
Grades 1,'/«°/«. Sie geht bis zum achten Verwandtschafts-
grade, der dem Fiskus 5°/o. der verschenkten oder vererbten 
Grundstücke zu überlassen hat. Verwandtschaften im weitern 
Grade sind unverwandte» Personen gleichgestellt und erlegen 
eine Steuer von tl°/o des erhaltenen Wertes. 

Um den Erfolg der Verkehrssteuer besser zu sichern, 
übernimmt der Gesetzgeber die helvetische Gesetzesbestimmung 

des unter der alten Regierung in den meisten Kantonen bezöge« 
genen Ghlschatzes getreten ist" . . . Schanz I. 16. 155, 160, 8tt> 
tenstg. VI. 458: 15. Nez. 1800 Austagesystem (Titel VI, Hand-
änderungsgebühr), VII. 340. Reichesberg I. 1 ff. II. 405, Stei> 
ger I. 252. 

') Wag« IV. 555, bezeichnet die Begründung nach dem 
Grundsatz von Leistung und Gegenleistung als die alte. „Niese 
Begründung ist unhaltbar, soweit die Abgabe eben nicht wirklich 
.Gebühr", sondern „Steuer" ist, also nicht speziell Kosten «setzt 
od« Nienste vergütet." Vgl. Giere 178. 
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beim Immobiliarvermögensuerkehr zwischen Bruder und 
Schwester eine Handänderungsssebühr zu verlangen, nicht, 
zieht aber für den Verkehr zwischen Vater und Sohn bei 
Verkäufen eine Abgabe ein. Erbschaften und Schenkungen im 
ersten Grade sind abgabenfrei.') 

Die unehelichen Kinder werden bezüglich den Scheu-
kungen den ehelichen gleichgestellt und zwar leitet dabei den 
Gesetzgeber die Erwägung, „daß die außer der Ehe gezeugten 
Kinder ei» unschuldiges Opfer der Ausschweifung derer sind, 
die ihnen das Leben gegeben haben und daß sie des Mit-
leidens des wohltätigen und gercchtigkeitsliebenden Gesetz-
gebers würdig sind".') 

Werden bei Verkäufen und Schenkungen Leibrenten 
ausbedungen, so muß, wenn die Rente 4 % oder weniger 
der Kapitalsumme beträgt, die Handänderungsgebühr wie 
bei der Schenkung entrichtet werden. Ist der Rentenwert 
höher als 4°/o und nicht mehr als 8°/0, so setzt sich die 
Handänderungsgebühr aus zwei Faktoren zusammen. Der 
eine Faktor, d. i, die eine Hälfte der Kapitalsumme berech-
net sich wir bei der Schenkung nach den Verwandtschafts-
graben (1 — 0a/o), der andere Faktor, d. i. die andere Hälfte 
der Kapitalsumme bezahlt die gewöhnliche Handänderungs-
gebühr des Kaufvertrages. Leibrenten, die 8°/o und mehr 
des veräußerten Kapitalwertes darstellen, werden als ge-
wohnliche Verkäufe init 2°/o besteuert. 

l) Prot, C. E. A5ü7. Vis zum 1. Januar 1803 ist oa§ Hein. 
Finanzgesetz von 1600 für die Republik maßgebend, so daß für 
Erbschaften und Schenkungen zwischen Bruder und Schwester 
eine Abgabe von 1k0lo zu bezahlen ist. 

Prot,. 0. E. B13, 122 : (März 1803) « II n'.y l> aucune exemp­
tion portée par le sistème des finances en faveur «les ventes entre 
père et fils et qu'il n'est pas au pouvoir du Conseil d'Etat de l'accorder. » 

frot. C. E. B207 : « Les donations et héritages du père au lils 
sont exemptes au droit de mutation. » 

') Abscheid (Ain. 13. 14) I.2 7 : Gesetz vom 17. Mai 1803. 
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Doublonen darstellen, werden ebenfalls als steuerfrei für den 
Vermögensverkchr erklärt.') 

Zur Entrichtung der Handänderungsgebühr dient dem 
Gesetzgeber das Einschreibesystem, welches er von der hcl-
uctischen Finanzgcsetzgebung übernommen hat. Darnach 
müssen alle Handänderungcn der Immobilien, welche durch 
Kauf, Tausch, Schenkung oder Erbschaft geschehen und einen 
Wert von 20 Fr, repräsentieren, innert sechs Wochen dem 
Präsidenten der Gemeinde, auf deren Territorium diese I m ­
mobilien liegen, angezeigt werden. Der Gemeindepräsident hat 
weder das Rechtsgeschäft selbst noch die Verfügungsfähigkeit 
der Vertragsparteien einer Prüfung zu unterziehen. Er hat 
einfach die Angaben betreffend die Handänderung in ein 
Register einzutragen. Das Register enthält das Datum des 
Erwerbes, den Namen des Erwerbers, die Grenzen, die 
Beschreibung und den Wert der Iinmobilic und den Namen 
des stipulierendcn Notars. 

Der Registerbeamte erhält für seine Niühcwaltung eine 
Einschreibegebühr von 2 Batzen.') • 

Die Hnndändcruugsgebühr wird aber nicht dem oben-
genannten Rcgistcrbeamten, sondern dem Finanzpflcgcr des 
Zehnen ausgehändigt. 

') Allenslg. III. 1366. ,Vei Nothgeltstagen soll von den 
dabei voilommenden gerichtlichen Käufen leine Ginregistrieiungs» 
gebühr bezogen werden," (März 1799.) Grenat 415: 1 Noublone 
(Louisd'or) = 23,19 Fr. Prot. C. B. B519, D330. 

') Reichesberg 11. 417 ff. Allensl, 111. 133, 788. 1025, 1034: 
I n der helnet. Gesetzgebung ist als Registeibeamler genannt der 
Gerichtsschreiber, auch der Nistiiltsgerichtsschieiber. IV. 58, VI. 
«43, 64«, 671. 

Prot. C. I'l A280, 658. 614, 657, 722, 583: (janv. 1803) «La 
mutation doit nécessairement être indiquée au Président de la Com­
mune et non au receveur.. * 
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Grundsätzlich hat die Entrichtung der Handänderungs-
gebühr zu erfolgen, sobald das Handänderungs-Geschäft ab< 
geschlossen ist, auch wenn die Grundstückübcrtragung nur 
bedingungsweise vereinbart wurde. 

Liegen die Grundstücke auf mehreren Zehnen-Territorien, 
so entscheidet der Finanzpfleger, bei dem man der Steuer« 
Pflicht genügen wollte, über die Proportionelle Zuteilung der 
Handänderungsgebühr an die andern anspruchsberechtigten 
Finanzpfleger, 

Die Anzeigepflicht an den Gemeindepräsidenten und die 
Entrichtung der Steuer an den Finanzpflegerl) sind an Fri­
sten gebunden, die bei der ersten sechs Wochen, bei der letzter», 
wenn es sich um Erbschaften handelt zwei Monate, bei Käufen, 
Tauschvcrlrägen und Schenkungen drei Monate beträgt.') 

Werden diese Fristen unbenutzt gelassen, so steht den 
Organen des Finanzdepartemcntes eine Klagepflicht an das 
Zehnengcricht zu. 

Das Zchnengericht hat auf dem ordentlichen Prozeß-
wege den Stcuerrcnitcntcn zur Bezahlung der schuldigen 
Handänderungsgebühr und zu einer Buße, die den uierfachen 
Netrag derselben ausmacht, zu verurteilen. Die Buße wird 

1) l'iot, (J. \i. B521 : I m Zweifel l ann der Finanzpfleger die 
Angaben des Steuerpflichtigen gerichtlich feststellen lassen, falls 
dieselben '/« mehr betragen a l s der Steuerpflichtige angegeben, 
hat er die Gerichtslosten zu tragen. ( J u l i 1803.) 

2) Abscheid (A1II. 13. 14) I. 13: F inanz -Sys tem für 1803, 
Art . 26: Nie Frist bei Gibschaften berechnet sich »inner zween 
Monaten nom Zeitpunkt an, wo die Erbschaft angenommen wor» 
den ist ' . Vei „Näuffen, Täuschen und Schenlungen inner drey 
Mona ten von dem Augenblicke der Angabe angerechnet, die dem 
Präsidenten des Gemeinderathes gemacht worden ist". 
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Jemand kauft ein Grundstück. Er bleibt den Kaufpreis 
schuldig. Später übergibt er seinem Gläubiger an Zahlungs 
Statt ein Grundstück, Der erste notarielle Kaufakt erwähnt 
den darauffolgenden Tauschakt nicht. Der Staatsrat ent-
scheidet, das; im vorliegenden Falle zwei Handänderungsge-
bühren trotz den gleichen Kontrahenten fällig seien.1) 

Wird ein Grundstück durch eine widerrechtliche Ver« 
äußcrung erworben, die Handänderung nachträglich für nichtig 
erklärt, und der Kaufakt daher nochmals rechtsgültig abge-
schlössen, so hat der gutgläubige Käufer nur einmal die Ge-
bühr zu bezahlen. Ist der besteuerte Wert des rechtsgültigen 
Aktes ein höherer, so zahlt er die ausstehende Differenz nach. 

Kauft jemand im Auftrage eines. Dritten ein Grundstück 
und übergibt dasselbe dem Auftraggeber, fo haben sowohl der 
Beauftragte als der Auftraggeber die Handänderungsgcbühr 
zu bezahlen. Der Staatsrat will durch diesen Entscheid Um-
gchungcn des Gesetzes verhüten.2) 

2. Die 5tempelgeviil)s. 

Die Einnahmen des Staates durch den Bezug der 
Stcmpclgcbühr bleiben in der rcpubikanischen Periode ziemlich 
konstant, erreichen aber nie die Einnahmeziffer uon 3000 Fr.3) 

') Prot. C. E. B218, 284. 

') Prot. 0. E. B318, 595, A722. 

') Laut Staasiechnungen betragen die Einnahme«: 
1802: 2400 Fr. 1803: 250« Fr. 1804: 2700 Fr. 1805: 2300 Fr. 
1806: 2200 „ 1807: 2100 „ 1808: 2500 „ 1809: 2500 „ 
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Der Gesetzgeber trennt sich von dieser Auslasse, die „ein 
Gemisch übn Gebühr und Vcrkchrsstcucr" darstellt'), trotz 
dem verhältnismäßig geringen Ertrage deshalb nicht, und 
weil er nicht in der Lage ist, den Steuerpflichtigen weitere 
Konzessionen zu machen, wofern das Gleichgewicht im Staats-
haushalte nicht gefährdet werden soll. Auch bietet ihm die 
Stempclabgabc die Gewähr, das; mit der steigenden wirt-
schaftlichen Entwicklung des Landes der Ertrag derselben sich 
notwendig steigern muß. lind die Zukunft gibt dem Gesetz-
gebcr nicht ganz unrecht, denn der Bedarf, der 1803 und 1,80-1 
mit 30,000 Stempclpapierbogcn gedeckt ist, steigt 180? und 1808 
auf 46,000.') 

Der Staat hat, um der Nachfrage nach Stempelpapicr 
genügen zu können, ein eigenes Stempelbureau eingerichtet, 
das seinen Sitz in Sitten hat und mit der Ausgabe von 
staatlichem Stempelpapicr betraut ist. Die jährlichen Aus-
gaben des Staates für den Unterhalt dieses Bureaus bc-
tragen: 1803 800 Fr., sinken 1801 auf 300 Fr. und bleiben 
in den folgenden Jahren durchschnittlich wenig über 200 Fr. ') 

Auch die Stciupelabgabe hat der Gesetzgeber der helvc-

') Schanz I. ist, Wagn« IV. 55. 63: „Stein meint, mit 
Bezug auf häufige Gebühren- und Steuererhebung in Form des 
Stempels „jeder Stempel sei ein Gebührenstempel, wenn er ohne 
Beziehung auf den Wert, den das gestempelte Nolument für den 
Beteiligten hat, gefordert werde und daher für alle betreffenden 
Nolumente gleich fei. Jeder Stempel sei cm Steuerstempel, wenn 
er nach dem Werte des Nokumentes steigt oder fällt". 64, 68, 80, 
183 ff. Vgl. Schmid 4. 

2) Prot. C. E. 6127 (Mai 1806) : Es wild dem Staatsrate 
die Rechnung des Inspektors de Rwaz vorgelegt für den Druck 
von 86,383 Stempelpapierbögen, 

') Exp. III. 184 « Bureau du timbre à Sion, qui est chargé de 
la fabrication et expédition du papier, » Prot. C. E. A191, 302, 30?. 
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Die Formularien zerfallen sowohl für das gemeine, wie 
das graduierte Stempelpapier in drei Kategorien: das ein-
fache Oktaublatt zahlt eine Gebühr von 2 Kreuzer, das 
einfache Folioblatt eine von 1 Batzen und das große Doppcl-
folioblatt eine von 3 Batzen.l) Die zinstragenden Schuld-
ucrfchrcibungsakte müssen, um Gültigkeit zu haben, auf 
Stempelpapier geschrieben werden. Das einfache Folioblatt, 
auf dein die Schuldsumme, „für welche das Stempelpapier 
höchstens gütig ist," stehen soll, zahlt dem Fiskus eine Gebühr, 
die je nach dem Werte der Schulducrschreibung folgender-
maßen abgestuft ist'): 

Von 20 bis 100 
100 „ 200 
200 .. 400 
400 „ (i()0 
600 „ 1000 

1000 „ 1500 
1500 „ 2500 
2500 „ 4000 

Fr. 
" 

„ 

„ 
„ 

— 

— 
1 
1 
• > 

1 

Fr. 1 Batz 
„ 2 „ 
„ 4 „ 
., 6 
„ — „ 
„ 5 
„ 5 

— „ 

Der Gesetzgeber hat hier eine Aufnahme gestattet, „um 
den Gemeinden, Geistlichen Corps und Üorporatiuncn, welche 
im Brauch haben ihre Schuldverschreibungen in gebundene 
Bücher einzutragen, das Mittel zu erleichtern, der Pflicht 
selber auf stufenweiscs Stempelpapier zu setzen, genug zu 
tun". Seine Ansicht geht dahin, „das; man in der Ber-
füguug des Gesetzes in Ansehung dieser Korporationen einen 
Aufhält mache dcrgcstaltcn, daß sie für die in die gcmcldtc 
Bücher eingetragenen Schuldverschreibungen die Gebühr des 
stufenweise!! Stempelpapier nicht bezahlen werden".3) 

') 38. ©". I. 314. Abscheid (AUL 13. 14) I. 13. 
') Schmid 4: „Wo aber Behörden und Beamten nichts mit 

einem Alt« zu schaffen haben, roo Private mit Privaten verlehren, 
da wird die Stempel zur ©teuer." 

') Abschcid (AUL 13. 14) I.' 21. 



— 133 -

I m Finanzgesetze von 1804 bestimmt dann der Gesetz« 
geber definitiv, daß Schuluerschreibungen, welche von den 
„Gemeinden und geistlichen und bürgerlichen Gesellschaften" 
in Register eingetragen werden, nicht auf Stempelpapier ge» 
schrieben werden müssen, „nichtsdestoweniger soll der Preis 
der stufenweis bestimmten Stempelgebühr durch die stipu-
lierenden Schreiber bezogen werden, welche unter der Obli-
gation bei Strafe der Nichtigkeit den Betrag der empfangenen 
Stempelabgabe einschreiben und denselben jedesmal dem 
Finanzpfleger des Zehnen erstatten sollen." ') 

Für den Wechsel und alle Arten von Geldanweisungen 
und Schuldverschreibungen, deren Rückzahlungstermin auf 
sechs Monate oder kürzer gestellt ist,2) entrichtet man eine Ge-
bühr, die folgende Abstufungen kennt: 

Von 20 Fr. 
250 „ 
500 „ 

1000 „ 
2000 ,. 
4000 „ 
6000 „• 

10000 „ 
15000 „ 
20000 „ 

bis 
„ 
„ 

„ 

„ 

„ 
„ 

250 Fr. 
500 „ 

1000 „ 
2000 „ 
4 0 ( 0 „ 
üOOO „ 

10000 „ 
15 000 „ 
20000 „ 
25 000 „ 

— 
— 
— 
— 
— 
1 
1 
2 
.". 
4 

Fr. 
n 

„ 
„ 

„ 

„ 
„ 

„ 

— 
1 
2 
3 
7 

— 
13 
4 
2 

— 

Batzen 
„ 
„ 

„ 
,, 

„ 

„ 

2 Kreuzer 
— „ 
— „ 
— „ 
— „ 

— „ 

— 
— 
— „ 
— 

Das Finanzgesetz von 1810 enthält eine Milderung 
für den Wechsel und die Geldanweisungen, indem der Gesetz-
geber bestimmt, daß dieser Geldverkehr, sofern er zinslos 
ist, ungraduiertes, gemeines Stempelpapier benutzen darf 
„so groß die Summe und so ausgedehnt der Zahlung«-
termin auch immer sein mag." 3) 

') Abscheid (AIII. 13. 14) I.» 38. I.« 25. W. ®. II. 33 (176). 
-') Abscheid (AIII. 13. 14) I.3 37. Nun« 6. 
•) W. ®. II. 102 (266). 
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Schuldverschreibungen von mehr als 4000 Franken und 
Wechsel und Geldanweisungen von über 25 000 Franken 
sind nicht mehr der Stempelabgabc unterworfen. Der Gesetz-
geber führt für diese die Visagebühr ein, dir bei Schuldtitel 
1 Batzen für hundert Franken oder die Bruchzahl, bei Wechsel 
1 Batzen und 3 Kreuzer für jede tausend Franken und ihre 
Bruchsumme beträgt. 

Das Visum wird Vom Zehnenpräsidenten unentgeltlich 
ausgestellt, der dafür vom Finanzdepartemcnte 2 Batzen 
erhält. 

Der Zehnenpräsidcnt trägt alle Visa in ein eigenes 
Register ein und legt dem Finanzdcsiartemente alle drei 
Monate einen Rcgisterauszng der erteilten Visa zur lieber» 
Prüfung vor.1) 

Die Visaausstellung durch den kompetenten Beamten 
erfolgt erst auf Grund eines Auswcifes, den der Finanz-
Pfleger dem der Pisagebühr Unterworfenen zu geben hat, 
nachdem ihm letztere bezahlt worden ist. 

Im Jahre 1805 setzt der Gesetzgeber fest in ?lbände-
rung der Milderungsbestimmungen von 1804, es müssen 
auch die Register der Gemeinden und der Corporation?», in 
welche ihre Schuldverschreibungen eingetragen sind, visiert 
werden. 

Der Zehnenpräsidcnt hat alle sechs Monate die Re-
gister, die jetzt aus „gemeinem" Stempelpasiier herzustellen 
sind, zu besichtigen und mit dem Visum zu versehen. Für 
seine Mühewaltung erhält er zu Lasten der Geincindekasse 
1 Batzen pro ausgefertigtem Vifum. 

Im Jahre 1809 wird diese Gesetzesbestimmung auch 
für die Schuldtitel der Partikularen aufgestellt. 

Der Ertrag dieser Visagebühr ist aber für den Staat 
so gering und unbedeutend, daß der Gesetzgeber findet „diese 

') Exp. I. Ttaatratsbeschluß vom 23. Mai 1803. 28. G. 1.3 IB. 
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Einnahmequelle werde stets, auch wenn die Eintreibung von 
feiten der berufenen Organe gewissenhafter erfolgen würde, 
bedeutend geringer sein als die Arbeit, die sie verursacht und 
daß sie daher nicht verdiene aufrecht erhalten zu werden," *) 

Der Stempelabgabc sind auch unterworfen alle Journale, 
Zeitungen und Verichtblättcr. Diese zahlen eine Gebühr 
von '/* Kreuzer für ein Quartblatt, 1 Kreuzer für ein 
Folioblatt. 

Für gedruckte Plakate, welche nicht im Namen des 
Staates in die Oeffentlichkeit kommen, ist etweder gemeines 
Stempelpapier zu benützen, oder sie sind dem Stempel» 
bureau einzusenden, welches den Stempel aufdrückt und 
an den Finanzpfleger retouricrt, wo die gestempelten Plakate 
gegen Bezahlung der Gebühr abgeholt werden können.') 

Im Finanzgesetze von 1808 erhebt der Gesetzgeber eine 
besondere Stempelgebühr für die Urteile der Zivilgerichts-
barkcit. Er fixiert dicfelbc, wenn Mobilien und Immobilien 
Streitobjekte sind auf 2 Batzen bis 8 Franken respektive 
3 Batzen bis 12 Franken, jenachdcin die erste, zweite oder 
dritte Instanz das Urteil, das auf gemeinem Stempelpapier 
geschrieben wird, fällt. Jedes Urteil, welches nicht richtig 
gestempelt ist, hat keine Bollzichungskraft.') 

Diese Stempelgebühr wird in den folgenden Finanz-
gesehen wieder fallen gelassen. 

Der Stempelgcbühr sind nicht unterworfen die Sold-
Quittungen der Militärpersonen, die Wechsel, welche von 

') Prot. C. E. N104, Landratssitzung vom 28. Mal 1810. I n 
dem Staalsrechnungsbericht heißt es. wenn der Ertrag der Visa» 
gebühr gesichelt sein soll: «II saut des mesures de vigueur aux­
quelles l'esprit nationale résiste promptement et auxquelles la Diète 
elle même répugnerait. » Dkl OltlNg stellt sich 1808 auf 10 Fr,, 
1809 auf 6 Fl . Prot. C. E. A294, 572, 573, 638. 

J) Exp. III. 134. Prot, C. E. J243. 
3) Prot. C. E. A573, 5'J4. 
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dem Auslände auf das Ausland gezogen und durch die Hände 
der Walliser Bürger gehen, die Rechnungs-, Handels- und 
Hausbücher der Handelsleute und der Partikularen, sowie 
ihre Rechnungen und Korrespondenzen, die Register und 
Minuten und Protokolle der Notare und öffentlichen Ve-
aniten, ferner alle in Staatsangelegenheiten von einer Behörde 
an die andere gerichteten Akten, Korrespondenzen und Emp-
fangsscheine, sowie die Protokolle und Register, welche auf 
Kosten der Republik erhalten werden.') 

Da es unnütz ist dem Staate Einkünfte anzuweisen, 
wenn man nicht durch wirksame Mittel die richtige Einnahme 
derselben versichert *), bestimmt der Gesetzgeber, das; bei Nicht-
gebrauch des notwendigen Stempelpapiercs der geschriebene 
Akt ungültig sein soll und daß kein Gericht, kein öffentlicher 
Beamter ihn akzeptieren dürfet) 

Die Strafe, zu der scnuohl der llebertreter als auch 
der Beamte, der einen ungestempelten Akt zuläßt und nicht 
dem Gerichte anzeigt, verurteilt werden^), ist in, der repu-
blikanischen Penode keine stabile. Sie steigt vielmehr im Laufe 
der Gesetzcsentwicklung von IN Franken auf 16 Franken 
für die Umgehung des gemeinen Stempelpapiercs und vom 
zehnfachen6) bis auf den zwanzigfachcn Wert des graduierten 
Stempelpapiercs. 

Die Entwicklung schließt für die Republik ab mit der 
allgemeinen Bestimmung des Gesetzgebers, daß die Geldstrafe, 
nebst der Ungültigkeit des Aktes, auf den zwanzigsten Teil 
des Wertes des Aktengegenstandes festgesetzt wird. 

') Schanz I. 31. 
«) Abscheid (AIII. 13. 14) I.3 34 
«) W. G. I. 321. Vgl. «dchmid 5. 6. 
«) Altensla. IV. 1449: Niese Bestimmung findet sich bereits 

im heloet. Gesetz nom 9. ßeibstmonat 1799. Val. Schmid 6, 
5) Schmid 7: Das Luzerner Finanz»System non 1604 ent> 

hält in seinem § 38 dieselbe Stiafbestimmung. 
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Nel Gesetzgeber behält auch während der Naüer des « Dé­
partement du Simplon ;> das Stempelpapier bei. 

So sind die Bittschriften in zwei Exemplaren einzureichen, 
ein Exemplar muß aus Stempelpapier van 50—75 Ets. bestehen. 
A. M. 28, 29, 294, 295. Nie Wirte, Eigentümer eingerichteter 
Wirtshäuser oder andere, die Leute um Geld beherbergen, haben 
Register aus Stempelpapier, vom Maire paragraphiert zu führen, 
worin der Name, die Eigenschaft, der gewöhnliche Wohnort, so» 
wie auch die Vata des Tages der Anlunft und der Abreise oller 
derer, die bei ihnen auch nur eine einzige Nacht zugebracht, ein» 
zuschreiben sind. Diese Register sind alle 14 Tage der Polizei 
einzugeben. (Artikel 5, Gesetz vom 22. ßeumonat 1791 A. U. 83.) 
Auch für die Auszüge der Zioilstandsiegister wird Stempelpapier 
non'83 Ets. gefordert. (August 1811, A. M. 114). Ner Verbal» 
prozeß, der summarisch den Tatbestand der Erlegung eines wilden 
Tieres wiedergibt, für, welche eine Prämie ausbezahlt wird, ist 
vom Maire auf Stempeloavier auszufertigen. A. M. 149. Nie 
Quittungen der Steuereinnehmer, die Register, Generaltag» und 
Kassabuch der Gemeindeverwaltung sind auf Stempelpapier aus« 
zuführen. A. M. 187, 258. 

Wallis als Kanton lennt das Stempelpapier in der Finanz» 
gefetzgebung nicht mehr bis 185«. Vom 1. November dieses Jahres 
müssen wieder alle Notarsalte, Protokolle der Ziuilgerichle und 
des Gerichtes über Verwaltungsstreitigleiten. Nenlschriften und ge» 
lichtliche Bote und überhaupt alle Prozeduralle auf einem gleich» 
förmigen von dem Staate gelieferten Stempelpapier geschrieben 
weiden. Vom 1. Januar 1857 gilt dies auch für die Minuten 
und Großen der Notare. Das Stempelpapier wird in zwei Gxem-
plaren geliefert, eines für die Notarsalte zu 1U Ets. den Bogen, 
eines für die Protokolle zu 5 Ets. Die Umgehung der Stempel» 
Vorschrift beträgt pro Blatt Papier 50 Ets. W. O. IX. 359 (336). 

Im Finanzgesetze von 1862 führt der Gefetzgeber zum ersten» 
mal den Fixstempel für alle gerichtlichen und Verwaltungsaklen» 
stücke, Wechfelbriefe, Zahlungsaufträge und Qidiepapiere ein. Ner 
Gesetzgeber läßt sich bei Einführung der Stempelsteuer Haupt« 
fächlich von der Erwägung leiten, «qu'il pèsera spécialement sur 
le commerce étranger, c|iii ne pavait rien à la caisse île l'Etat, tan-
disque le Valais ne jouissait pas de la réciprocité.» Grand Conseil 
Archiv 64. Der Spielkartenstempel wird ebenfalls aufgestellt. Nen 
Einnehmern und anderen Verkäufern von Stempelpapier ver» 
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spricht der Gesetzgeber für den Verkauf eine Provision von 10 Pro-
zent. W. G. X. 274, 302 (257, 283). 

Das Jahr 1869 bringt das erste kantonale Stempelgesetz, 
welches „eine Stempelgebühr als indirekte Steuer" erhebt. Ter 
Gesetzgeber unterscheidet zwischen einem Fix- und einem Wert-
stempel. Wer erstere beträgt für den Foliobogen 4« Rappen, für 
größere Bogen ist eine Zuschlagstaxe von 10 Rappen vorgesehen. 
Der letztere steigt von 200—10000 Franken, wofür verhältnismäßig 
20 Rappen bis 10 Franken zu bezahlen ist. Ter Steigungsfuß ist 200» 
Nas Gesetz kennt auch den Wechselstempel, der für 500 Franken 
und darunter 15 Rappen, 500—1000 Franken 30 Rappen, 1000 
bis 2000 Franken 50 Rappen, 2000—3000 Franken 75 Rappen, 
»000-4000 1 Franken, 5000—6000 1.50 Franken dem Fiskus ein-
bringen soll. Nie Spielkarten zahlen eine Stempelsteuer *von 
20 Rappen, die Anschlagszettel und Programme, die eine Spe» 
kulation oder ein Privatinteresse bezwecken 5 Rappen pro Exemplar. 
Nie Visagebühr ist zu entrichten bei Akten über 10000 Franken 
und Wechsel über 6000 Franken. Sie beträgt 25 Rappen pro 
1000 Franken. Dem Fmanzdepartement wird das Stempelamt 
unterstellt. W. G. XI. 113,128 (118, 133). Vgl. Schmid 27. „Das 
Stempelgesetz von 1875 erhöht den Stempel für Wechsel usw. auf 
1 pro Mill, für Schuld und Rententitel usw. auf 2 pro Mill, und für 
alle Arten, bei denen Gigentumsübertragung vorliegt auf 4 pro Mill, 
zugleich führt dieses Gesetz behufs verschärfter Kontrolle die Ein-
registrierung für alle ftempelpflichtigen auf Wert bezüglichen Alten 
ein, ausgenommen Ordrebillets und Wechsel." Nachtragsgesetz 
von 1678 setzt fest, daß die der Stempelgebühr unterworfenen Ur-
künden erst dann ihre Wirkung erhalten, wenn sie mit dem not» 
wendigen Stempel versehen sind. Vollzugskraft erhalten die Ur-
künden erst mit der Tinregistrierung. W. G. XII. 10 ff. (9 ff.). 

Damit ruht die Gesetzgebung bis 1908, in welchem Jahre 
der Gesetzgeber für den Wechselstempel eine neue Skala bestimmt: 

0—200 Franken 0.10 Franken 
201—500 „ 0.25 
501—1000 „ 0.50 

1001-2000 „ 1 — 
2001—3000 „ 1.50 

Usw. 

Für Wechsel, Eigen-Wechsel und Anweisungen, die außer» 
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halb des Kantons ausgestellt weiden, ist der erste im Kanton 
wohnsäfsige Inhaber oder Mandatar der Stempelsteuer unter» 
warfen. 

Nie Quittungen, die nicht den Wert von Handelspapieren 
haben, sind dem Stempel nicht unterworfen, ebenso die Ehecls und 
Anweifunaen auf Sicht, und die Eigenwechsel. W. G. XXIII. 12; 
Bulletin du Séances du Grand Conseil, novembre 1908 p. 113 rt. ; 
novembre 1907 p. 198. 

Am 4. Oktober 1917 übernimmt der Bundesgesetzgeber die 
gesetzliche Regelung der Stempelabgaben. Narnach erhebt der 
Bund die Abgabe auf die im Inland ausgegebenen Obligationen, 
Kassenscheine und ähnliche Urkunden, auf die im Inlande in Zu-
lunft ausgegebenen Aktien, Genußaltien, Genußscheinen und 
Gründeranteilen, auf Stammlapitalanteilen inländischer lLenossen» 
schaften, auf ausländische Wertpapieren, auf Wertpapieren beim 
Umsatz, auf Wechsel, wechselähnlichen Papieren und Checks, auf 
Quittungen für Versicherungsprämien. Die Organisation der Ein» 
treibung dieser neuen indirekten Bundessteuer besorgt die eidgen. 
Stempeluerwaltung. Vom 1. April 1918 wird diese Finanzquelle 
in den Staatshaushalt des Bundes fließen. (Vollziehungsoer» 
ordnung zum Bundesgesetz vom 4. Oktober 1917 über die Stempel» 
abgaben, 20. Februar 1918.) Vgl. Schorer „Eidgenössische Finanz» 
problème, 1917, 34 ff. Hulftegger: „Zum eidgenössischen Wechsel» 
stempel", N. Z. Z. Nr. 243, 247, Februar 1917. 

Bevor wir dieses Kapital abschließen wollen wir noch eine 
Uebersicht des Ertrages der Stempelabgaben für den Finanz» 
Haushalt des Wallis geben: 

Nurchfchnittliche 
(Auf Fr. 1000 reduziert) 

Bruttoertrag 
1802-1809*: 2,8 Fr. 
1870*: 40 „ 
1871—1880»: 85 „ 
1881-1890: 101 „ 
1891—1900*: 121 „ 
1901—1910*: 207 „ 
1911—1916: 237 „ 

Nettoertrag 

2,5 Fr. 
28 „ 
75 „ 
90 ., 

109 „ 
190 „ 
220 „ 

Ausgaben Nettoertrag 
0,3 Fr. 0,05 Fl. 
12 „ 0,29 „ 
9 . 1 - . 

11 .. (1888) 0,79 „ 
11 „ 1.16 „ 
17 „ 1,68 „ 
17 „ 

(Vie mit * mallierten Jahreszahlen bezeichnen die in obig« 
Tabelle zugrunde gelegten Volkszählungen, vide pag. 13.) Von 
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16 Kantonen, die 1914 die Stempelabgaben kennen, nimmt Wallis 
in bezug auf sein Ginnahmeiesultat (brutto) den siebten Rang 
ein. Vgl. Steiger I. 112. 

z. Bändels* und Sewerbzabgaben. 

Der Gesetzgeber erhebt diese Abgaben in Form von 
Patenttaxen als eine personalstcuerartige Ertragssteuer der 
liberalen Berufe und als Nealsteuer von den gewöhnlichen 
Gewerben. 

Zu den selbständig zu Erwerbszwecken ausgeübten libe-
ralen Berufen zählt er als steuerpflichtig auf die Nutare, 
Prokuratoren, Advokaten; ferner kommen dazu die Apotheker 
und alle Leib- und Wundärzte, die nicht aktive Walliser 
Bürger sind.') 

Damit nun die genannten ihren Beruf ausüben können, 
müssen sie zwei Bedingungen erfüllen: 

1. Die Notare sollen eine öffentliche Prüfung durch 
den obersten Gerichtshof zur Erlangung des „Schreiber-
diplômé" *) bestehen, die Advokaten und Prokuratoren haben 
von „untadelhaftem Lebenswandel" zu sein und die „genügsame 
Kenntnis der Gesetze und Gerichtsformcn" zu besitzen, um 
ihre Klienten zu verteidigen. Die fremden Aerzte und Chi-
rurgen dürfen ihren Beruf erst auf Grund eines Fähigkeits-
ausweiscs, der vom Sanitätsratc der Nepublik') genehmigt 
worden ist, ausüben. 

2. Diesen Maßregeln hat der Gesetzgeber auch die fis-
talische Seite abzugewinnen gewußt, indem er als zweite 

') W. G. I 8: Nach der Verfassung der Nepublil muß ein 
altioer Wallis« Bürger 21 Jahre alt sein, das Gemeinderecht in 
in irgend einer Gemeinde im Wallis besitzen und, wenigstens ein 
Jahr in einem Bezirke der Republil läßhaft gewesen sein. 

') W. G. I. 53. Gesetz oom 2. Nou»mber 1802. I. 430. 
«) W. G. I. 389. Gesetz nom 27. Mai 1807. 
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Bedingung cm die Ausübung des Berufes die Einlösung 
eines Patentes geknüpft hat. 

Die Bemeffungsgrundlllge bildet der Ertrag, den der 
liberale Beruf abwirft, lim diesen Ertrag festzustellen hat 
der Gesetzgeber die Steueruerwaltungsorgnne angewiesen das 
Hauptaugenmerk auf die Fähigkeiten und Talente und die 
Rentabilität des Verufzweiges zu richten.') 

Hin im Finanzgesetze keine Hintertür offen zu lassen, 
durch welche mau das Gesetz straflos und öffentlich umgehen 
kann, bestimmt ders Gesetzgeber als unzulässig, das; ein 
Steuerpflichtiger, dem der Staatsrat das Aduokateupatent 
verweigert, als Prokurator z. B. amten könne, lind zwar 
leiten den Gesetzgeber dabei ethische Erwägungen. Da das 
Gesetz nun einmal als Maßstab für die Patenterteilung zur 
Aduokaturausübung Tüchtigkeit und Eignung in Betracht 
zieht, so wäre die Gesetzesbestimmung fruchtlos, wenn der-
jenige, dem die AdUukatur verweigert wird, diese unter einem 
andern Titel ausüben könnte.2) Das Finanzsystem wird 
daher durch das Gesetz vom 16. Mai 1804 dahin interpretiert, 
da'i niemand, unter welchem Namen es auch sei, ohne Patent 
vor Gericht einen andern verteidigen könne.') Infolgedessen 
werden Grnlispalente gegeben, dem Burmund und dem Pro« 
kurator, die gemäß ^andratsartikel « onus tutelae subire 
adstringuiitui' ». 

Mit Ncalstcucrn belegt der Gesetzgeber die gewöhnlichen 
Gewerbe, die entweder handwerksmäßig ihrem Berufe ob-

') <3xp. I. Set Staatsrat an den Gioßlastlan Theiler, der 
sich betlagt ob der zu hohen Taxation seiner Patente: «s il vous 
a taxée pour ci; droit <le patente cl' avocat à '24 lï. ce n'est qu'en 
considérations de vos facultés et vos talents qui vous distinguent parmi 
les gens littrés. » 

,') C. !.. II. 1. 25. Ame'. M! 11. 
3) W. G. I. 285. 
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liegen oder mit demselben Handel treiben. Die letzteren unter-
wirft der Gesetzgeber den sogenannten „Handelsabgaben". 

Die Bemessung dieser Gewerbesteuer trennt sich hier 
uon dem Steuersubjekte und erfolgt auf Grund des allge-
meinen Vermögensstandes und der Rentabilität des Gewerbes, 
die durch die Fakturen der Gewerbegattung, Ausdehnung 
und Wichtigkeit des Gewerbes bestimmt werden. 

Die Handelsleute werden in vier Gruppen eingeteilt: 

1. I n die Walliser Handelsleute, die einen offenen Laden 
halten. Diese sind die im Lande Niedergesessenen, d. h. 
solche die daselbst alle Bürgerpflichten erfüllen und alle Staats-
und Gemeindelasten tragen. Sie müssen für ihr Patent 
4 bis 48 Franken zahlen. Das Maximum wird im Laufe 
der Gesetzesentwicklung auf 60 Franken erhöht. 

2. I n die fremden Handelsleute, gewöhnlich als Krämer 
bezeichnet. Um die einheimische Handelsschaft zu schützen, 
wird die Patentabgabe befristet, und im Maximum für sechs 
Monate gewährt und beträgt erst 2 bis 24 Franken, dann 
8 bis 60 Flanken. 

Die Entscheidung der Patentbewilligung an fremde Han-
delsleute steht dem Staatsrate allein zu.1) Den Krämern, die 
nur durch das Land reisen und auf ihrer Durchreise Produkte 
«erkaufen möchten, gewährt der Staatsrat die Erlaubnis, 
das; die Zehnenpräsidenten ihnen Patente ausstellen dürfen, 
falls die Handelsgegenstände Borteile für die Republik bieten. 
Die Zehnenpräsidenten werden angewiesen bei der Patent-
crteilung sehr strenge zu sein, „da die fremde Industrie viel 
bares Geld ins Ausland nimmt".s) 

3. I n die Hausierer. Es gilt hier zunächst der Grund-
satz, daß keine Hausierpatente uuin Staate verkauft werden, 

') l'eut. C. E. A 3« I. 
') Prot. C. E. A 447. 
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außer wenn die »im dein Hausierer feilgebotenen Waren 
von allgemeiner Nützlichkeit sind.') 

Die wirtschaftliche Entwicklung der Republik bringt es 
aber mit sich, das; das Bedürfnis nach Produkten, welche 
die einheitliche Industrie nicht erzeugt, immer größer wird 
und es sieht sich daher der Gesetzgeber gezwungen, den öffcnt-
lichen Interessen Konzessionen zu machen, die er aber zu 
Gunsten des Fiskus ausnützen will. Daher gibt er dem 
Hausierer ein Patent, doch beschränkt er seine Dauer auf 
höchstens sechs Monate. Das Hausierpatcnt wird nur auf 
Grund von guten und authentischen Zeugnissen, die den 
Ortsbehördcn und Polizciurgancn auf Begehren uorzu-
weisen sind, gegen Bezahlung einer Taxgebühr von 16 bis 
6i Franken gegeben. Um dem Hausierer den Eintritt in 
das Gebiet der Republik nicht unnütz zu erschweren, erhält 
er von dem Präsidenten der Grcnzgemeinde das Hausier-
patent ausgestellt.') 

') W. G. IL 10, 11 (144, 145). 
Imesch Nr. 67. Dez. 1511, 222: Bereits in frühen Zeiten 

hat der Landrat bezüglich der Hausierer Bestimmungen erlassen. 
So z. B. „Item aber ist In der glichen pen verbotten darum das 
allenthalben in der landschaft Wallis mengerlei betrigerei durch 
die chremer, die frembt in das land wandlent, befchet und schlechten 
lilen begenet, das lein chremer nit sin loufmanschatz van hus zu 
hus sol ufthun, den allein öffentlich in den houpderfren uf offen-
lichen platz füllen feil han, icden dem lichter, da das beschech 
solid) büsen füllen ueroallen sin." 

Heußler Nr. 66, 1527, August. Verbot des Hausterens, weil 
dabei viele Käufer betrogen werden, Buße 3 lib. 

') Prot, C. E. A 570, H 95. 
Nie gesetzestechnische Regelung des Hausierwesens beschäftigt 

den Gesetzgeber während des ganzen verflossenen Jahrhunderts. 
Im Finanzgesetze für 1816 und 1817 gibt der Gesetzgeber eine 
Définition des Hausierers. Darnach sind herumwandelnde Krämer 
oder Hausierer alle jene, die nicht beweisen können, daß sie in 
irgend einer Gemeinde als Einwohner angenommen worden, daß 
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4. I n die Spediteure der SScircn, die fremden Kauf­
leuten ssehören. Diese Gruppe uun Handelsleuten zahlen 
dem Fiskus für ihr Gewerbepatent 4 bis 48 Franken, Mil 
der fortschreitenden Entwicklung dieser Handelsbräuche stellt 
auch der Fiskus erhöhte Anforderungen an dieselbe uud ver-
langt von ihr 1<> bis (SO Franken für die Gewerbeausübung. 

Der Gesetzgeber stellt als allgemeine Bestimmung auf, 
das; Handelsleute, welche an demselben Orte zwei Verkaufs-
laden haben, nur ein Patent einlösen müssen. Die Taxation 
der Patentgebühr erfolgt im Verhältnis der Gesamtheit des 
Handels. ') 

sie einen Wohnsitz, eine eigene oder gemietete Behausung haben 
und in der Gemeinde die öffentlichen Beschwerden tragen (qu'ils 
y supportent les charges publics »), Nie Hausierer werden zuge-
lassen, zahlen aber dem Staate eine Patentgebühr von 16 bis 
100 Franken. W. G. III. 60 (54). 

Im Finanzgefetz von 1843 gibt der Gesetzgeber eine neue 
Definition: Unter Hausieren versteht man den Verkauf von was 
immer für Ware, welche anderswo gemacht wird, als in Läden 
oder auf Mäillen und Iahrmessen, I n diesem Gesetze wird jeder 
nicht ansässige Krämer einem Hausierpatente unterworfen, selbst 
wenn er nur auf die Jahr- und Wochenmärlte kommen sollte. 
W. G. VI. 319 (281). 

I n den Finanzgesetzen von 1850 und 1856 ist das Hausieren 
untersagt, im Finanzgesetz von 1862 fehlt dieses Verbot. W. G. 
VIII. 359 (298), X. 12 (11). Schanz IV. 260. 

1875 läßt der Gesetzgeber den Hausierhandel wieder zu. Der 
Hausierer hat aber beim Finanzdepartement persönlich das Patent 
einzulösen. Das Hausterpatent berechtigt nicht zum Verlauf auf 
Märkten und auf öffentlichen Plätzen, W. Ü. XII. 91. 1879 bringt 
das erste kantonale Hausiergesetz, aufbauend auf Art. 31 der 
Bundesverfassung. W. G. XII. 437 (419). 1882 wird dasselbe 
bereits vom Gesetzgeber wieder abgeändert, Gs wird ein spezielles 
Hausieiplltent, das nur für einen Monat gilt, ausgestellt. Das 
Gesetz unterscheidet vier Hausieillassen, die im Maximum dem 
ssislu« 200, 150. 100, 50 Franken zahlen, W. G. XIII. 196 (193)-

') Prot. C. 15. A 723. 
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16 bis 48 Franken. Im Laufe der Gesetzesentwicklung 
werden diese Steuerzahler unterschieden: 

il) in die Flcischhacker, die großes Vieh schlachten und 
eine Schlachtbank halten. Die Steuer beträgt 
8 bis 20 Franken. 

Das Minimum wird jedoch bald wieder um die 
Hälfte reduziert, da in vielen Gemeinden die Fleisch-
Hacker kein Großvieh schlachten und nur den Ver-
kauf von Schaf- und Kalbfleisch betreiben. ') 

b) in die Flcischhacker, die keine Schlachtbank halten. 
Diese können patentfrci ihr Gewerbe ausüben. 

2. die Gerber. Ihre Gewerbesteuer beträgt erst 8 bis 
32 Franken, dann 4 bis 32 Franken und wird schließlich 
auf 2 bis 32 Franken festgesetzt. 

3. die Korn- und Holzhändlcr. Wenn diese den Handel 
im Großen betreiben, so zahlen sie dem Fiskus eine Steuer 
Uon 8 bis 1t! Franken. 

4. die Viehhändler iin Großen. Der Gesetzgeber vcr-
steht unter dieser Begriffsbezcichnung Händler, welche Vieh 
im Inlande kaufen, um dasselbe im Auslande wieder zu 
verkaufen.') Die Patcnttaxe beträgt 8 bis 16 Franken. 

5. die Maurer. Sic bezahlen erst 8 bis 20, dann 8 bis 
48 Franken. 

<i. die Bäcker und die Müller. Die Patentgebühr bc-
trägt hier 1 bis 32 Franken und wird, da sie von Patent-
Pflichtigen auf die Konsumenten abgewälzt wird, bald auf 
1 bis 12 Franken reduziert. Die Müllcr werden patentfrci 

') Arne.» 244 ÏÏ. 
') Prot. 0. E. K38-2. FUS: N« Staatsrat entscheidet, daß 

Viehhändler im Großen auch derjenige sei, der mindestens 5 Rind« 
oder 5 Kühe oder 5 Pferde oder 40 Schafe oder 40 Schweine lauft 
jum Iwecle des Wieheroeilaufes,, 
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erklärt, da 1810 im Volke scharf gegen die Mahlsteuer rea-
giert wird.') 

7. die Fabrikanten. Diese weiden vorn Gesetzgeber seit 
1804 für Gegenstände nicht eigener Produktion, die sie ver« 
kaufen wollen, mit 4 bis 16 Franken besteuert. 

8. die Hammerschmiede, die erst 1 bis 32, dann 4 bis 
32 Franken zahlen. 

9. die Handschmiede. Diese werden zunächst den Hammer-
schmieden gleichgestellt und dann, um dieses Gewerbe in der 
Republik entwicklungsfähiger zu machen, mit einem Patente 
von 1 bis 12 Franken besteuert. 

10. die Schuster. Diese haben ein Patent von 2 bis 
6 Franken zu lösen, wenn sie Leder im Großen kaufen, um 
dasselbe wieder zu verkaufen oder um Schuhe zu verfertigen, 
welche sie nachher auf ihre Rechnung verkaufen. 

Als ein Ueberbleibsel der helvetischen Getränksteuer kann 
die Wirtschaftspatentgebiihr, die vielfach in der Praxis zur 
Handclssteuer wird, angesehen werden. Der Gesetzgeber be» 
stimmt 1803, daß es für jedermann verboten ist, Wein oder 
andere geistigen Getränke ohne behördliche Erlaubnis zu ver-
kaufen. Die Erlaubnis wird vom Staatsrate nur erteilt, 
wenn die Gemeinde, in welcher der Getränkeverkauf statt-
finden soll, damit einverstanden ist.2) . ' 

Mit de: gcmeiudebehördlichen Konzcssionserteilung und 
der staatsrätlichen Perkaufslizenz muß noch die Einlösung 
eines Patentes verbunden werden. 

Dieses letztere zerfällt in drei Llrten: 
1. Das Patent für die Wirte und Gastgeber mit einem 

Schild kostet erst 12 bis 48 Franken, dann 16 bis 64 Franken, 
schließlich 20 bis 40 Franken. 

' ) Arne.« 227 . _ ',-''U 
») W. G. I. 111. Arne.1 342. . - i.": 
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• ;.-. 2. Das Patent für die Gastgeber ohne Schild, welche 
zu essen geben und ihre Gäste beherbergen' lostet anfangs 
8 bis 24, 1.6. bis 40 Franken und zuletzt 10 bis 32 Franken. 
.. . 3. Das Patent für die Besitzer von Weinschenken kostet 
erst 6, 20, dann 10 bis 28 Franken') 

, Um den Weinbau im Lande möglichst zu fördern, werden 
die Verkäufer uon einheimischen Weinen, den sie selber pro-
duziert haben, der Handelssteucr nicht unterworfen. 

Derjenige, der im Auftrage eines Weinproduzcnten Wein 
verkauft, hat kein Patent zu lösen, falls der Verkauf nicht 
auf eigene Rechnung geschieht. Treibt er aber mit dem 
fremden Weine Handel und wird dafür von feinem Auf-
traggeber bezahlt, so ist er patentpflichtig.s) 

Die Festsetzung der Patenttarc überläßt der Gesetzgeber 
dem Staatsrate, der einen Wirtschaftspatentpflichtigen des 
fraglichen Ortes mit dem vorgeschriebenen Maximum be« 
steuert und die übrigen, je nachdem ihr Geschäftsumfang 
sich dem Höchstbesteuerten nähert, mit einer verhältnismäßigen 
Patenttaxe belegt.') 
, , Seit 1810 besteuert der Gesetzgeber auch die öffent-
lichen Billard- und andere Spiclanstalten und die Lokale, 
in denen man Erfrischungen, Liköre und andere warme oder 
kalte Getränke, von was immer für einer Gattung verkauft, 
mit 16 bis 48 Franken. 

Der Bierkonsum ist als ein ungewöhnliches Getränk, 
wie dies schon früher erwähnt wurde, in der Republik „in 
welcher es überflüssig Wein gibt", verboten/) 

Von der Gewerbesteuer sind nebst den bereits erwähnten 
Gewerben befreit diejenigen, welche in bloßer Handarbeit 

<)Prot. C. E. A574. 
') Prot. C. E., K180, M130. 
3) Prot. C. E. A 574. 
*) W. G. I. 75. Gesetz vorn 6. Mai 1802, welches die Einfuhr 

des Nieres verbietet. 



bestehen, ferner die angesessenen Fabrikanten für Gegenstände 
eigener Fabrikation, die im Wallis ansässigen fremden Aerzte 
und Chirurgen und endlich die Taglöhner.^) 

Der Gesetzgeber ermächtigt den Staatsrat armen Ge-
werbetrcibenden die notwendigen Patente unentgeltlich zu 
verabfolgen.') 

I m Finanzgesetze von 1803 bestimmt der Gesehgeber 
als Buße für die Nichteinlösung des schuldigen Patentes die 
Erlegung der Patenttaxe nebst dem vierfachen Betrag der-
selben. Wer bctrügerischerweise das Patent nicht zahlt, wird 
mit der doppelten Geldstrafe belegt. Da die Umgehungen 
der Gewerbesteuer sehr zahlreich sind, sieht sich der Gesetz-
geber bald gezwungen, in der Bestimmung der Buße eine 
Unterscheidung zu machen. Es werden nunmehr diejenigen, 
welche sich um die Entrichtung der Gewerbesteuer überhaupt 
nicht bekümmern mit der vollen Geldstrafe belegt) diejenigen 
aber, welche die anverlangten Patente nicht einlösen, bestraft 
der Gesetzgeber mit einer Geldbuße, die dem doppelten Be-
trage der Patenttaxe entspricht. 

Da auch diese Maßregel nicht alle Mißstände zu be-
seitigen vermag, kommt der Gesetzgeber den Steucrreni-
tenten nochmals entgegen und hält die Gerichte an, von den-
jenigen, „die nicht aus Bosheit sich verfehlt" hätten, als 
Buße nur einen Fünftel mehr, als die Patenttaxe beträgt, zu 
verlangen, die übrigen aber, die absichtlich die Gewerbesteuer 
nicht entrichten, mit der ganzen Strenge des Gesetzes zu 
bestrafe».') 

„ I n mehreren Zehnen hat man diese Maßnahme genau 
ausgeführt, in andern hat man keine Buße eingefordert, man 
hat sich mit der Patentgebühr begnügt. So kam eine große 
Ungleichheit zustande. Um diese zu beseitigen hat der Staats-

') C. L. R. II. 
2) Prot. 0. E. E297 : «sons titre de charité». 
3) Arne.» 244. Arne.-1 75 ff. Arne.3 227. 
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rat vorgeschlagen einen Gesetzesartikel ins Finanzsystem auf-
zunehmen, welcher jede Hoffnung auf Milde vernichten sollte: 
aber auch dieses Mit tel war ungenügend."') 

Der Gesetzgeber setzt daher 1808 allgemein fest, daß die 
Strafe wider diejenigen, welche innert der vorgeschriebenen 
Zeit das Patent nicht einlösen, ausgesprochen werden soll, 
sobald diese Steuerrenitenten durch den Weibel, den ihnen 
der Finanzpflcger zuschickt, auf die Folgen ihres renitenten 
Verhaltens aufmerksam gemacht worden sind. 

Die Weibelkosten werden den Patcntpflichtigen aufge-
bürdet.') 

Die vom Staatsrate erteilten Patente müssen jedes Jahr 
erneuert werden. Der Gesetzgeber bestimmt zur Patenterneue-
rung die Zeit der sechs ersten Wochen des Jahres. 

Die Patentpflichtigen haben sich dem Finanzpfleger ihres 
Zehnen vorzustellen, ihr Gewerbe, dessen Ausdehnung und 
Wert zu deklarieren und die Erklärung abzugeben, daß sie 
die Patenttaxc, welche der Staatsrat festsetzen werde, be-
zahlen wollen.') 

Der Finanzpfleger wird von dieser Erklärung aufStcmpel-
Papier eine Anerkennung ausstellen und diese Anerkennung 
gilt als provisorisches Patent und berechtigt den Inhaber 
zur Ausnutzung seines Gewerbes.^) 

Der Finanzpflcger sendet die Erklärung der Steuer-
Pflichtigen an den Staatsrat, der dann definitiv die Patent-
taxe' feststellt und dem Finanzpflcger das gewährte Patent 
zusendet, bei dem es gegen Bezahlung abgeholt werden kann. 
Sobald der Patcntpflichtige Kenntnis erhalten hat, daß sei» 
Patent beim Finanzpflegcr abzuholen sei, wird das provi-

!) Ame.' 75. Prot, C. E. E 531, 705. L247. 
') Arnc.J 254. Prot. C. E. 11399. K383. 
') Arne.« 2, 3. Prot. C. E. A83. M136. 
*) Prot, C .E .E 151. 
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habe einschreiben lassen. Nel Gewerbetreibende hat die „Kunst, 
die Profession, den Handel oder die Industrie, die er ausübt, wie 
auch den Nettogewinn" anzugeben. Der Gesetzgeber bezieht von 
dem Gewinne, den der Gewerbetreibende durch die Ausübung 
seiner „Kunst oder Profession" erzielt, oder welcher sich aus einem 
Gewerbe oder Handel ergibt, eine Einkommensteuer. W. G. 353, 
358, 378 (U94, 319). 

Vas Finanzgesetz von 1862 stellt eine eigentliche Gewerbe» 
steuer auf, welche erhoben wird von dem Betriebskapital eines 
leden mittels einer Wissenschaft oder Kunst ausgeübten Erwerbes, 
eines jeden Berufes, Handwerkes oder Handels, insofern dieselben 
im Lande betrieben weiden. W. G. X. 280 (262). 

Das Finanzgesetz von 1874 erhebt die Gewerbesteuer nach 
einer bestimmten Skala und Klasseneinteilung. Zu den liberalen 
Berufen zählt der Gesetzgeber die Advokaten (5 Klassen), Notare 
(4 Klassen), Aerzte und Ehirurgen (5 Klassen), Architekten (3 Klaffen); 
Unternehmer (6 Klassen). Die Gewerbetaxe wird auf Voranschlag 
des Gemeinderates und des Steuereinnehmers durch den Staatsrat 
festgesetzt. W. G. 57, 68 (56, 67), Schanz IV. 255. 

1886 werden infolge des Konkordates zwischen den Kantonen 
Freiburg, Wandt, Wallis, Neuenburg und Genf zum Schutze der 
jungen Leute im Auslande die Stelluermitllungsagenturen der 
Patenlpflicht unterstellt. W. G. XIV. 96 (100). 

1887 stellt der Gesetzgeber die Industrie der Bergführer unter 
die spezielle Aufsicht des Staatsrates, dessen Ermächtigung zur 
Ausübung dieses Gewerbes noliuendig ist. Die Ermächtigung 
wird vom Justiz- und Polizeidepartemente ausgestellt und zwar 
durch Abgabe eines Diplombüchleins. Dieses letztere muß bei 
der Zahlung der jährlichen Patente vorgelegt werden, damit die-
selbe auf den dazu bestimmten Blättern vermerkt werden kann. 
VV. G. XVI. 210 (216). 

Uurch das Gesetz von 1895 wird die aufgestellte Skala für 
den Handel und die Gewerbszweige der Jahre 1874, 1875 und 1883 
abgeändert. W. G. XVII. 17 (17). 

Das Gesetz von 1896 über das Notariat beschränkt die Zahl 
der patentierten Notare auf 48. W. G. XVII. 117 (124). 

Auch im Finanzgesetze von 1903 wird die Gewerbesteuer 
beibehalten und in Form eines Patentes festgesetzt und gemäß 
einer Skala und Klasseneinteilung erhoben. W. G. XXI. 25 (193). 
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ewerbesteuer. 
Durchschnittlich 

(auf 1000 Fianlen reduziert) 
Verliehene Ertrag pro Kopf 

Patente der Beoölleruny 
0,8 (1803) Fr. 0.20 
5,7 „ 0.77 ') 
6,4 „ 1,072) 
7,4 „ 1.18') 

10,1 .. 1,72 
10.1 „ 2,56 

') auf Grund der Vollszählung von 1870. 
2) auf Grund der Vollszählung von 1680. 
') auf Grund der Vollszählung von 1888. 
Nie Berechnung des Ertrages pro Kopf erfolgt auf Grund 

der Tabelle von Pag. 13. 

1803-
1871-
1881-
1891-
1901-
1911-

-1809: 
-1880: 
-1390: 
-1900: 
-1910: 
-1916: 

Iahresertrag 

Fr. 1 1 -
., 121 — 
„ 120.-
„ 162.-
„ 251.-
.. 419.— 
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drin im Juli 1800,') in welchem dem Sieger Napoleon die 
Lombardei bis zum Mincio überlassen wurde, erlangte der 
Simplonübergang') für die strategischen Pläne des Ersten 
Konsuls^) neue und hervorragende Bedeutung.^) Bereits 
früher — in, Jahre 1797 am 17. Mai hatte Napoleon sich 
mit der Idee beschäftigt, eine Fahrstraße über den Simplon 
zu bauen.") Am 7. September war es ihm auch gelungen 
diesen genialen Plan durch die französische Negierung sank-
tionieren und zum Beschluß erheben zu lassen.') Napoleon 
wollte durch die Herstellung des Simplonttberganges eine 
neue und für ihn äußerst wichtige Verbindung von Paris 
nach Mailand erhalten^) und darum hatte er auch die hel-
vetische Negierung am 1!». August 179« genötigt, einen 
Allianzvertrag mit Frankreich einzugehen, der ihn, das Nhone-
tat als Militärstraße zusicherte.') Hicmit noch nicht zufrie-

erbarmungslos zertrümmerte (vgl, Blätter 1895: II). Ueber die 
Geschichte des Wallis bis Gnde des 18 Jahrh, vgl, ferner Kämpfen 
34, ferner betr. die Beziehungen des selbständigen Staates Wallis 
zu der Schweiz: Rott 74. 296. 310, 599, 663. Büchi 1 ff. Schol-
lenberger 1.192. 203, 405,- II. 71. Blätter 1885: 73 ff,, 92 ff.. 238 ff. 
399 ff.; 1896: 1 ff; 1901: 433 ff; 1911: 297. Rilltet. Inl l XIX. 
Vallesia Lil>. I. 26, II. 146. 

') Weiß XX. 47 ff. 55 ff. 66. 67. Müller 15. Travaux statistiques 
442. Thlkls: « Histoire du Consulat et «le l'Empire». 

•) Vallesia Lili. 1. 50 ff. Boccard 67. 
4) Weiß XIX. 780, 790. XX. 6. 
4) Guillon 230. 231. 
°) Altenflg. 1.25, 26. Schweizer II. 527. Travaux statistiques441. 
') Blätter 1902: 40. Furrei 413 Hilty ft. 198. Imefch Frei» 

heitstämpfe 6 ff. Nändliler III. 300. 
3) Archiv (199), 49: « . . . . cette route qui semble de voir 

v appeller le commerce comme nue route de 1ère classe, est la plus 
courte de Paris à Milan, Kome et Naple et vice versa, de même que 
du Midi d'Allemagne et de la Suisse pour l'Italie.» Vgl. Alchil» 
(198) Nr. 1. Surret Statistik 22. Kämpfen 32 ff 

9) Prot. C. E. M. 229. De Riva/. 15, Hilty K. 271 ff.. Boecard 
318, Blätter 1900: 305 ff.. 376; 1902: 34 ff, Müller 11. Céard 
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meinschaftlichcn Wohlstandes in ungestörter iKurjc zu arbei-
ten, da politische Zuckungen den Staatskörper eines uns 
naheliegenden, aus su vielen Gründen teueren Landes er-
schlittern, mit dem wir noch vor wenigen Monaten ein 
Ganzes ausmachten. Benutzen wir diese glückliche Lage durch 
werktätiges Streben zum allgemeinen Besten. Nur weise 
Gesetze gründen die aufkeimenden und befestigen die würklich 
bestehenden Staaten, 

Gemeinschaftlich wollen wir zum Wohle des lieben,Bater-
landes hinarbeiten, in der getrosten Hoffnung, daß der Him-
incl unsere Bemühungen segnen und das auf wunderbare 
Art gerettete Vaterland durch weise Gesetze bis in die spate-
sten Zeiten erhalten werde."') 

Die Berfafsung, auf welche sich der Landeshauptmann 
in obiger Begrüßungsrede beruft und die dem Wallis unter 
dem Drucke Frankreichs aufgenötigt wurde, zerfällt in elf 
Titel.") 

Der erste Titel proklamiert die „heilige, katholische, 
apostolische, römische Religion" zur Staatsreligion,') 

Titel I I und I I I enthalten den Garantieakt der frän« 
tischen, helvetischen und italienischen Republik und den 
Staatsvcrtrag mit Frankreich betreffend die Simplonstraße, 
die auf Unkosten der fränkischen und italienischen Republik 
gebaut und unterhalten wird, wogegen sich das Wallis vcr-
pflichten muß, die bestehende Straße von St . Gingolf bis 
nach Brig fertig zu bauen und instand zu haltend) 

') Abscheid I. 
') Verfassung vom 30. Augustmonat 1802, W. G. I. 3 ff.. 

8t. A. !'. (i. 379. 
:l) Vgl. Imesch. Freiheitskämpfe 38, 39, 105. 
*) Prot. a. 318. I n der Notifikation der Errichtung der Re--

publik Wallis an den spanischen Gesandten in Heloetien am 5. 
Dezember 1802 schreibt der Staatsrat bei der Uebelsendung der 
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Di«! höchste Gerichtsbehörde ist für die ganze Republik das 
Landgericht, genannt das Appclationsgericht. Dasselbe fallt 
das Endurteil über alle, sowohl „zivilische als kriminalische 
Händel", Die Innehabung der richterlichen Funktion ist 
inkompatibil mit Verwaltungsämtern. 

Die Richter werden auf zwei Jahre gewählt und zwar 
der Gemeinderichter sGemeindekastlan) durch die Gemeinde-
Versammlung auf einen Piercrvorschlag des Gemeindcratcs'). 
Der Zchnenrat wählt den Großkastlan. Die Gemeinderichter 
oder Gcmeindekastläne sind immer wieder wählbar, dagegen 
kann der Großkastlan, wenn er eine Amtsdauer von vier 
Jahren hinter sich hat, erst nach Ablauf von zwei Iahreu 
wieder gewählt werden. 

Dieses sind die Grundlinien der neuen Verfassung. Sie 
sunt auf den Grundsätzen der Freiheit und der politischen 
Gleichberechtigung^). Jeder Walliserbürger ist mit vollende-
tem 20. Jahre stimmfähig, wählbar aber in die Gemeinde-
beHürde erst mit dein 21 , in die Zehnenbehörde mit dem 25)., 
in die übrigen höheren Landesämter mit dem :!0. Jahre 
(Titel IV). Auch ist die Loskäuflichkeit der unerträglichen 
Grundlasten ausgesprochen. Sie hebt aber auch manches 
auf, das im Polksgeifte und in den Volksgebräuchen des 
Wallis^) bis anhin fest verankert war/) 

') Abscheid I. Gesetz vom 9. Oktober 1804, welches verbietet, 
das Amt eines Richters zu versehen, ohne gut schreiben und lesen 
zu tonnen und ohne eines untadelhaftr» Lebenswandels zu sein, 

2) Grenat 566: «La diète valaisanne . . . décrète: 
1 , 
2. Le Valais so gouvernera désormais en république indépen­

dante sous une constitution basée sur la liberté et légalité politique . » 
s) St. A. P. (8. 379: ®cr Staatsrat an die Walliseï Dele­

gation in Paris Betr. die Rüelbcrufuna von General Tuireau, 
10. Januar 1903: „Nem Minister des Aeußein ist zu sagen, um 
die Entfernung des General Turrcau's zu erwirken, wie sehr die 
Volksmeinung »nichtig sei in einem gänzlich demokratischen Lande, 



Die Staatsrechnungen sind alle handschriftlich ausge-
führt und in Schweizerfranken, Batzen und Kreuzern bc-
rechnet.') 

Sic enthalten am Schlüge auch jedesmal den Staats-
rätlichen Bericht, dem sich die Bemerkungen des Kontroll-
organes und des Landrates und die Antwort des Staats-
rates darauf anschließen. 

Der Titel der Staatsrechnung gibt zugleich die Zeit-
Periode an, für welche die Rechenschaft abgelegt wird, nennt 
aber auch den Verfasser derselben.^) 

Nur zu Beginn und am Ende der Republik stimmt das 
Rechnungsjahr nicht mit dem, bürgerlichen Jahre übcrei». 
Die Staatsrechnungcn zerfallen in zwei Hauptteile: in die 
Einnahmen und in die Ausgaben. Am Schluste jedes 
Hauptteiles werden die wichtigsten Rechnungsposten retapi-

1'83. = 4 er. (Kreuzer). Ver ältere Schweizeifranlen = 10 B. 
zu 10 Ro. 3)a§ Münzgesetz von 1850 hob den Batzen auf. 1 83. 
(1811) = 15 Ets. W. ®. III. 174 (150): 1 Schw. Fl. == 1.50 
franz. Fi. W. G. IT. 32 (28): 1 Batzen = 4 er. 1 er. = 4 ©ts. 
Naß eidgenüfstfche Münzsystem nom 1. Januar 1851. W. G. VTII. 
330 (280), bestimmt: 1 er. = 3 Cts.. 1 N. = 14 Nts.. 1 Schw. 
Fr. = 1.45 Fr.. 4 Schw. Fr. = 5 Fr. 80 Ets. 

Abscheid (AIII. 13.14) I5. 16. Gesetz nom 26. Oktober 1804, 
welches die Verfertigung einer Münze uerordnet: Art. 4: „Ihr 
Werth, Preis oder Cours soll dem Schlage der neuen Münzi der 
schweiz, Eidgenossenschaft angemessen fein." Abscheid (AIII. 13. 14) 
II2. 10. Vgl. Nrcl.in f. Schweiz. Gesck. VJTI. Bd. 377 ff.: „Vit 
schweizerischen Münzen non den ältesten Zeiten bis auf die Gegen^ 
wart" von Staatsarchinar Knonau, 1851. Vgl. Berdjtold 30 ; ferner 
„Anleitung zur Berechnung der neuen Bundesmünzen", Sitten 1851 

') 1840 finden sich die Staalsrechnungen zum erstenmale 
gedruckt. 

*) « Compte <lo Recettes et'Dépenses de la République ilii 1er 
janvier au 31 décembre 1806 vendu à la Diète de niai 1807 par son 
Excellence Monsieur Siçristen Conseiller d'Etat ,au Departement des 
Finances. » 
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11,000 Fr,) und in dem des Finanzdepartl,'mcntcs sogar 
vcrstcbenfncht ,17.000 auf 139,000 Fr,), 

Ganz foiiieouciit sind auch die Einnahmen tjcfticfjon : 
180)5 verpachtet der Staat ein H »hei tsrecht, das Salzre^al, 
zu rund 5)7,000 Fr,, 1809 sind es fünf, die dein Staate 
eine Einnahme von 15f>,000 Fr. «erschaffen. 

Die durchschnittliche Monatseinnahme, ohne den jähr-
lichen Einnahmeüberschuf; mitzurechnen, betrat ca. 11,000 Fr. 
9CUÏ die Jahre 180-1 und 180B bleiben unter diesem Durch-
schnitt. Diesem erklärt sich aus füllenden Tatsachen: die 
Einnahmen der Salzpacht gehen von 57,000 Fr. im Jahre 
180;} auf 21,000 Fr. ') und die Zahlungen der französischen 
Weiiirning, für den Unterhalt ihrer Truppen auf dem <^e-
biete der Republik von 47,000 auf 4000 Fr. zurück. 

Wie bereit? früher bemerkt wurde, wird der Einnahme-
Überschuß des vergangenen Rechnungsjahres als ei» Ein-
nnhmepvften in die Staatsrechnung eingesetzt. 

Dieses Verfahren bewirkt, das, die Jahre 1803, 180,'), 
1800, 1807, 180!) und 1810 nicht mit einer Mehrausgabe 
abschließen,'! 

Die Jahre 1804 und 1808 schließen ohne den Ein-
»ahmenüberschun zu rechnen mit einer Mehreinnahme von 
17,921 Fr. resp. 11,762 Fr. ab. 1803 hat bedeutende 
Ausgaben: für den Unterhalt der französischen Truppen 

•) Wer Rückschlag des (Ertrages der Salzoacht von 57,0Ü0 
auf 21,000 Fr, ergibt sich aus folgendem: Der Salzpächter Gard 
jabjt non seinem Pacht^nse für 1804 total 34,136 Fr. /Mais 
il avait été paye par le Conseil (l'Etat à M. Aloys Siili'ereli. maga­
zinier à Snna pour 1000 quintaux poid de milan sel d'Italie que le 
dit fermier (îard n'a pas pavé aux termes convenus et dont le Conseil 
d'Rtat a du l'aire l'avance. i|iii doit, être remboursé à la Caisse d'Ktat 
au moyens de la déduction que l'on en l'ait ici la somme de l.'.îi I /ru. 
Reste à compte du prix de la ferme la somme: 21,3<i'2 frs. 

2) Vgl. Seiy 0. „B. Die Neckung der Defizite." 
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für das kommende Rechnungsjahr zuhanden des Landratcs 
heraus. 

Den Grund der Herausgabe gibt er gewöhnlich selbst 
an. Das eine Mal will er dem ^andrate die Ueberzeugung 
beibringen, dan der Finanzbedarf erhöht werden füll, um 
die Staatsschulden decken zu können, oder, das; in der Staats-
Verwaltung eine peinliche Sparsamkeit und strenge Ordnung 
zu herrschen habe, wenn man Defizite vermeiden wolle. 

Da>? andere Mal zeigt der Staatsrat durch die Budget-
Aufstellung, das; der Staat seinen Finanzbedarf mittels den 
ordentlichen Einnahmen decken kann ohne auf außerordent-
liche Einnahmen rechnen zu müssen. 

Ein Pergleich der Totaleinnahmen und Totalausgaben 
mit dem gemachten Voranschläge ergibt, daß derselbe in der 
Regel in den Einnahmen und fast immer auch in den Aus-
gaben überschritten wird'und zwar durchschnittlich um 40«/» 
resp. 4 5 % . 

(804 : 
1805: 
1800: 
1807: 
1808: 
180!!: 

E i n n a h m e n : 
Voranschl. Dlff. ! 

ssr 81,325 2,454 
96,787 15,329 
!»7,37!l 24,9-28 

„ 100,393 42,716 
., 110,915 1)3,504 

. 163,379 62,013 

A u s g a 
Loranschl 

72,145 
66,000 
79,994 
75,422 

109,793 
158,258 

bon: 
Mff. 

- 9,041 
57,029 

31,650 
57,498 
72,675 
47,312 

Ucbcrf et) 
Voianlchl. 

9.180 
30,787 -
17,403 — 
24,971 -

1.122 
5.121 

ufj: 
Niff. 

11,495 
11,700 
6,522 

14,782 
20,829 
14.701 

(Das Minus-Zeichen bedeutet, ba% der wirtlich erzielte Ueber-
schuh unter dem voranichlagten geblieben ist > 

Dieser Darlegung lassen wir noch eine detaillierte sol-
gen, in welcher wir einzelne Rechnungsposten miteinander 
vergleichen. 
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Zur Zeit der helvetischen Republik wird das Wallis 
hauptsächlich mit französischem Salze uersorfft. Und noch 
nachdem es selbständig geworden ist, will die Verwaltung 
der französischen Salzwcrkc das Recht für sich in Anspruch 
nehmen, „dem Wallis ausschließlich Salz zu liefern".') Die 
republikanische Regierung hält sich indessen durch den Salz« 
liefeiungsuertrag, den Frankreich mit heluetien abgeschlossen^), 

Grenat 70. 119. 121, 124. 104: « Le Valais achetait le sel en 
Fiance et le transitait par la Savoie. » Es bestehen schon frühe 
SalzUefeiunnsoeitiäge und freie Aus- und Nulchfuhrrechte: Imefch 
5 „Bündnis zwischen dem König Ludwig XII non Frankreich, und 
den VII Zenden. Mailand, 1500, 9. Mai." Vertrag oon Thonon 
1569 mit dem Herzog von Saooyen, welcher u. a. auch die freie 
Durchfuhr des franz. Salzes bewilligt; feiner Vertrag von 1582,1602. 

Vgl. Stockalper Archiv, O, no. 34: Verträge mit Frankreich 
1627, vgl. Rott 548: « Traité particulier entre le roi de France et la 
république du Valais. 3 mars 1057. » Glcnck 6 „ 1606,14. Juni . Traktat 
mit Mayland (Spanien), abgeschlossen zu Mailand. 

Erster Artikel. „Vas loeniglliche Mayestat uß Hifpanien soll 
gedachter Landtschaft (Wallis) geben und überantworten zu Brüg 
alle Iar, so lang die Frindschafft und Pünlniß wären wärt, sech« 
tausent sec! saltzes, einen jeden facl umb dry Duralen, umb solches 
wärt und gewicht das falz, wie von alter bär gebrucht worden. 
Den dii) lindern Zenden aber zu besserer ihrer Gelegenheit soll 
ihr Anteyl saltzes gän Sydeis geführt werden . , . ." Vgl. Rott 
190 ff., 580. Grenat 341 : Vertrag mit Mailand 1630, wornach 
jährlich 20,000 »tares (ca. 4000 Säcke) ins Wallis zu liefern find 

') Abscheid (AIII. 13. 14) I<. 20. ©leitet 8. „1803, 27. Sep­
tember. Nllianzuertraa zwischen der fränkischen Republik und der 
schweizerischen Eidgenossenschaft. Durch Artikel 9 dieselben mußte 
sich die Schweiz förmlich verpflichten, jährlich 200,000 Zentner 
französischen Salzes zu beziehen." Dieser Allianzoertrag sollte für 
das Wallis auch maßgebend sein, gestützt auf den Allianznertrag 
mit Frankreich vom 19. August 1798. Hilty 721 ff. Sels F. M. I. 
Vrief des Landeshauptmanns an General Ren, den franz. Ge­
sandten bei der helvetischen Republik, am 31. Oktober 1804. Vgl. 
Archiv für Schweiz. Gefch. Vd. II. 21 ff.. 287, 288. 

'-) Vide Anmerkung >). Vgl. Nlatler 1900: 324. Karmin 140, 
148 ff. Pièces justificatives LXIX. 
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nicht für gebunden und alle offiziellen Schreiben der fran-
züsischen Regierung vermögen das WaNis nicht einzu-
schüchternl.) 

Die Regierung schließt daher mit Frankreich keinen 
direkten Liefcrungsuertrag ab, sonder» unterhandelt von Fall 
zu Fall mit den einzelnen Priuai-Talzliefcrantcn. Erst als 
Frankreich die Ausfuhr von Salz mit einer Zallgebühr be-
legt, läßt sie sich zu Unterhandlungen mit der franz. Ne-
gierung herbei, um die zollfreie Ausfuhr des Salzes zu er-
lange».*) 

Mit Italien, dessen Salz sich besonders in den obern 
Zehnen stets einer großen Velicbtheit erfreute, schließt die 
Regierung einen Staatsvertrag ab.3) 

') Vide Anmerkung J), i&eite 55. 

•) Das französische Salz kommt von Pcccais (Kanton Aiguës-
mortes. Arrondissement Rimes des franz. Departementes Gard, 
jährt. Produktion für 1'/, Mill. Fr. Salz), Prot. C. E. M116, L233, 
223, feiner von Salins (Stadt im Arrondissement Pol'gny des 
Departementes Iura in der Franche-Tomte, hat Salmen, die jähr-
lich 6 Mill. Kg. Salz liefern)' Prot. C. B. L155. Abfcheid (AUL 
13. 14) IL* 16. 17. Prot. C. E. B188, Ü25, H2, 228, 313, 330, .198, 
519. Vgl. Karmin <La question du roi ». Ame.1 C. E. 54 tf. Ame.4 

217. Karmin 123 ff„ Rott 327, 394, 579. Abfcheid (AUL 13. 14) 
IL' 8, 10: „Der Staatsrat ist . . . . in Vriefwechfel mit veifchie-
denen Handelshäusern eingetreten, um sich der Mittel franz. Jalz 
zu verschaffen, wie auch den Preis zu versichern." Ebenso Ab­
scheid (AUL 13. 14) l.' 10, IL7 !) ff. 

») Weiß XIX. 519 ff., 562 ff., XX. 499 ff., 506 ff.: 1802 am 
25. Jan. nimmt die eisalpinische Republik, von Bonaparte 1797 
als solche proklamiert (Präliminarien von Leoben, Weiß XIX.474), 
den Namen italienische Republik an und wählt Bonaparte zum 
Präsidenten. 1805 wird er zum König von Italien ernannt. Ve-
reite im 17. Jahrhundert war das Wallis Abnehmer italienischen 
Salzes gewesen. Vgl. Abscheid (AIII. 11. 2) VII. 5, 7, 8, 13, 14. 
216, 676. 761. 787, 811, 835, usw. 842: (30. Mai 1797) «Le Gr. 
Blif. fait .savoir qui] a appelé ici à Brigue Mr. Corgioli pour faire 
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Das System bcv Salznwnosiolpacht findet sich in der 
Gesetzl̂ ebunss erst im Jahre 1806 ausdrücklich ausgesprochen 
und im Finanzgesetze von 1810 wird noch hinzugefügt, das; 
das Pachtsystein durch Versteigerung beibehalten werdet) 

Der Gesetzgeber findet diese Methode, dem Staate Geld 
zu verschaffen „einfach, leicht und gewin für das Finanz-' 
département".') 

Das Necht des ausschliefckiche» Salzverkaufes wird auf 
öffentlicher Versteigerung, die ein eigens dafür erwählter 
Negirrungsvertreter leitet, dem Meistbietenden übergeben. 
Der Landrat behält sich aber die definitive Natifitation des 
erzielten Pachtpreises ausdrücklich vor,') 

Um an der Persteigerung überhaupt teilnehmen zu könne», 
mus; vorher dein Finanzdepartemente die Vürgschaft geleistet 
werden, das; man den Versteigerungsbedingungeu, welche 
vom Lnndrate auf Eintrag des Staatsrates festgesetzt werden, 
Genüge leisten könne/) 

>) Abscheid (Alll. 13. 14) l.4 15. 1804 wird bereite von betn 
„Beschlusse der Versteigerung" der Salzvacht geredet. Sels F. M. 
I. N14 findet sich ein Gesetz nom 5. Dez. 1804. welches den Stnats--
rat ermächtigt <: de remettre incessament à l'enchère la ferme des 
fournitures de sels pour toute la République ». W. G. 1. 358 (11. 32). 
W. G. II. 100 fJ(î3). Prot. ('. E. B13T: ®cr Staatsrat bestimmt, 
daß der Pächter des Salzes auf einer Versteigerung ernannt werde, 
Am 4. Mai 1893 ratifiziert der Staatsrat die Versteigerung, welche 
Gard die Salzyacht für 44.600 Fr. zuspricht. 

2) Abscheid (Alll. 13. 14) 1.' 15. Salzbericht n. 19. Nov. 1804. 
Reichesberg 111. 407. 

') Arne.2 0. E. 355. Arne.-1 (',. E. 34. I'rot. ('. K. H408: <D,e 
Versteinerung findet statt unter dem Vorsitze eines Regierung«!-
lommissars, uerbei ständet non zwei Sekretären. 

Sels F. M. I. «La Diète . . . ordonne . . . le Conseil d'Etat 
est autorisé de mettre à l'enchère la ferme des sels sous la reserve 
expresse de la Ratification on du Héjet de la Diète.» (10 nov. 1801.) 

4) Prot. ('. E. Xi)Si h". Sels E. M. I. SBersteigcrunçiêbcbinflungcn 
pom 5. Febr. 1805, ebeno. com 13. Sept. 180,". Prot. C. E. 481 
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Die Pcrstcigcrungsbedingungeu stimmen mit den „Bc-

schwcirden, Cîlauiutcn und Bedingungen"l) des Pachtvertrages, 

dessen Dauer auf zwei Jahre festgesetzt ist, überein.') 

Der Salzpächter') hat das Salz sowohl uun Italien 

als von Frankreich zu beziehen und zwar beträgt die dem 

Lande zu verschaffende Salzquantität im Minimum 18,000 

Zentner. Reicht diese Quantität nicht aus, so hat er für 

den Mehrbedarf aufzukommen. Er hat sich zu verpflichten 

ftets einen Vorrat von 2500 Zentnern zu haben und muß , 

eine solche Quantität seinem Nachfolger überlassen/) 

Den Salzkonsumenten hat der Pächter gutes und an-

nehmbares Salz zu fünf Kreuzer das Pfund à in Unzen 

zu verkaufen, 

') Abscheid (AIII. 13. 14) II.» 17. Sois F. .VI. I. 
-') l'rot. V. E. J41.iT, 1/22: Wer Staatsrat filiert den Pacht' 

nertraa, für den Salzoeilauf auf zwei Jahre (9. April 1808). 
'•') Nie Salzpächter, der Republik waren: 
Rachat, für den Mercanton bis 1803 die Salzuachl führt. 

Sels Fenn. II. 2. Abschcid (AIII. 13. 14) !.' 10, 
Friedrich Gard DON Bagnes bis 31. Mai 1805, Pachtzins 

44,600 Fr. Sels Ferai. II. 3. Absche',d (AIII. 13. 14) l ' 11, I.» 13. 
Zehnenhptm. Andenmatten, Visp, nom 1. Jun i 1804 an der 

Stelle von Gard. Abscheid (AIII. 13. 14) I.° 11. 
(Hrrepresentant Franz Pcrria., Äria, DOM 1. Jun i 1805 bis 

Juni 1807. Pachtzins 44,300 Fr. Abfcheid (AIII. 13. 14) II.' 11. 
Sels Ferai. II. I. 

Xaoier Iulier, 1803 und 1810, Pachtzins 57.800 Fr, Abscheid 
(AIII. 13. 14) 11.° II. Sels Ferai. 11. 5». I'iot, ('-. B. M24. 

Graßkastlan non ©totfalpcr für das Jahr 1808, Pachtzins 
42,000 Fr. Abschcid (AIII. 13. 14) IL4 72. Sels Ferai. II. (>. 

Adrian Zimmermann, öütrn., für 1811 und 1812, Pachtzins 
56,000 Fr. Abscheid (AIII. 13. 14) IL» 17. Sols Ferai. II. 7. 

*) Abicbeid (AIII. 13. 14) I.3 16. \* 16. Prot. ('. K. M345, 34!»: 
Der Salzpächter beklagt sich, daß der Staat ihm zu wenig Sulz 
vermittelt habe, sc» daß er statt 15.333 Zentner nur 12,064 Zentner 
perlaufen sonnte (26. Mai 1809). 

http://J41.iT
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scheidung hierüber hat der Staatsrat — so sann der Pflicht-

vergessene Beamte unter Hastbarmachung für verursachten 

Schaden und unter Geltendmachung von Entschädigungs-

ansprächen sofort entlassen werden,') 

Oberste Aufsichtsbehörde in der Versorgung des Lande« 

mit Salz-) ist der Staatsrat, der diese Aufsicht durch das 

Finanzdepartement ausüben liiRt. Ihm stehen zwei Geschäfts-

führer, «Facteurs»*) genannt, zur Seite, 

Das Finanzdepartement hat auch eine Kontrollbehörde, 
nämlich die Zrhnenpräfidenten, welche vom Staatsrate oer-
pflichtet werden, alle Monate zweimal, am I. und, 15, des 
Monates, die Salzkammern auf ihren Inhalt, Quantität 
und Qualität des Salzes, zu prüfen,^) 

i) l'rot. (J. E. .1-283, M287, L144, Itiii: „®cr Salzpächter ist 
uetpflichtct, das Salz in den Zehnenhauplort zu liesern. Morel 
gehört zum Zehnen Raron und so märe das Salz nach Raron zu 
liefern. @§ ist dem Salzpächtei gestattet mit dem Salzverwalter 
non Raron über die Transporllosten Brig-Mörel Vereinbarungen 
zu treffen." (Januar 1809.) 

2) Das Salz wird in den Prototollen stets ^denrée de la 
première nécessité» genannt, so Amc'C. E. 239, Amc.'C. R. 35i>, 
Karmin 26. 

3) „Faeieurs" gibt es je einen in Ärig und einen in Sitten, 
Prot. ('. K. .1282: Der Staatsrat wähl, die „ssacleurs' «Juni 18«?). 

<) Ame.1 G E. 24. 88, Prot. G. 372. Prot. ('. K. 1)70, 13127. 
381, E127, 202. G472. Arne.3 ('. K. 2211'. 

Nbfcheid (AUL 13. 14) I.8 17: 3alzbeiichl oom 21. Nov. 18i)3. 
„ . , , Nebst dieser Obligation an Geld ist er (der Salzpächlen 
vermöge seine» Vertrages verbunden in den Magazinen stets 
einen Vorrat oon 2500 Zenler Salz zu halten, allein nach der 
letzten Besichtigung der Magazine ist es zuverlässig, datz der wirf-
lich vorhandene Vorrat in denselben sehr unter der bestimmten 
Menge ist. Wir müssen Ihnen (dem Landrat) jedoch in dieser 
Rücksicht bemerken, daß wir hierin leine wirkliche Obsicht haben 
sönnen, weil die Zehnenpräsidenten es sich nicht angelegen sein 
lassen, die Besichtigung der Magazine an dem dazu anberaumten 
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Gegenstand der allgemeinen Nutzbarkeit werden und über-
dies einen Zweig der Einkünfte des Staates abgeben könne.') 

Bis 1803 ist die Puluerhcrstellung in den Händen von 
Privatunternehmungen gelegen, die sich die Abtretung dieses 
Privilegs von der helvetischen Regierung teuer bezahlen 
ließen.2) 

Die Wlllliser-Negicrung entschädigt die privaten Pulver-
fabrikanten dadurch, daß sie die für die Pulverbereitung not-
wendigen Rohstoffe durch ihren Pulvcrpächtcr abkaufen läßt.') 

Die Pacht des Pulverrregales, das auch hier lediglich 
ein Verkaufsrnonopol darstellt, wird von der Regierung auf 
zehn Jahre einem Privaten überlassen. 

Der Pachtzins, der jährlich in zwei Raten zu zahlen 
ist, beträgt: 338 Fr. si Batzen und 2 Kreutzer. I n den 
Staatsrcchnungen figuriert dieser Einnahmeposten das erste 
Mal in derjenigen von 1805, kehrt dann 1806, 1807, 1808 

') Prot. ('. E. E125: Wem Staatsrate wird eine Offerte oon 
16 Louis (1 Louis = 160 Batzen, Dr. L. Meyer) für das Prioi« 
legium der Puloerfabrilation angeboten. Wer Staatsrat will diese 
Offerte prüfen. (12. Dezember 1804.) 

Minen (20): Her Staatsrat an den Landrat: „Unsere Re» 
publik hängt in Rücksicht der Beuorrätigung dieser Materie gänzlich 
oon den sie umgebenden Staaten ab." (Mai 1803.) Ebenda ,,Ge» 
miß ist der itzige Moment der günstigste die Puloerfabrilation 
wieder herzustellen, da der Straßenbau oon Simpelen einen be» 
lrächllichen Vorrat desselben erheischen wird . . . ." 

2) Prot. C. E. H165 : Die yelo. Regierung zahlte dem Pulver, 
fabrikanten Ilc Rivaz für die Abtretung seines Privilegs 3000 ffr. 
Dem Staatsrate wird am 1. September 1806 ein diesbezüglicher 
Tesstonsalt, datiert oom 9. Dezember I80'l vorgelegt, wornach ein 
Schuldner des heloet, Staates, als solcher durch Urteil vom 4. 
Febr. 1799 anerkannt, angehalten wird, De Riva/, die 8000 Fr. zu 
bezahlen. 

Prot. C. E. E288: I)e Rivaz macht durch eine Eingabe an 
den Staatsrat am 26. Januar 1805, fein Recht für die ausschließ-
liche Puloerfabrilation geltend, 

') Prot. C. E. E154. 
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Während die Transportpost den Staatsfinanzcn direkt 

nichts einbringt, ist dies bei der Bricfpost nicht der Fall. 

In den Einnahmeposten von 1804 finden wir einen 

Vetrag uon 640 Fr,, den die Staatskasse für die Abtretung 

dieses Privilegs erhalten hat und in den folgenden Jahren 

find stets 228 Fr. als Briefpost-Pachtzins den Staatsfinanzen 

gutgeschrieben.') 

Das Aricfpost-Priuileg im Wallis hat seit 1788 die 

Familie Fischer uon Neichcnbach bei Bern gepachtet.̂ ) 

Dieses Privileg fällt im Jahre 1803 wieder an den 

Staat zurück. Der Gesetzgeber hat dem Staatsrate, wie bereits 

bemerkt wurde, die Vollmacht erteilt, für eine neue Briefpost-

Pacht in Unterhandlungen zu treten. 

Da der bisherige Bricfpoftpächter Fischer dein Staate 

keine neuen finanziellen Vorteile gewähren will3), entschließt 

pour qu'ils assurent le déblaiement des neiges et l'ouverture continue 
de la montagne du Sirnplon ou moins pour les trainaux pendant l'hiver. 
et dans le cas où ces Gouvernements auraient refusé de se charger de 
cette dépense, celui du Valais promet de prendre des mesures fixes et 
efficaces et de contribuer même pourque le passage de cette montagne 
soit assuré au public en toute saison à l'exception des temps dangereux 
sans néanmoins qu'il y avait jamais lieu à aucune indemnité de la 
part du Gouvernement dans aucun cas. pour l'interruption de la course 
de la diligence et de la poste par le Simplon. 

') ©taatêrcdjnunçien oort 1804. 
2) Reichesbeig 111.320: „Im Jahre 1675 verlieh die Regie­

rung von Bern das alleinige Recht des Postbetnebes im Umfang 
des Kantons der Familie Fischer von Reichenbach bei Bern. Nie 
Fischeische Postunternehmung eilangle in der Folge eine ansetzn-
liche Ausdehnung. Sie richtete Kurse ein nach den Kantonen 
Freiburg, Luzern, Neuenbürg, Solothurn und Wallis . . . ." Vgl. 
Heniioiid ("> !!, I. XVIle Siècles: Origines du service postal en Valais. 

') l'estes 1. 3, Notes confidentielles au Bureau de la Diète: «. . , 
M. le Grand liaillil' a insisté beaucoup auprès d'eux (Mrs. Fischers) 
pours qu'ils substituassent aux sportules. qu'ils distribuaient précède-
ment, une rétribution annuelle pour les finances de l'Btat et ils ont 
constament persistes ;i s'y refuser.» (Mai 1809.) l'rot. ('. K. ('123. 



— 104 — 

.1. Man mußte Ausweise haben, daß die ausgeführten Ge« 
genstände für den Gigengebrauch des Einzelnen feien und daß 
diese die Gigenbedürfnisse nicht übersteigen. Niese Ausweise würde 
man nicht erhalten können in einem Lande, wo man allgemein 
sehr wenig auf Formalitäten etwas gibt und wo man im allge-
meinen nur zu leicht Mittel sucht, um den Steuern zu entgehen 
und damit würde man dem Betrug Tür und Tor öffnen." 

„ I I . Man müßte Register für die Gin- und Ausfuhr anlegen, 
um die Gegenstände vorzumerken und dafür müßte man dem 
Pächter eine Entschädigung bewilligen, um seine Arbeiten und 
Mühen zu bezahlen." 

„ I I I . Auch müßte man Sicherheit haben für den Fall, daß 
die ausgeführten Gegenstände nicht wieder eingeführt werden, 
besten Ausfuhigebühr man betrügerifcherweife umgangen hätte." 

«IV. Nie Ein« und Ausfuhr der Häute könnte fast nie in 
derselben Pachtzeit stattfinden, da jene fast 15—16 Monate in den 
Graben bleiben. Nies würde die Kontrolle fast unmöglich machen 
und bedeutende Kosten verursachen, so daß dem Pächter alles 
teurer zu stehen käme als die gollsache wert wäre." 

„V. Man müßte die ganze Sache endlich unter dem doppelten 
Gesichtspunkte der Gebühr und des Interesses für die nationale 
Industrie betrachten: eine kleine Gemeinde des Zehnen Siders 
hat uns einen einzigen Ausweis vorgelegt mit 13 Kuhhäuten à 
25 Fr., 10 Kalbshäuten à 2.50 Fr., das Ganze hat ein Gewicht 
von dreiundeinhalb Zentner. Unter dem Gesichtspunkte »der Gin-
und Ausfuhr stellt dies einen Zollwert von 35 Fr. dar. Berech­
net man nun, daß dieses nicht das einzige ist, das die gedachte 
kleine Gemeinde während eines Jahres verarbeiten läßt, so muß 
man zugeben, daß für den Staat die Sache beachtenswert genug 
ist, daß er eine Ausnahme zu gewähren nicht für angezeigt hält. 
Nie Ausnahme kann die größten Mißbräuche schaffen für unsere 

\ Gin- und Ausfuhr. Diese Mißbrauche sind aber unserer National-
industrie sehr schädlich und unterwirft uns einem Tribute an die 
Fremd-Industrie, Diejenigen daher, welche diesen schädlichen Han-
del unternehmen, um eine bessere Qualität zu erhalten, können 
dem Staate ganz gut einen Tribut zahlen. — Mit der Wolle ist 
es ebenso: wir bemerken hier nur, daß es im Lande gute Leinen-
arbeitet gibt, ebenso gute Färber, ebenso ist es leicht gute Weber 
zu haben und wenn diese auch dein Konsumenten de» Wert der 



— 125 — 

Das Nnivcrfalvermächtnis wird zur Besteuerung gleich 
wie die Leibrente Herangezogen. Nur wird die Steuer auf 
Grund einer amtlichen Schätzung festgestellt.') 

Bei Erbschaften ist Steuerquelle und Steuerbcniessungs-
grundlage die Erbschaftsniafse, steuerpflichtig aber sind nur 
die Haupterben. Diesen steht ein Regreßrecht gegen die 
Miterben zu. 

Im Falte eines Erbschaftsstreites hat der Haupterbe 
die Handändcrungsgebühr zu bezahlen, bevor der Prozeß 
von den Gerichten entschieden ist. Die Bezahlung ist eine 
provisorische, denn stellt das Urteil fest, daß sie unrechtmäßig 
geschah, so erhalt der Haupterbc die entrichtete Gebühr zurück 
und diese zahlt derjenige, den das Urteil dazu anhält.^) 

Sind bei der Erbschaft Nutznicßungörechtc vorbehalten, 
so sind die Nutznießer steuerpflichtig, haben aber ein Rück-
oergütungsrecht gegen den Eigentumserbcn, sobald dieser in 
den vollen und unbeschränkten Genuß seiner Erbschaft tr i t t . ' ) 

Eine Befreiung uon der Entrichtung der Handändcrungs-
gebühr trifft die Veräußerung von Immobilien, welche in-
folge des Konkurfes oder der gerichtlichen Liquidation vor-
genommen werden. 

Steuerfrei ist auch der Güteraustausch zwischen Ehegatten 
auf dem Wege der Schenkung. 

Die Mobilien, die der Gesetzgeber unter den fahrenden 
Habschaften zusammenfaßt und die einen Wert unter 30 

i) Prot. C. E. A583. 

-) Prot. C. K. 0133 (Ott. 1803). 
3) Prot. C. 14. C133 : Der Nutznießer muß die Handänderunas» 

gebühr nach dem Grade der Verwandtschaft mit dem Eigentums» 
erben bezahlen. 
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vom Berichtsteller eingezogen und von diesem direkt an die 
Staatskasse abgeliefert.'! 

Damit das Finanzdepartement über den Stand der. 
Staatseinnahmen bezüglich der Handänderungsgebühr stets 
orientiert ist, haben die Finanzpfleger alle Vionnte die ihnen 
uon den Gemeindepräsidenten zugeschickten Ncgisterauszüge 
und ihre empfangenen Zahlungen, dem Departcmentschcf 
vorzulegen.') 

Wer eine Handänderung, für welche keine Steuer cnt-
richtet wurde, anzeigt, erhält den dritten Teil der verfalle-
ncn Geldbuße. 

Solange der Gesetzgeber die Handändcrungsgcbühr im 
Finanzsysteme aufrecht erhält, teilt er dem Staatsrate das 
Inlerprctationsrccht zu. 

Der Staatsrat ist es, welcher die Anfragen der Finanz» 
Pfleger und der Gerichtsbehörden, die ihm durch das Finanz-
département zugestellt werden, beantwortet. 

So entscheidet er, daß die Steuer beim Verkaufsab-
schlusse zu bezahlen und daß der Nückkauf, zu dem die Kinder 
des Verkäufers vertraglich berechtigt sind, nicht steuerfrei sei, 
falls bei seinem Tode der besteuerte Kaufpreis noch nicht 
entrichtet wurde,') 

') Prot. C. E. A722. B122: «Les amendes étant poursuivies 
judiciairement et perçues par les rapporteurs, il n'est pas nécessaire 
que le receveur s'en tasse justifier le paiement. > Prot. ('. E. A583 : 
« Le Grand Châtelain doit citer le contrevenant qui peut alléguer 
ses moyens de défense. » Dieser Grundsatz ist bereits im Land-
frieden der Landleute, Sitten, 12. Sept. 1517 niedergelegt, wo es 
Heißt: „Ner Fiscal soll den Angesagten Bedenkzeit zur Antwort 
auf die Klage lassen." Vgl. Heusler 48, Nr 34. 

*) Prot. C. E. A553. (Jan. 1803.) 

') Prot. C. E. B218, 284. 
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tischen Finanzgcsctzgebung entnommen, doch sind im allge-
meinen die Ansätze Höhcrc als zur Zeit der .^clüetif.1) 

Der Stempel des republikanischen Gesetzgebers ist ein 
Furmatstempel^), für den zwei Arten von Stempelpapier zu 
unterscheiden sind. Das sogenannte gemeine oder „ordinari" 
Stempelpapier^) muß für alle gerichtlichen und Verwaltungs-
aktcnstückc, alle Priuaturkundcn über Verträge und andere 
Rechtsgeschäfte^) verwendet werden, während das graduierte 
oder „stufenweise"") Stempelpapier, das einen Wcrtstempel 
darstellt"), dem Wechsel- und Geldanweisungsuerkehr dient. 

2er Gesetzgeber kennt noch keine Stempelmarken, son-
der» nur gestempelte Formularicn, sogenannte Stempel-
blankcttsV) 

i) Prot. C. E. A446 : Ais zum 1. Januar 1803 bleibt auch 
das helvet. Stempelpapier in Zirkulation, ebenso Arne. 40. De« 
heloet. Gesetzgeber hat die Slempelaebühr von Frankreich über» 
nommen, Gesetz nom 4. Non. 1798 über das Stempelwesen. Al» 
tensla. II. 1017, III. 640, 921, 947, 953, 973, IV. 1250, 1449, 1520, 
VII. 402 ff. Val. Schmid 5 ff. 

') Schanz IV. 259. 
', Abscheid (AUL 13. 14) I.1 13. 
*) Wagner IV. 80, 90. Abscheid (AUL 13. 14) 1.' 13, Art. 2. 

„Für alle Akten, Dokumente oder Zeugnisse, wenn sie vor einem 
Richter einige Gültigkeit haben, oder einer öffentlichen Behörde 
oder einzelnen Beamten vorgewiesen werden sollen", muß Stempel» 
papier gebraucht werden. Ebenso Abscheid (AUL 13. 14) I.' 35, 
I.5 21 ff. Prot. C. E. A226. Schnitt» 6: I n Luzern bestand im 
Finanzgesetz von 1804 dieselbe Vorschrift. 

•">) Abscheid (AUL 13. 14) I.' 21. 
") Wagner IV. 186: Der eigentliche Wertstempel im engeren 

Sinne richtet sie nach dem Geldwertbetrage eines mit einer Ab« 
gab« belegten Dokumentes bez. Rechtsgeschäftes. ®b. Steiger 1.260. 

;) Eheberg 152, 153. Prot. C. E. A302, 307 : „G8 soll nur 
einen Stempel geben und zwar den schiuarzen. Derselbe soll 
mittelst einer Maschine auf das Papier gedruckt weiden." Prot. 
C. E. A 358. 
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Diejenigen Händelsleute, die in verschiedenen Orten zwei 
oder drei Warenvorräte, d. h, Verkaufseinrichtungen besitzen, 
mögen sie dann imnicrfurt oder nur unterbrochen und an 
gewissen Tagen verkaufen, zahlen für jede dieser Handels-
Niederlagen ein Patent von 6 bis 60 Franken. 

Den Handelsleuten werden die Apotheker und die Fa-
brisanten gleichgestellt, wenn diese letzter« Produkte in den 
Handel bringen, die sie selbst gekauft haben. Für den Ver« 
kauf von Eigcnproduktcn sind Apotheker und Fabrikanten 
nicht patentpflichtig. 

Die handwerksmäßigen Professionisten werden in der 
Finanzgesetzgcbung in Klassen unterschieden, die je nach der 
Gattung und Wichtigkeit des Gewerbes und der zur Ver-
fügung stehenden Kapitalsuinmc, eine Gewerbesteuer von 1, 
2, 3, 4, 6, 8, 10, 12, 10, 20 Franken entrichten müssen. 
Diese fiskalische Maßnahme, die der Gesetzgeber für das 
erste Finanzsystem aufstellt, wird in den folgenden Finanz-
systemcn fallen gelassen, da sie von den Handwerkern als 
hart und drückend empfunden wird. 

Der Gesetzgeber bestimmt daher in den folgenden Finanz-
gesehen, daß nur mehr eine bestimmte Anzahl von Gewerben, 
„die eine einträgliche Profession haben", zum Patentbezuge 
verpflichtet sind.') 

Diese Gewerbe sind: 

1) die Metzger, sie bezahlen eine Gewerbesteuer von 

1900 weiden die Hausiergesetze von 1879 und 1882 vom Gesetz, 
ueber durch ein modernes Gesetz ersetzt. Nie Nauer der Patente 
beträgt auch hier im Minimum ein Monat, die Hausierer sind 
in sechs Klassen eingeteilt: 200, 120, 80. 50, 20. 5 Franken. Ver 
Hausterverlauf von Zeitungen, der seit 1899 einem Gewerbepatente 
unterworfen ist, wird vom Justiz- und Poiizeioepartemente be» 
willigt. Vas Gesetz kennt eigene Patente für herumziehende Hand» 
werler und für wandernde Künstler. W. G. XIX. 171 (227). 

') C. L, R. II. (Noo. 1803). 

»« 
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syrische Patent ungültig und dessen Inhaber verfallt der 
Vus;c, wenn er sich das gültige Patent nicht «erschafft. 

Der Finanzpflcger ist berechtigt, sich Gewißheit Zu ver-
schaffen') bei der Gemeindebehörde und andern Vertrauens-
Personen über die Richtigkeit der abgegebenen Deklarationen 
von seilen der Steuerzahler, 3(uf Grund seiner Erkundigungen 
hat er dem Staatsrat seine Vvrmeinung betreffend die Ta-
ration des anbegehrten Patentes anzugeben. 

Die Patentpflichtigen haben bei Ausstellung der pro-
visorischen Patente nur die Stenipclgebühr zu entrichten. 
Lösen sie später ihr Patent ein, so bezahlen sie für das 
provisorische Patent noch 1 Batzen bis 3 Batzen nach, je 
nachdem die definitive Taxation 8 Franken, 16 Franken oder 
mehr betrögt.*) 

Die Finanzpflcger beziehen von den Bußen, die ihnen 
direkt ausbezahlt werden, eine Provision von 10°/o. Der 
Gesetzgeber verpflichtet sie, jeden Renitenten dein Groftkastlan 
anzuzeigen. 

Ist der Renitent ein „fremder Krämer", so hat der 
Finanzpfleger dessen Ware sofort zu sequestrieren und er 
darf die Ware nur gegen eine Kaution, welche den vierfachen 
Patcntwcrt darstellt, wieder herausgebend) 

Der Finanzpflcger ist auch berechtigt den Hausierer um 
sein Patent zu fragen und falls dieser kcincs vorwciscn kann, 
ihm das Hausicrcn provisorisch zu verbietend) 

Während der Dauer des .Departement du Simplon" wild 
das Patent vom Maire ausgestellt. Personen, die ein Patent nötig 
haben, erhalten vom Maire ein Certifilat, welches den Wohnort 
und die Profession enthält. Mit diesem Certifilat haben sie sich 
beim Steuereinzieher zu melden. Dieser letztere bestimmt die Taxe 

l) Prot. 0. E. E151. 
. ') Prot, C. E. A 576. 

3) Prot. C. E. K. 25!), 427. Exp. I. 35. 
4) Prot, O.E. A 696, 2537. 
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des Vatentes laut Tarif des Gesetzes. Ver Sleueleinzieher schreibt 
auf das Patent detailliert die fixe Gebühr, die proportionelle Ge-
bühi. Er fordert vom Ansuchenden uor allem 83 Ets. für die 
Kosten des Patentforrnulars und des Stempels, feiner den ersten 
Zwölftel der Patenttaxe, wenn der Ansuchende im Departement 
wohnhaft ist, ist er dies nicht so muß die ganze Taxe begehrt 
werden. Ner Ginzieher stellt für die empfangene Summe eine 
Quittung aus und weist den Ansuchenden mit dem ununler-. 
schrieben«« Patente an den Maire, damit er dasselbe unterschreibe. 
Damit wird das Patent gültig. Sowohl Maire als auch Steuer« 
einziehet sind verpflichtet sogenannte Patentregister zu führen. 
A. M. 27, 42, 43, 219, 227, 293. 

Vas Finanzgefetz für das Jahr 181« spricht von einem 
„Patentrechte auf Industrie und Handel". Jeder im Lande an» 
sassige Handelsmann, der Waren in einem Laden oder Zimmer 
«erlauft, ist gehalten ein Patent zu nehmen. Die Patenttazation 
lichtet sich „nach Maß der Ausdehnung, Wichtigkeit und Gattung 
des Handels." I n die Klasse der Handelsleute gehören auch,hier 
die Apotheker und Landesfabrilanten. Wer an zwei verschiedenen 
Orten Handel treibt, zahlt an jedem Orte ein Patent, Nen Krämern 
wird ein „Gewerbsblief", den Advolaten ein „Standesbnef" aus­
gestellt. W. G. III. 58 (52). 

Was Finanzgefetz von 1819 und 1820 legt das Hauptgewicht 
auf die Unterscheidung zwischen den „landsmännischen" und „nicht-
landsmännischen Patentfälligen", Der Gesetzgeber beauftragt den 
Staatsrat „das von den Nichtpatrioten schuldige Recht um ein 
Viertel zu erhöhen bei Gleichheil des Handels und der Industrie". 
W. G. III. 198(178). Das Finanzgesetz für 1821 und 1822 gibt das 
Patent der Advokaten nur den Wallifern, die öffentliche Schreiber 
oder Rechtslizentiaten sind und genügende Kenntnisse besitzen, um 
ihre Klienten verteidigen zu können. W. G. III. 299 (268). 

Das Finanzgesetz von 1843 bestimmt, daß der Zehnenein» 
nehmer den Weinausschenlern und Kleinwirten keinen provisorischen 
„Gewerbsbrief" ausfertigen darf, ohne darüber den Gemeinderat 
angehört zu haben. Del Rekuis an den Staatsrat ist jedoch der 
Partei vorbehalten, welche sich beeinträchtigt glaubt. W. G. VI. 
323 (285). 

Durch das Finanzgefetz von 1850 ordnet der Gesetzgeber an. 
daß niemand eine Kunst oder eine Profession ausüben dürfe, wenn 
er sich nicht „vorläufig auf der Abgabelodel feiner Gemeinde'' 
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